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Die Bedeutung von Ausgaben für öffentliche Zwischenprodukte wird in Modellen 
zum zwischenstaatlichen Wettbewerb um Kapital kaum berücksichtigt. In diesem 
Buch wird daher der Schwerpunkt der Betrachtung auf den Ausgabenwettbewerb 
gelegt. Insbesondere wird gezeigt, dass die fiskalpolitischen Instrumente – Steuern 
und Ausgaben für öffentliche Zwischenprodukte – als strategische Variablen zur 
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Vorwort 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine von der Bergischen Uni-
versität Wuppertal angenommene Dissertation. Sie befasst sich mit zentralen 
Aspekten des zwischenstaatlichen Wettbewerbs um Kapital zwischen eigennüt-
zigen Regierungen. In Anlehnung an die Literatur zum fiskalischen Standort-
wettbewerb wird in der Arbeit der Kapitalbestand in der betrachteten Föderation 

und der Schuldenstand als exogen vorgegeben und fix. angenommen. 
Betrachtet man die Realität, so ist selbstverständlich zwischen dem Realkapital-

bestand und dem Kapitalzuwachs zu unterscheiden. Das Ausmaß des Kapital-

zuwachses in einer Region wird durch die Attraktivität des Standortes und somit 

u.a. durch die Steuerpolitik und die Ausgabenpolitik bezüglich öffentlicher Zwi-
schenprodukte beeinflusst. Kapitalwanderungen, derart dass Kapitalbestände in 

einer Region abgebaut und in einer anderen Region wieder aufgebaut werden, 
sind nur in Ausnahmefällen anzutreffen. Insofern wirkt die Annahme eines exo-
gen vorgegebenen Kapitalbestandes, der bedingt durch fiskalpolitische Verände-

rungen zwischen den Regionen wandert, zunächst problematisch. Man kann sie 

allerdings dahingehend interpretieren, dass sie in stark vereinfachter Weise den 
Zusammenhang darstellt, dass Investoren bei sinkender Standortattraktivität Er-

satzinvestitionen in dieser Region unterlassen und stattdessen Investitionen in 
Konkurrenzregionen vornehmen. Letztlich führt dieses dann bedingt durch die 

Abschreibungen zu einer geringeren Menge an Kapital in der Region selbst und 
zu einer höheren Kapitalmenge in den Konkurrenzregionen. Vereinfachend wird 
in diesem Sinne in der Arbeit von einer Kapitalwanderung gesprochen wohlwis-
send, dass die dahinterstehenden Zusammenhänge weitaus komplexer sind. 
Darüber hinaus sollte auch bedacht werden, dass durch das verwendete Kapi-

talmarktmodell kein Kapitalzuwachs in der gesamten Föderation modelliert 
wird. In der Realität können wir jedoch einen mehr oder weniger stark wachsen-

den Kapitalbestand beobachten. Dieses Phänomen fließt in die Untersuchungen 

der Arbeit nicht ein, da das Ausmaß des Wachstums des Kapitalstocks in der 
Föderation als Ganzes für Fragestellungen des fiskalischen Standortwettbewerbs 
eher von untergeordneter Bedeutung ist. Um die Untersuchungen möglichst ein-
fach zu halten, wird daher dieser Themenkomplex ausgeklammert, indem ein 
exogen vorgegebener Kapitalbestand angenommen wird. 
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Wie erwähnt wird in dieser Arbeit die Problematik der Kreditfinanzierung öf-

fentlicher Güter nicht explizit betrachtet. Daher wird in den Modellierungen von 
Kapitel 2 und 3 auch auf die Berücksichtigung einer Budgetgleichung verzich-

tet. In diesen Kapiteln steht die Wirkung von Steuern und öffentlichen Zwi-
schenprodukten im zwischenstaatlichen Wettbewerb um Kapital im Mittelpunkt 

der Betrachtung. Eine Integration staatlicher Kreditfinanzierung in die Analyse 

würde die erzielten Ergebnisse in keiner Weise verändern, würde jedoch eine 

interessante Modellerweiterung darstellen. 
Um Ausgabenwettbewerb zwischen eigennützigen Regierungen zu modellieren, 

wird in Kapitel 4 eine Leviathanregierung als erste Annäherung an ein adäquates 
entscheidungstheoretisches Modell einer eigennützigen Regierung gewählt. Die-
se Modellierung wird vorgenommen, um unabhängig von Steuerwirkungen die 

direkte Anreizwirkung des Ausgabenwettbewerbs auf eigennützige Regierungen 

zu erfassen. Als Einnahmemöglichkeit des Staates zur Erzielung seines Finan-
zierungsüberschusses wird lediglich eine Kapitalsteuer zugelassen. In der Reali-

tät steht dem Staat neben der Möglichkeit, Steuern zu erheben, jedoch auch die 
Möglichkeit der Verschuldung offen. Eine Integration von Staatsverschuldung 
in das Modell würde die Substanz der erhaltenen Ergebnisse nicht wesentlich 
verändern, würde allerdings die Darstellung stark verkomplizieren. Daher wird 

von einer Betrachtung der Staatsverschuldung Abstand genommen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich bei der 
Anfertigung der vorliegenden Dissertation unterstützt haben. Mein besonderer 

Dank gilt meinem Betreuer Prof. Dr. Otto Roloff, dessen stete Diskussionsbe-

reitschaft und interessanten Anregungen zum Gelingen dieser Arbeit beitrugen. 
Nicht zuletzt ermöglichte erst seine uneingeschränkte Unterstützung und die au-
ßerordentlich gute, produktive Arbeitsatmosphäre eine Fertigstellung der Arbeit 
in der kurzen Zeit von 3 Jahren. Des Weiteren möchte ich mich bei Dr. Michael 

Pickhardt bedanken, der mich bei zahlreichen Kaffees in die Geheimnisse der 
wissenschaftlichen Forschungskultur einweihte. Die Möglichkeit, meine For-
schungsergebnisse auf zahlreichen internationalen Tagungen zu diskutieren, ist 

nicht zuletzt auf den Erfahrungsaustausch mit ihm und Herrn Roloff zurückzu-

führen. Darüber hinaus gilt mein Dank aber auch allen übrigen Mitgliedern des 

Forschungsteams, Dr. Claudia Wesselbaum-Neugebauer und Dipl.-Vw. Comelia 
Tausch, für die zahlreichen fruchtbaren Diskussionen. Zur Entwicklung meiner 
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Arbeit hat die stets offene und konstruktive Kritik des Forschungsteams maß-
geblich beigetragen. Im Weiteren möchte ich mich bei Prof. Dr. Bernd Rahmann 
für die Übernahme des Zweitgutachtens sowie bei den Prüfungskommissions-

mitgliedern Prof. Dr. H.-J. Niessen, AOR Dr. W. von Wedel-Parlow und PD Dr. 
H. Frambach herzlich bedanken. Ich möchte schließlich auch Markus Kralik von 
Meyerswalden für die Hilfe bei der Formatierung der Arbeit zu einem publikati-

onsreifen Manuskript danken. 
Von besonderer Bedeutung war für mich die Unterstützung durch meinen Ehe-

mann, Ender Aysal. Er stand mir stets bei allen Hochs und Tiefs hilfreich zur 

Seite. Mein Dank gilt auch meinen Eltern, die mir emotionale Unterstützung ga-
ben. Meiner Schwester und meinen Freunden möchte ich dafür danken, dass sie 
- wenn nötig - ein offenes Ohr für mich fanden. 
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1. Einleitung 

Wir befinden uns in einer Zeit der Globalisierung, in der die Mobilität von Kapi-

tal und Menschen zunimmt. 1 Aus der Sicht der einzelnen Regierungen bedeutet 

dies jedoch schlechthin, dass die Besteuerungsbasis insbesondere für Unterneh-
menserträge mobiler wird und sich somit ihrer Besteuerungshoheit entziehen 
kann.2 Der Wettbewerb der Regierungen um diese mobilen Faktoren wird daher 
kontinuierlich verschärft und findet beispielsweise in den stetig sinkenden no-

minellen Körperschaftsteuersätzen in Europa und der OECD seinen Ausdruck.3 

Im Hinblick auf diesen feststellbaren Steuerwettbewerb wird auf die Erosion der 
nationalstaatlichen Steuersouveränität und auf mögliche Effizienzverluste hin-

gewiesen. Um diesen nachteiligen Konsequenzen zu begegnen, wird die Har-
monisierung der Steuern gefordert.4 Dem Wunsch nach Harmonisierung der 

Steuern wird jedoch entgegengehalten, dass gerade durch Standortwettbewerb 
die Effizienz verbessert werden kann.5 So wird die Diskussion über die Ände-
rung des deutschen Finanzausgleichsgesetzes von der Vorstellung beherrscht, 

dass eine geringere Angleichung der Ländereinnahmen und somit ein stärkerer 

Wettbewerb zwischen den Gebietskörperschaften die Wohlfahrt steigert.6 Dies-

bezüglich stellt sich also immer wieder die Frage, wie viel Konkurrenz zwischen 
den einzelnen Regionen die allgemeine Wohlfahrt fördert und ab wann es sinn-

voll wird, durch Harmonisierung von Steuern, durch einen Finanzausgleich oder 
durch die Koordination von Fiskalpolitik eventuell auftretenden, schädlichen 
Tendenzen entgegenzuwirken. 7 

1 Vgl. Sinn (1990, S. 489), Edwards / Keen (1996, S. 113), Fuest (1997, S. 174; 2000, S. 357), 
Kollintzas / Philippopoulos / Vassilatos (2000, S. 1). 
2 Vgl. Edwards / Keen (1996, S. 113), Hange/ Wellisch (1998, S. 315). 
3 Vgl. Edwards / Keen (1996, S. 113), Fuest (1997, S. 174), Sinn (1997, S. 13), Hange/ Wel-
lisch (1998, S. 315), Hensberg (2000, S. 13 ff.). 
4 Vgl. Edwards / Keen (1996, S. 114). 
5 Vgl. Frey / Eichenberger (1996, S. 337). 
6 Vgl. Peffekoven (1994, S. 297), Ebert/ Meyer (1999, S. 106). 
7 Vgl. Buchanan / Lee (1994, S. 219), Edwards / Keen (1996, S. 114), Roloff (1999, S. 53 f.). 
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1.1 Die Kontroverse zum Standortwettbewerb in der Literatur1 

In der Literatur zum Steuer- und Standortwettbewerb existiert bisher keine ein-

hellige Meinung, ob Standortwettbewerb unter dem Gesichtspunkt der Effizienz 

vorzuziehen oder abzulehnen ist. Befürworter des Standortwettbewerbs führen 

die durch ihn bedingten Effizienzgewinne an. Sie argumentieren, dass sich 

durch Standortwettbewerb die Präferenzen der mobilen Bürger offenbaren las-
sen und somit eine effiziente Versorgung mit öffentlichen Gütern sichergestellt 
werden kann. Als weiterer Vorteil wird die Möglichkeit der Berücksichtigung 
regional unterschiedlicher Präferenzen durch fiskalischen Föderalismus genannt. 
Darüber hinaus wird dem Standortwettbewerb die Fähigkeit zugeschrieben, die 

Besteuerungsmacht der Regierungen zu beschränken. 

Demgegenüber heben Kritiker des Standortwettbewerbs insbesondere die durch 

ihn verursachten Effizienzverluste hervor. So kann zum einen aus einem zu star-

ken Druck des Steuerwettbewerbs und zum anderen aus Nutzenspillovers eine 
Unterversorgung mit öffentlichen Zwischenprodukten resultieren. Bei unglei-

chen Regionen ist damit zu rechnen, dass eine Region auf Kosten einer anderen 
Region vom Wettbewerb profitiert. 

1.1.1 Effizienzgewinn durch Standortwettbewerb 

Die Diskussion in der Fiskalpolitik und der Literatur bezüglich Steuerwettbe-

werb und fiskalischem Wettbewerb wird von der Vorstellung geleitet, dass fis-
kalischer Wettbewerb zwischen Regierungen die Wohlfahrt der Bürger erhöht.2 

Diese Vorstellung geht auf den Aufsatz „A Pure Theory ofLocal Expenditures" 
von Charles M. Tiebout zurück, der bereits 1956 veröffentlicht wurde und be-

sonders viel Beachtung seit Beginn der achtziger Jahre fand. 3 In diesem Aufsatz 

1 Dieser Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll exemplarisch 
zentrale Aspekte in der Literatur zum Steuer- und Standortwettbewerb beleuchten. Er bezieht 
sich lediglich auf den Teil der Literatur, der sich mit der Wirkung von Standortwettbewerb 
auf die Allokation von Gütern und Produktionsfaktoren befasst. Für einen Überblick über die 
Wirkung von Standortwettbewerb bezüglich der Distribution und Stabilisierung siehe Wel-
lisch (2000, S. 19 ff.). 
2 Vgl. Sinn (1997, S. 9 f.), Apolte (2001, S. 359). 
3 Vgl. Apolte (2001, S. 359 f.). 
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legte Tiebout mit Hilfe eineos durch starke Annahmen 1 geprägten Modells dar, 

dass eine von dezentralen Regierungen vorgenommene Bereitstellung von öf-

fentlichen Gütern sowie das entsprechende Steuersystem effizient sind.2 Mobile 

Haushalte wählen demnach die Regionen, durch die ihre Präferenzen für öffent-

liche Güter und die entsprechende Steuerbelastung am Besten erfüllt werden und 

offenbaren auf diese Art und Weise ihre Präferenzen bezüglich der Fiskalpoli-

tik.3 Dieses Prinzip ist als „voting with one's feet" bekannt geworden.4 Im Er-

gebnis führt es letztlich dazu, dass sich die Bereitstellungsmengen an öffentli-

chen Gütern sowie die dafür erhobenen Steuern von Jurisdiktion zu Jurisdiktion 

unterscheiden.5 Da die Bürger in die Jurisdiktionen ziehen, die ihren Präferenzen 

am besten gerecht werden, entstehen letztlich Jurisdiktionen, in denen Bürger 

mit relativ homogenen Präferenzen leben.6 Es liegt dann fiskalische Äquivalenz 

in dem Sinne vor, dass diejenigen, die Präferenzen für ein öffentliches Gut ha-

ben, dieses öffentliche Gut lokal zur Verfügung gestellt bekommen und die Fi-

nanzierungslast im gleichen Ausmaß tragen.7 

Razin und Sadka (1991) gelangen mit Hilfe eines Modells mit kleinen Regionen 

und endogenem Arbeits- und Kapitalangebot zu ähnlichen Ergebnissen wie Tie-

bout. Sie schlussfolgern, dass das symmetrische Nash-Gleichgewicht effizient 

ist, wenn den Regierungen Kapital- und Lohnsteuern entsprechend dem Wohn-
sitzlandprinzip zugänglich sind. 8 Eggert und Haufler ( 1999) zeigen, dass die 

Produktionseffizienz gewahrt bleibt, wenn identische Regierungen Zugriff auf 

eine Lohnsteuer und eine Kapitalsteuer nach dem Wohnsitzlandprinzip haben 

und die Angebotselastizität des Kapitals endlich ist. Myers ( 1990) belegt Tie-

bouts These mit Hilfe eines Modells mit großen, sich strategisch verhaltenden 

1 Vgl. Tiebout (1956, S. 417 ff.). Siehe für die Kritik dieser Annahmen Bewley (1981), 
Blankart (2001, S. 563 ff.). 
2 Vgl. Tiebout (1956), Bewley(1981, S. 713 f.), Oates / Schwab (1988, S. 333), Mieszkowski 
/ Zodrow (1989, S. 1098), Sinn (1997, S. 9), Wrede (1998, S. 316), Apolte (2001, S. 359). 
3 Vgl. Tiebout (1956, S. 420), Boskin (1973, S. 204), Bewley (1981, S. 713), Richter (1994, 
S. 323), Hange/ Wellisch (1998, S. 325), Wrede (1998, S. 316), Nowotny (1999, S. 404), 
Wellisch (2000, S. 15). 
4 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 333), Wildavsky (1990, S. 49), Sinn (1992, S. 179), Wrede 
p998, S. 316), Wellisch (2000, S. 15). 

Vgl. Tiebout (1956, S. 420), Hange/ Wellisch (1998, S. 325), Brueckner (1999, S. 205), 
Nowotny (1999, S. 404). 
6 Vgl. Tiebout (1956, S. 420), Hange/ Wellisch (1998, S. 325), Brueckner (1999, S. 205), 
Nowotny (1999, S. 404). 
7 Vgl. Graf(1999, S. 285). 
8 Vgl. Razin / Sadka (1991, S. 69 und S. 75), Eggert (1999, S. 1). 



4 

Regionen, notwendigen fiskalpolitischen Instrumenten (insbesondere interregio-
nalen Transferzahlungen) und mobiler Bevölkerung. Er legt mit Hilfe seines 

Modells dar, dass das Nash-Gleichgewicht von konkurrierenden Regionen Pare-
to-optimal ist. 1 

Tiebouts Tradition folgend sehen Oates ( 1972, 1977 und 1990), Boadway und 
Wildasin (1984) und Wellisch (2000) den Vorteil des fiskalischen Föderalismus 

in der Berücksichtigung von regional unterschiedlichen Präferenzen. Demnach 

ist die Verbindung einer regionalen Regierung zu ihren Bürgern enger als dies 
bei überregionalen Regierungen der Fall ist.2 Zentralregierungen tendieren da-
gegen dazu, die selbe Menge an öffentlichen Gütern in allen Regionen bereitzu-
stellen, wodurch Effizienzverluste auftreten.3 Regionale Regierungen hingegen 
können diese von Region zu Region verschiedenen Präferenzen berücksichti-
gen. 4 Insofern ist es effizienter oder wenigstens gleich effizient, wenn lokale 
Regierungen eine an die jeweilige Nachfrage angepasste Menge an öffentlichen 

Gütern anbieten, als wenn die Zentralregierung eine einheitliche Menge an öf-
fentlichen Gütern für alle Regionen bereitstellt.5 Diese Aussage ist in der Fi-

nanzwissenschaft als Dezentralisierungstheorem bekannt geworden. 6 

Ein weiterer Vorteil von zwischenstaatlichem Wettbewerb wird in der Möglich-
keit gesehen, die Bürger vor den Auswirkungen durch das Steuermonopol des 
Staates zu schützen. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Argumenten, denen 

stets die Annahme einer wohlwollenden Regierung zugrunde liegt, wird dieses 
Argument von Autoren vertreten, die eigennützige Regierungen unterstellen.7 

Dieser Ansicht nach profitieren die Bürger von dem Wettbewerb zwischen den 
Staaten in der selben Art und Weise wie dies die Konsumenten auf den Märkten 
für private Güter tun.8 Der Wettbewerbsdruck erhöhe demzufolge die Effizienz 
bezüglich politischer Entscheidungen und schütze den Bürger vor übermäßiger 

1 Vgl. Myers (1990, S. 116). 
2 Vgl. Oates (1990, S. 45 f.), Brümmerhoff(1996, S. 490), Wellisch (2000, S. 14). 
3 Vgl. Oates (1972, S. 11; 1977, S. 5 f.; 1990, S. 45), Boadway / Wildasin (1984, S. 500), 
Wellisch (2000, S. 15). 
4 Vgl. Oates (1972, S. 11 f.; 1977, S. 6; 1990, S. 45 f.), Boadway / Wildasin (1984, S. 499 f.), 
Wellisch (2000, S. 14). 
5 Vgl. Oates (1972, S. 11 ff.), Blankart (2001, S. 549 f.). 
6 Vgl. Blankart (2001, S. 549). 
7 Vgl. Brennan / Buchanan (1980, S. 171 f.), Buchanan / Lee (1994, S. 221), Wrede (1998, S. 
316). 
8 Vgl. McLure (1986, S. 344 f.), Oates / Schwab (1988, S. 333). 
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Besteuerung.1 Der zwischenstaatliche Wettbewerb wird daher als ein Instrument 

aufgefasst, um den Einfluss des öffentlichen Sektors in einer Volkswirtschaft zu 

beschränken. 2 

1.1.2 Effizienzverlust durch Standortwettbewerb 

Diese positive Beurteilung des zwischenstaatlichen Wettbewerbs wurde jedoch 
immer wieder in Frage gestellt. Break (1967), Boadway und Wildasin (1984), 
Wilson (1986), Zodrow und Mieszkowski (1986) und Keen und Marchand 

(1997) gelangen zu dem Ergebnis, dass Steuerwettbewerb einen zu starken 

Druck auf Steuersätze ausübt. Dadurch fallen die Steuersätze und die Steuerein-

nahmen im nicht-kooperativen Nash-Gleichgewicht zu niedrig aus.3 Die erziel-
ten Steuereinnahmen reichen dann nicht mehr aus, um öffentliche Güter in op-

timaler Menge bereitzustellen, so dass es aufgrund des Steuerwettbewerbs zu 
einer Unterversorgung mit öffentlichen Gütern kommen wird.4 Oates und 
Schwab (1988, S. 334) halten diesem Argument jedoch entgegen, dass Bürger 
auch ein bestimmtes Niveau an öffentlichen Gütern wünschen, so dass ein wie 
oben skizzierter Steuerwettbewerb auch Kosten für die Bürger verursacht. Be-

rücksichtigt man diese Kosten, so sei es nicht mehr sicher, ob das Ergebnis von 
Steuerwettbewerb notwendigerweise in einer Unterversorgung mit öffentlichen 

Gütern besteht.5 Sinn (1997, S. 27) und Wellisch (2000, S. 59) verweisen darauf, 
dass durch öffentliche Zwischenprodukte, wie Infrastruktur, Kapital angezogen 
wird, so dass bei diesen öffentlichen Gütern eher nicht mit einer Unterversor-
gung zu rechnen ist. 
Eine weitere Quelle von Ineffizienzen wird in Nutzenspillovers, die von der Be-

reitstellung öffentlicher Güter ausgehen, gesehen. Musgrave ( 1971 ), Boadway 

1 Vgl. Brennan / Buchanan (1980, S. 171 f.), Oates / Schwab (1988, S. 333), Buchanan / Lee 
(1994, S. 221), Wrede (1998, S. 316; 1999, S. 177), Wellisch (2000, S. 17). 
2 Vgl. Nowotny (1999, S. 404), Flochel / Madies (2002, S. 122). 
3 Vgl. Wilson (1986, S. 296), Wildasin (1988, S. 229), Bucovetsky / Wilson (1991, S. 333), 
Keen / Marchand (1997, S. 33), Tausch (1998, S. 328). 
4 Vgl. Wilson (1986, S. 296 und S. 309), Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 357 und S. 368 f.), 
Wildasin (1988, S. 229), Bucovetsky / Wilson (1991, S. 333), DePater / Myers (1994, S. 66), 
Fuest (1995, S. 478; 1997, S. 174), Sinn (1997, S. 15), Bucovetsky et al. (1998, S. 368), Han-
fe/ Wellisch (1998, S. 315), Brueckner (1999, S. 206). 

Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 334). 
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und Wildasin (1984), McLure (1986), Wellisch (1993 und 2000) und Bjorvatn 
und Schjelderup (2002) untersuchen das Phänomen, dass einige öffentliche Gü-
ter, die von einer Region bereitgestellt werden, auch einen Nutzen in anderen 

Regionen stiften. Da die Kosten und der Nutzen aus der Bereitstellung öffentli-

cher Güter dann auseinander fallen, ist das Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 
durchbrochen. 1 Weil die Regionen den Nutzen des öffentlichen Gutes in den an-

deren Regionen nicht berücksichtigen, kommt es letztlich zu einer Unterversor-

gung mit öffentlichen Gütem.2 Daher werden eine überregionale Politikkoordi-
nierung und/oder Ausgleichszahlungen gefordert, um diese externen Effekte zu 
internalisieren. 3 

Weitere Ineffizienzen sind bei Vorliegen von ungleichen Regionen zu erwarten. 

Fragestellungen, die die Problematik der ungleichen Regionen aufgreifen, wur-
den beispielsweise von Flatters et al. ( 197 4 ), Bucovetsky (1991 ), Wilson (1991 ), 
Kanbur und Keen (1993), DePater und Myers (1994), Arnold und Fuest (1999), 

Eggert und Haufler (1999) und Tausch (1998) untersucht. DePater und Myers 
( 1994) zeigen, dass bei asymmetrischen, nicht mengenanpassenden Jurisdiktio-

nen Ineffizienzen auftreten, da eine Jurisdiktion die Wohlfahrt einer anderen Ju-
risdiktion durch den Zinssatz beeinflusst, ohne diesen externen Effekt in ihren 
Entscheidungsprozess einzubeziehen. Bucovetsky (1991), Wilson (1991), Kan-
bur und Keen (1993) und Wellisch (2000) legen dar, dass die Position von klei-

nen Regionen in einem nicht-kooperativen Nash-Gleichgewicht besser ist als die 
von großen Regionen. Die kleine Region unterbietet den Steuersatz der großen 

Region und erzielt so eine höhere pro Kopf Wohlfahrt als bei kooperativem 

Verhalten.4 Es kommt zu einer Unterversorgung mit dem öffentlichen Konsum-

gut in der großen Region.5 Tausch (1998) zeigt allerdings, dass kleine Regionen 
nur bezüglich öffentlicher Konsumgüter von nicht- kooperativem Steuerwettbe-
werb profitieren. In einem Model mit öffentlichen Zwischenprodukten stellt sich 

1 Vgl. Musgrave (1971, S. 5), Nowotny (1999, S. 127). 
2 Vgl. Boadway / Wildasin (1984, S. 502), Wellisch (2000, S. 19), Bjorvatn / Schjelderup 
(2002, s. 111 ). 
3 Vgl. Boadway / Wildasin (1984, S. 519), McLure (1986, S. 343), Wellisch (1993, S. 677 f.), 
Richter/ Seitz / Wiegard (1996, S. 15). 
4 Vgl. Bucovetsky (1991, S. 179 ff.), Wilson (1991, S. 445 f.), Kanbur / Keen (1993, S. 890), 
Tausch (1998, S. 329), Wellisch (2000, S. 73). 
5 Vgl. Bucovetsky (1991, S. 179). 
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heraus, dass die kleinen Regionen aufgrund der Nichtrivalität des öffentlichen 
Zwischenprodukts immer benachteiligt sind. 1 

1.2 Problemstellung der Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit soll nun - in Abgrenzung zu der Vielzahl zuvor ge-
nannter Untersuchungen - der fiskalische Wettbewerb um Kapital zwischen ei-
gennützigen Regierungen analysiert werden. In Abschnitt 1.2.1 wird daher er-
läutert, welche Kapitalmarktmodelle in der Theorie zum Steuer- und Standort-
wettbewerb Verwendung finden, und die Frage formuliert, welches dieser Mo-

delle unter dem Kriterium der Darstellung von Wettbewerb um Kapital vorzu-
ziehen ist. 
Im Gegensatz zu anderen Arbeiten befasst sich diese Arbeit ausdrücklich mit 
fiskalischem Wettbewerb und nicht nur mit Steuerwettbewerb. Die Untersu-
chung bezieht sich insofern insbesondere auch auf den Ausgabenwettbewerb, 
den Regierungen untereinander eingehen. Deshalb wird in Abschnitt 1.2.2 die 
Rolle der öffentlichen Güter in der Literatur zum Steuer- und Standortwettbe-
werb thematisiert und die damit verbundene Problematik diskutiert. 

In Abgrenzung zur Standardliteratur werden in dieser Arbeit eigennützige Re-
gierungen modelliert. Um die Bedeutung und Begründung dieser Modellierung 
aufzuzeigen, werden in Abschnitt 1.2.3 die entscheidungstheoretischen Model-
lierungen von Regierungen in der Literatur dargestellt und diskutiert. 

1 .2. 1 Exogener Kapitalbestand oder vollkommen preiselastisches Kapitalange-
bot 

In der Literatur zum Steuer- und fiskalischen Standortwettbewerb wird der Ka-
pitalmarkt auf unterschiedliche Weise abgebildet. Grob lassen sich zwei Rich-
tungen unterscheiden: Die erste Richtung nimmt einen exogen vorgegebenen 
Nettozinssatz an und unterstellt somit ein vollkommen preiselastisches Kapital-
angebot. Die zweite Richtung geht davon aus, dass der Nettozinssatz endogen 
im Wettbewerb zwischen den Staaten bestimmt wird. Modelle dieser Richtung 

1 Vgl. Tausch (1998, S. 339 f.). 



8 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie stets einen exogen vorgegebenen Kapitalbe-

stand annehmen. Daher werden sie im Weiteren als Modelle, die einen exogenen 

Kapitalbestand annehmen, bezeichnet, wohlwissend dass einige Modelle1 der 

ersten Richtung neben der Annahme eines exogen vorgegebenen Nettozinssatzes 
auch einen exogen vorgegebenen Kapitalbestand unterstellen. 

Die meisten Aufsätze - wie beispielsweise die von Wilson (1986), Zodrow und 

Mieszkowski (1986), Braid (1996), Edwards und Keen (1996), Richter, Seitz 
und Wiegard (1996), Fuest ( 1997), Keen und Marchand (1997), Sinn (1997), 

Bucovetsky et al. (1998), Rauscher (1998) und Apolte (2001) - verwenden ein 
Kapitalmarktmodell, das von einem exogen vorgegebenen Nettozinssatz aus-
geht. Begründet wird diese Annahme mit der Betrachtung eines oder vieler, 

kleiner Länder.2 Die Wirkung von Politikmaßnahmen eines kleinen Landes auf 
die übrigen Regionen ist so gering, dass sie von der Regierung dieses Landes bei 

ihren Entscheidungen vernachlässigt wird.3 Sinn (1997) betrachtet nur exempla-
risch ein kleines Land und blendet die übrigen Regionen aus seiner Betrachtung 

aus. Wilson ( 1986), Zodrow und Mieszkowski ( 1986), Braid ( 1996), Edwards 

und Keen ( 1996), Richter, Seitz und Wiegard ( 1996), Fuest (1997), Keen und 
Marchand ( 1997), Rauscher ( 1998) und Apolte (2001) hingegen untersuchen 
eine Vielzahl von Regionen, die sich alle dadurch auszeichnen, dass jede Region 
zu klein ist, um auf die übrigen Konkurrenzregionen einen signifikanten Ein-
fluss auszuüben. 

Modelle, die von einem exogen vorgegebenen Kapitalbestand ausgehen und da-
bei die Wirkungen der Politikmaßnahmen einer Region auf die andere Region 

modellieren, werden demgegenüber beispielsweise von Wildasin (1989 und 

1991), Bucovetsky (1991), DePater und Myers (1994), Hange und Wellisch 
(1998), Arnold und Fuest (1999), Roloff(l999) und Apolte (2001) verwendet. 
Wildasin ( 1989 und 1991) bezieht seine Betrachtungen auf die gesamte Ökono-
mie, so dass er deren Kapitalbestand als exogen gegeben ansieht. Andere Auto-
ren hingegen beschränken ihre Betrachtungen auf eine Nation bzw. auf einen 
Staat, weshalb sie unterstellen, dass die Nation als Ganzes einen gegebenen Ka-

1 Vgl. beispielsweise Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 358). 
2 Vgl. Wilson (1986, S. 298), Edwards / Keen (1996, S. 119), Richter/ Seitz / Wiegard (1996, 
S. 14 f.). 
3 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337), Bucovetsky (1991, S. 167). 
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pitalbestand hat. 1 Wie auch immer die Bezugseinheit gewählt wird, ob als Nati-

on, Menge von Jurisdiktionen oder gar als gesamte Ökonomie, allen Ansätzen 
ist gemeinsam, dass sie einen Wirtschaftsraum betrachten, dessen Kapitalbe-
stand exogen vorgegeben ist. 

Die beiden Kapitalmarktmodelle - zum einen mit der Annahme eines exogenen 
Kapitalbestandes und zum anderen mit der Annahme eines exogenen Nettozins-

satzes - existieren in der Literatur zum Steuer- und Standortwettbewerb neben-
einander. Ein Grund für die Wahl des Kapitalmarktmodells ist in den Aufsätzen 

zum Steuer- und Standortwettbewerb eigentlich nicht zu finden. Daher wird im 
zweiten Kapitel dieser Arbeit untersucht, ob eines der Modelle vorzuziehen ist. 

Da es sich hier um Modelle zum Steuer- und Standortwettbewerb handelt, wird 
als Auswahlkriterium herangezogen, inwieweit ein Kapitalmarktmodell in der 

Lage ist, Steuer- bzw. Standortwettbewerb abzubilden. In Kapitel 2 wird also die 
Frage geklärt, durch welches der beiden Kapitalmarktmodelle Steuer- bzw. 

Standortwettbewerb konsistent dargestellt werden kann. 

1.2.2 Die Rolle der öffentlichen Güter 

In der Literatur zum Steuer- und Standortwettbewerb werden öffentliche Güter 

auf unterschiedliche Weise berücksichtigt. Die meisten Aufsätze - wie bei-

spielsweise die von Flatters et al. (1974), Wiegard (1980), Bewley (1981), 
Brueckner ( 1983 ), Mintz und Tulkens (1986), Bucovetsky und Wilson (1991 ), 
Wildasin (1991), Krelove (1993), DePater und Myers (1994), Braid (1996), Y-

ang (1996), Nechyba (1997), Hange und Wellisch (1998), Laussel und Le Bre-
ton (1998), Wrede (1998), Eggert (1999), Homburg (1999) und Fuest (2000) -
modellieren ein öffentliches Konsumgut, das von den einzelnen Regierungen 
ohne direktes Nutzenentgelt der Bevölkerung bereitgestellt wird. Dieses öffent-
liche Gut geht gemeinsam mit einem privaten Gut in die Nutzenfunktion der 
Haushalte ein.2 Der Staat erhöht also durch die zusätzliche Bereitstellung des 

1 Vgl. Bucovetsky (1991, S. 169), DePater / Myers (1994, S. 69), Hange/ Wellisch (1998, S. 
317). 
2 Vgl. Mintz / Tulkens (1986, S. 135), Wilson (1986, S. 299), Myers (1990, S. 109), Buco-
vetsky (1991, S. 169), Wildasin (1991, S. 397), Braid (1996, S. 1283), Yang (1996, S. 324), 
Nechyba (1997, S. 362), Hange/ Wellisch (1998, S. 318), Wrede (1998, S. 317). 
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öffentlichen Konsumgutes ausschließlich den Nutzen der Haushalte. 1 Die meis-

ten dieser Aufsätze unterstellen darüber hinaus, dass die Haushalte immobil 
sind.2 Insofern wirkt sich die Bereitstellung des öffentlichen Gutes nicht auf die 

Höhe der Einnahmen des Staates aus. Dadurch wird modelltheoretisch die Mög-
lichkeit ausgeschlossen, dass Regierungen öffentliche Güter im Wettbewerb als 

strategische Variable einsetzen, um die Besteuerungsbasis zu verbreitern. Im 
Budget der jeweiligen Regierungen entstehen folglich nur zusätzliche Ausgaben 
durch die Bereitstellung einer zusätzlichen Einheit des öffentlichen Gutes. 

Autoren - wie Richter (1994), Fuest (1995), Michael (1995), Richter, Seitz und 

Wiegard (1996), Richter und Wellisch (1996), Keen und Marchand (1997), Sinn 
( 1997), Arnold und Fuest ( 1999), Tausch ( 1999), Roloff ( 1999) und Apolte 
(2001) - modellieren demgegenüber ein öffentliches Gut, welches kein Kon-
sumgut, sondern ein Zwischenprodukt ist. Das öffentliche Zwischenprodukt geht 
dann in die Produktion ein und erhöht die Produktivität der übrigen privaten 
Primärfaktoren.3 Die Menge an öffentlichem Input, die von der jeweiligen Re-

gierung ohne direktes Nutzenentgelt den Unternehmen zur Verfügung gestellt 
wird, beeinflusst somit die Menge an Kapital, die in einer Region eingesetzt 

wird.4 Die Regierungen können demnach durch die Bereitstellung von öffentli-
chen Inputs die Höhe der Besteuerungsbasis beeinflussen. Darüber hinaus kön-

nen sie das öffentliche Zwischenprodukt dazu verwenden, um die Attraktivität 
ihres Standortes zu verbessern.5 Die Attraktivität hängt also nicht nur von der 
Höhe der Steuerbelastung einer Region, sondern auch von deren Ausstattung mit 
öffentlichen Zwischenprodukten ab. Dieser Aspekt des fiskalischen Standort-
wettbewerbs kann jedoch nur analysiert werden, wenn ein öffentliches Zwi-

schenprodukt und dessen Wirkung insbesondere auf Kapital modelliert wird. 
Daher wird in Kapitel 3 das Modell von Kapitel 2 durch die Berücksichtigung 
eines öffentlichen Zwischenprodukts erweitert. Im Gegensatz zu anderen Mo-

dellen, wie beispielsweise das von Fuest ( 1995), Hange und Wellisch (1998), 
Arnold und Fuest ( 1999) und Homburg ( 1999), wird hier zunächst noch auf eine 

1 Vgl. beispielsweise Mintz / Tulkens (1986, S. 135), Braid (1996, S. 1283). 
2 Vgl. beispielsweise Bucovetsky (1991, S. 168), Bucovetsky / Wilson (1991, S. 335), DePa-
ter / Myers (1994, S. 69), Braid (1996, S. 1281), Hange/ Wellisch (1998, S. 316), Eggert 
(1999, S. 3), Homburg (1999, S. 3), Fuest (2000, S. 359). 
3 Vgl. Fuest (1995, S. 480 f.), Michael (1995, S. 74), Roloff (1997; 1999, S. 50), Tausch 
(1998, S. 329 und S. 331). 
4 Vgl. Roloff(l997; 1999, S. 50), Tausch (1998, S. 337 f.), Arnold / Fuest (1999, S. 170). 
5 Vgl. Richter/ Seitz / Wiegard (1996, S. 13). 
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Modellierung der Regierung verzichtet. Es soll an dieser Stelle allein die Wir-
kung der fiskalpolitischen Instrumente - Kapitalsteuer und öffentliches Zwi-

schenprodukt - auf dem Kapitalmarkt betrachtet werden. Durch die Fokussie-
rung auf den Untersuchungsgegenstand Kapitalmarkt kann nämlich die Substitu-
ierbarkeit der beiden fiskalpolitischen Instrumente und die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen bezüglich Kapitallokation und Nettozinssatz herausgearbeitet 

werden. 
Wird in der Literatur zum Steuer- und Standortwettbewerb ein öffentliches Zwi-
schenprodukt modelliert, so wird in der Regel angenommen, dass dieses Gut 
kein rein öffentliches Gut im Sinne von Samuelson ist. 1 Staatliche Infrastruktur 
wird als unreines öffentliches Gut mit einer mehr oder weniger stark ausgepräg-

ten Nutzungsrivalität aufgefasst.2 Bei der Nutzung dieses Gutes entstehen dann 

Stauungskosten in Form einer Behinderung der übrigen Nutzer.3 Colombier 
(2001) hat jedoch nachgewiesen, dass allein faktorvermehrende öffentliche Zwi-

schenprodukte mit den Axiomen der Produktionstheorie kompatibel sind. Er 
zeigt, dass die Gutseigenschaften nicht mit der angenommenen Aggregations-

ebene variieren dürfen und es sich insofern nur beim „unpaid factor" und beim 
,,factor-augmenting public input" um konsistente produktionstheoretische Mo-
dellierungen handelt.4 Da der „unpaid factor" letztlich ein privates, d.h. rivalisie-
rendes Gut ist, welches staatlich bereitgestellt wird, kann zur Modellierung eines 

öffentlichen Zwischenproduktes letztlich nur der „factor-augrnenting public in-
put" verwendet werden. 5 Denn im Gegensatz zu anderen Modellierungen von 

öffentlichen Inputs zeichnet sich der „factor-augmenting public input" dadurch 
aus, dass er sowohl auf der Branchen-, als auch auf der Unternehmens- als auch 
auf der Faktorebene nichtrivalisierend ist.6 Die Annahme von Stauungskosten ist 
damit also nicht vereinbar.7 Aus der Nicht-Rivalitätseigenschaft des „factor-

1 Vgl. beispielsweise Burbidge / Myers (1994, S. 444), Fuest (1995, S. 481), Keen / Marchand 
(1997, S. 36), Sinn (1997, S. 16 f.). 
2 Vgl. z.B. Sinn (1997, S. 16 f.). 
3 Vgl. Richter (1994, S. 326), Richter/ Seitz / Wiegard (1996, S. 16), Richter/ Wellisch 
(1996, S. 76), Keen / Marchand (1997, S. 36), Sinn (1997, S. 16 f.), Tausch (1998, S. 329 und 
S. 331), Apolte (2001, S. 361). 
4 Vgl. Colombier / Pickhardt (1998, S. 22), Colombier (2001, S. 78). 
5 Vgl. Colombier / Pickhardt (1998, S. 22), Colombier (2001, S. 78). 
6 Vgl. Colombier (2001, S. 44). 
7 Vgl. Colombier (2001, S. 79). 
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augmenting public input" resultieren steigende Skalenerträge.1 Aufgrund des 

Nachweises von Colombier (2001) wird in dieser Arbeit im Gegensatz zu bishe-
rigen Aufsätzen zu dem Thema Steuer- und Standortwettbewerb ein „factor-
augmenting public input" modelliert. Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich 

somit von anderen Aufsätzen dadurch, dass explizit steigende Skalenerträge 
verwendet werden und von der Annahme von Stauungskosten Abstand genom-
men wird. 

1.2.3 Formen eigennütziger Regierungen 

Abgesehen von Aufsätzen mit einem wohlwollenden und allwissenden Planer2 
bezieht sich der größte Teil der Literatur zum fiskalischen Wettbewerb auf 

wohlwollende Regierungen.3 Dabei wird angenommen, dass die einzelnen, sich 
im Wettbewerb befindenden Regierungen über die Interessen ihrer Bürger in-
formiert sind und diese in ihrer Politik umsetzen.4 Weshalb Regierungen das 

Ziel verfolgen sollten, den Präferenzen ihrer Bürger bestmöglich gerecht zu 

werden, wird in der Regel mit der Bedeutung der Wiederwahl für die Regierun-
gen begründet. Diesbezüglich ist das Medianwählermodell heutzutage die Stan-
dardannahme. 5 Gates und Schwab (1988) verwenden beispielsweise das Medi-
anwählermodell6 als Mechanismus, um die Fiskalpolitik von Regierungen zu 
bestimmen. Da sie davon ausgehen, dass die Bürger einer Jurisdiktion identisch 

sind, maximieren die Regierungen letztlich den Nutzen eines repräsentativen 

1 Vgl. Colombier / Pickhardt (1998, S. 16), Colombier (2001, S. 78), Roloff (2001, S. 116 f.), 
Feehan / Matsumoto (2002, S. 61). 
2 Vgl. beispielsweise Richter/ Seitz / Wiegard (1996, S. 21). 
3 Vgl. Sinn (1997, S. 11), Rauscher (1998, S. 59), Eggert (1999, S. 1). Die Annahme einer 
wohlwollenden Regierung wird beispielsweise getätigt von Oates (1972), Flatters et al. (1974, 
S. 101 ), Wiegard (1980, S. 188), Gordon (1983, S. 567 ff.), Wilson (1986, S. 300), Zodrow / 
Mieszkowski (1986, S. 359), Oates / Schwab (1988), Myers (1990, S. 111), Bucovetsky 
(1991, S. 170), Bucovetsky / Wilson (1991, S. 338), Hercowitz / Pines (1991, S. 170), Wilda-
sin (1991), DePater / Myers (1994), Fuest (1995), Braid (1996, S. 1283), Richter/ Wellisch 
(1996, S. 74), Yang (1996, S. 324), Keen / Marchand (1997), Tausch (1998, S. 329), Arnold/ 
Fuest (1999), Eggert / Haufler (1999, S. 87), Homburg (1999). 
4 Vgl. Wilson (1986, S. 300; 1991, S. 428), Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 359), Buco-
vetsky / Wilson (1991, S. 338), Eggert (1999, S. l). 
5 Vgl. Niskanen (1997, S. 466). 
6 Siehe für die Erläuterung dieses Modells beispielsweise Atkinson / Stiglitz ( 1980, S. 299 
ff.). 
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Bürgers. 1 Solchen Modellierungen liegt eigentlich die Vorstellung von einer ei-

gennützigen Regierung zugrunde. Da diese Regierungen jedoch durch Wahlen 

vollkommen restringiert sind, erreichen sie ihr Nutzenmaximum, indem sie ex-
akt den Wünschen der Wählermehrheit entsprechen, d.h. indem sie sich wie 
wohlwollende Regierungen verhalten.2 Die Regierungen erscheinen letztlich als 
wohlwollend, obwohl sie eigentlich eigennützige Regierungen unter vollkom-

mener Wiederwahlrestriktion sind. 3 

Seit der Veröffentlichung des Buches „The Power to Tax" von Brennan und Bu-

chanan (1980) haben vereinzelt Autoren4 die Idee, Regierungen als Leviathan-

regierungen zu modellieren, aufgegriffen und diese in ihre Modelle zum fiskali-
schen Standortwettbewerb integriert. Das Ziel der Regierungen besteht dann 

nicht darin, die gesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren, sondern die Rente 

aus der Regierungstätigkeit.5 Das Leviathan-Modell basiert insofern auf der 
Annahme, dass die Wiederwahlchancen keine Restriktion für die Regierungen 
darstellen.6 Dieses Regierungsmodell ist somit der exakte Gegensatz zu der zu-

vor diskuti.erten Annahme einer wohlwollenden und allwissenden Regierung 

entsprechend des Medianwähleransatzes. In gleicher Weise allerdings wie der 
Medianwähleransatz die Ohnmacht der Politiker gegenüber ihren Bürgern stark 

überzeichnet, so überschätzt das Modell des Leviathans die Macht der Regie-
renden. 

Im Gegensatz zur Modellierung einer wohlwollenden Regierung eröffnet die 
Modellierung der Regierung als Leviathan jedoch die Möglichkeit, die unmittel-
bare Anreizwirkung des Wettbewerbs auf eigennützige Regierungen zu betrach-
ten. Bei der Modellierung der Regierung als Leviathan liegt die Beschränkung 
alleinig im Standortwettbewerb. Dagegen werden wohlwollende, Wählerstim-
men maximierende Regierungen auch durch die Wählerwünsche in ihren Hand-
lungen beschränkt, deren Erfüllung dann vom Wettbewerb der Regionen beein-

flusst wird. Um die unmittelbare Anreizwirkung von zwischenstaatlichem Wett-
bewerb auf eigennützige Regierungen zu analysieren, werden in dieser Untersu-

chung Regierungen als Leviathanregierungen stilisiert, wohlwissend dass es sich 

1 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 339). 
2 Vgl. Brennan (1997, S. 95), Blankart (2001, S. 31). 
3 Vgl. Roloff(2001, S. 57). 
4 Vgl. beispielsweise Karnada (1989), Rauscher (1998), Eggert (1999, S. 3), Wrede (1999), 
Apolte (2001, S. 3S9), Flochel / Madies (2002). 
5 Vgl. Beckmann/ Lackner (1998, S. 2). 
6 Vgl. Beckmann/ Lackner (1998, S. 2). 
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dabei lediglich um eine erste Annäherung an ein adäquates entscheidungstheore-
tisches Modell handeln kann. 

Weit verbreitet ist bei Autoren, die Leviathanregierungen im Wettbewerb mo-
dellieren, die Ansicht, dass der Wettbewerb zwischen den Institutionen geeignet 

ist, um die Steuermonopolstellung der Leviathanregierungen zu reduzieren oder 

gar zu durchbrechen. 1 So argumentieren Brennan und Buchanan (1980), dass der 

Wettbewerb zwischen den Regierungen im Kontext von zwischenstaatlicher 
Mobilität der Produktionsfaktoren als Substitut zu einer Finanzverfassung zur 
Beschränkung des Steuermonopols fungieren kann.2 Apolte (2001) ging der 

Frage nach, ob diese von Brennan und Buchanan aufgestellte These auch bei 
Vorliegen von Immobilität eines Produktionsfaktors haltbar ist. Er kam zu dem 

Ergebnis, dass eine marktmäßige Zähmung des Leviathans durch den Wettbe-

werb der Institutionen dann nicht zu erwarten ist. 3 Rauscher ( 1998) stellt fest, 

dass bei Vorliegen von ungleichen Regionen ebenfalls nicht mit der von Bren-
nan und Buchanan propagierten Zähmung des Leviathans durch den Wettbe-
werb der Institutionen zu rechnen ist. Kamada (1989) untersuchte Anreize für 
eine Steuerharmonisierung zwischen Ländern, Gebietskörperschaften und loka-
len Leviathanregierungen. Wrede (1999) wählt ein dynamisches Spiel zwischen 
Leviathanregierungen, um horizontale und vertikale Externalitäten im Steuer-

wettbewerb zu analysieren. Flochel und Madies (2002) stellen ein Modell auf, 

durch welches horizontaler Steuerwettbewerb und vertikale Interaktionen zwi-
schen Leviathanregierungen mit gemeinsamer Besteuerungsbasis betrachtet 
werden können. Die zuvor genannten Autoren beschränken ihre Betrachtungen 
in erster Linie auf den Steuerwettbewerb. Die Möglichkeit, durch zusätzliche 

Ausgaben in öffentliche Zwischenprodukte Kapital zu attrahieren und darüber 
die Steuereinnahmen zu erhöhen, wird vernachlässigt. Dieser Thematik soll des-

halb im 4. Kapitel der Arbeit insbesondere nachgegangen werden. Dort soll aus-
schließlich der Ausgabenwettbewerb isoliert modelliert werden, weshalb ange-
nommen wird, dass die Steuern in den Regionen bereits harmonisiert sind. Da-

durch kann dann herausgearbeitet werden, wie Leviathanregierungen die Bereit-
stellungsmenge an öffentlichem Zwischenprodukt strategisch einsetzen, um ih-

ren Surplus resp. Eigennutz zu maximieren. 

1 Vgl. Brennan / Buchanan (1980, S. 171 f.), Oates / Schwab (1988, S. 333), Buchanan / Lee 
(1994, S. 221), Fuest (1997, S. 175), Eggert (1999, S. 3), Wrede (1999, S. 177). 
2 Vgl. auch Oates / Schwab (1988, S. 333 f.), Sinn (1992, S. 187), Hoyt (1999, S. 155 f.). 
3 Vgl. Apolte (2001, S. 377). 
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Die Modellierung einer eigennützigen Regierung im Sinne einer Regierung, die 
weder eine Leviathanregierung noch eine wohlwollende Regierung ist, wurde 
von Edwards und Keen (l 996) in die Literatur zum Steuer- und Standortwett-
bewerb eingeführt. Sie verwenden Regierungen, die sowohl die Wohlfahrt ihrer 
Bürger in Betracht ziehen als auch den Surplus berücksichtigen, den sie erwirt-

schaften können. 1 In dieser Arbeit wird dieser Modellierung des Staates jedoch 
nicht gefolgt und der Staat als Leviathan dargestellt. Die Modellierung des Staa-
tes als Leviathan wird gewählt, weil dadurch die Fokussierung auf die durch den 

Standortwettbewerb ausgelösten Effekte möglich ist. Würde etwa eine eigennüt-
zige repräsentative Regierung, wie sie Edwards und Keen aufzeigen, angenom-
men, so würde die Regierung nicht nur durch den fiskalischen Wettbewerb in 
ihrem Streben nach maximalem Nutzen beschränkt, sondern darüber hinaus 
auch noch durch die Präferenzen der Wähler. Somit könnte die Situation entste-

hen, dass ein Anreiz, der auf den Standortwettbewerb zurückzuführen ist, letzt-

lich in der Analyse nicht in Erscheinung tritt, weil er durch einen gegenläufigen, 

von den Wählern verursachten Anreiz kompensiert wird. In dieser Arbeit sollen 
allein Anreize des Standortwettbewerbs Berücksichtigung finden. Daher wird 

der Untersuchungsgegenstand entsprechend eingegrenzt und als entscheidungs-
theoretische Referenzfigur eine Leviathanregierung gewählt, die einzig und al-

lein durch den Wettbewerb der Regionen um mobile Faktoren und durch exogen 
vorgegebene Finanzverfassungsregeln, die diesen Wettbewerb betreffen, in ih-
ren Handlungen eingeschränkt wird. Mit der Verwendung dieser Annahme soll 

also nicht die Bedeutung von Wahlen für die Entscheidungen der Regierungen 
verneint werden, sondern lediglich zur Präzisierung der Analyse von der Be-

trachtung weiterer beschränkender Faktoren außer dem Standortwettbewerb ab-
gesehen werden. 

1.3 Gliederung der Arbeit 

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 wird der Frage nachgegangen, 
durch welches Kapitalmarktmodell ein Steuerwettbewerb um Kapital adäquat 

abgebildet werden kann. Hierzu werden die beiden in der Literatur am häufigs-

1 Vgl. Edwards / Keen (1996, S. 115), Hange/ Wellisch (1998, S. 315), Wrede ( 1998, S. 316), 
Fuest (2000, S. 358), Roloff(2001, S. 56). 
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ten verwendeten Modelle analysiert, und zwar das Modell eines kleinen Landes, 

bei dem das Kapitalangebot vollkommen preiselastisch ist, und das Modell, bei 
dem von einem exogen vorgegebenen Kapitalbestand ausgegangen wird. Dieses 
Kapitel liefert somit eine Begründung für das in der folgenden Untersuchung 
herangezogene Kapitalmarktmodell. 

In Kapitel 3 wird dann die Wirkung von Kapitalertragsteuern und öffentlichen 
Zwischenprodukten auf dem Kapitalmarkt einer Föderation untersucht. Auf Ba-

sis einer Analyse über die getrennte Wirkung von Steuern und öffentlichen In-
puts wird das Ausmaß der Substituierbarkeit der beiden fiskalpolitischen In-

strumente bestimmt. Darauf aufbauend wird ein Wert ermittelt, der das Niveau 
beider fiskalpolitischer Mittel zusammengefasst beschreibt und der als fiskalpo-

litischer Instrumenten-Index bezeichnet wird. Mit seiner Hilfe wird dann der 
Frage nachgegangen, unter welchen Bedingungen eine Steuersatzsenkung einer 
Region zu einer höheren Kapitalmenge in eben dieser Region führt. 

Die Fragestellung von Kapitel 4 ist von der Erkenntnis des Kapitels 3 bezüglich 

der Wichtigkeit des Ausgabenwettbewerbs motiviert. Kapitel 4 setzt sich mit der 

Frage auseinander, welche Wirkung eine Steuerharmonisierung auf Leviathan-
regierungen im Ausgabenwettbewerb entfaltet. Im Rahmen eines Zwei-

Regionen-Modells werden die Regierungen als Leviathanregierungen im nicht-
kooperativen Nash-Spiel dargestellt. Es wird untersucht, inwiefern die Menge an 
öffentlichem Zwischenprodukt, die diese Regierungen freiwillig bereitstellen, 
bereits durch den von der Verfassung vorgegebenen, harmonisierten Steuersatz 
indirekt festgelegt wird. 
Kapitel 5 enthält das Fazit der Arbeit sowie offene Fragen und Probleme bezüg-

lich des Themas. 

2. Modellierung des Kapitalmarktes im Steuerwettbewerb 

In der Literatur zum Steuer- und Standortwettbewerb kommen unterschiedliche 
Kapitalmarktmodelle zur Anwendung. 1 So finden sich Modelle, die einen exo-

gen vorgegebenen Kapitalbestand annehmen und/oder die von einem konstanten 

1 Vgl. Hensberg (2002). 
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Nettozinssatz ausgehen. 1 In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen wer-

den, welche dieser Modelle einen Steuerwettbewerb um Kapital adäquat abbil-
den können. Dazu werden die beiden am häufigsten verwendeten Modelle ge-
genübergestellt und herausgearbeitet, inwiefern durch sie eine Konkurrenzsitua-
tion zwischen den Regionen beschrieben wird. 
Kapitel 2 ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 2.1 wird zunächst ein Kapital-

marktmodell diskutiert, bei dem ein vollkommen preiselastisches Kapitalange-
bot unterstellt wird. Dazu wird in Abschnitt 2.1.1 mit Hilfe der Nachfrage- und 
Angebotsfunktion die Gleichgewichtsbedingung des Kapitalmarktes hergeleitet. 
Auf dieser Basis kann dann in Abschnitt 2.1.2 die Wirkung einer Steuersatzän-

derung einer Region i auf den Nettozinssatz und die Kapitallokation ermittelt 
und der Frage nachgegangen werden, inwieweit dieses Modell einen Steuer-
wettbewerb um Kapital abbilden kann. In Abschnitt 2.2 wird ein Kapitalmarkt-

modell untersucht, bei dem der Kapitalstock als exogen vorgegeben und fix an-
genommen wird. Aus der gesamtwirtschaftlichen Kapitalangebots- und Nach-
fragefunktion wird dafür in Abschnitt 2.2. l die Bedingung für ein Gleichgewicht 

auf dem Kapitalmarkt bestimmt. Darauf aufbauend kann dann in Abschnitt 2.2.2 
geprüft werden, inwieweit eine Steuersatzänderung in einer der Regionen zu ei-
ner Kapitalrelokation und/oder zu einer Nettozinssatzanpassung führt. Dadurch 
kann festgestellt werden, inwiefern dieses Modell einen Steuerwettbewerb um 
Kapital darzustellen vermag. Das Kapitel 2 endet mit einer Zusammenfassung in 
Abschnitt 2.3. 

2.1 Vollkommen preiselastisches Kapitalangebot 

In Modellen, die ein vollkommen preiselastisches Kapitalangebot annehmen, 

wird in der Regel folgende Situation modelliert: Die Welt besteht aus einer end-
lichen Anzahl (n) von Regionen.2 Betrachtet wird beispielhaft eine der kleinen 

Regionen (i).3 In dieser Region kommen die Produktionsfaktoren Arbeit (L) und 
Kapital (K) zum Einsatz. Der Faktor Arbeit ist vollständig immobil. Kapital 

1 Vgl. beispielsweise Zodrow / Mieszkowski (1986), Wildasin (1991), Richter / Wellisch 
(1993), Edwards / Keen (1996), Fuest (1997), Sinn (1997), Hange/ Wellisch (1998), Tausch 
(1998), Apolte (2001 ). 
2 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 336). 
3 Vgl. Sinn (1997, S. 14). 
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wird als vollkommen mobil unterstellt. 1 In jeder Region ist eine exogen vorge-

gebene Zahl von identischen Unternehmen angesiedelt, die das Einheitsgut (Y) 

herstellen. Dieses Einheitsgut dient als numeraire mit einem Preis von Eins.2 Die 

Unternehmen benötigen für die Produktion ausschließlich die beiden Primärfak-

toren, Arbeit und Kapital. Demnach entspricht die Produktionsfunktion einer 
Region i:3 

(2.1) Y; = J;(K; ,L;). 
Die Grenzerträge des Kapitals sind positiv und abnehmend:4 

(2.2) 8 J;(K;,L;) ( ) fx; K; >0, 
8 K; 

(2.3) 

Die Regierungen der Regionen erheben Steuern auf das Kapital. Die Doppelbe-

steuerung wird nach dem Quellenlandprinzip vennieden.5 In diesem Kapitel 

wird die Analyse sowohl für eine Substanzsteuer als auch für eine Ertragsteuer 

durchgeführt. Im Fall einer Substanzsteuer erzielt die Region i Steuereinnahmen 

(T;,s), die sich aus dem Produkt des Steuersatzes (t;,s) und der in der Region ein-

gesetzten Kapitalmenge (K;) ergeben: 

(2.4) T;,s = f;,s · K; . 

Für den Fall einer Ertragsteuer belaufen sich die Steuereinnahmen (T;,e) auf das 

Produkt aus Steuersatz (t;,e), Bruttozinssatz (z;) und eingesetzter Kapitalmenge 

(K;): 
(2.5) T;,e = f;,e • Z; • K; . 

Der Einfachheit halber wird angenommen, dass die Regionen darüber hinaus 

weder Einnahmen noch Ausgaben haben, die Einfluss auf den Kapitalmarkt 

nehmen. 

1 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337), Sinn (1997, S. 14 und 18), Rauscher (1998, S. 61), 
Tausch (1998, S. 330). Für den Realitätsbezug dieser Annahme vergleiche auch Apolte (1999, 
s. 24 ff.). 
2 Vgl. Tausch (1998, S. 330), Hensberg (2002, S. 5). 
3 Vgl. Sinn (1997, S. 14 und 18), Apolte (2001, S. 360). 
4 Vgl. Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 358), Tausch (1998, S. 331 ), Hensberg (2002, S. 5). 
5 Vgl. Roloffet al. (1994, S. 61 ff.). 
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2. 1. 1 Kapitalmarktgleichgewicht 

Die Unternehmen treten als Nachfrager auf dem Kapitalmarkt auf. Sie verfolgen 

das Ziel, ihren Gewinn (Il;) zu maximieren. Dieser entspricht der Differenz aus 

ihren Einnahmen, die aufgrund eines Preises von Eins mit der Outputmenge ü-

bereinstimmen, und ihren Ausgaben, die bei der Entlohnung der Primärfaktoren 

anfallen. Als Gewinnfunktion erhält man also: 1 

(2.6) TI; =J;(K;,L;)-z;·K;-W;·L;, 
wobei w; den Bruttolohnsatz und z; den Bruttozinssatz der Region i symbolisiert. 
Ein Gewinnmaximum liegt u.a. vor, wenn die Grenzproduktivität des Kapitals 

dem Bruttozinssatz entspricht:2 

(2.7) Z; = fK;(K;). 
Je nach dem, ob eine Kapitalertragsteuer oder eine Kapitalsubstanzsteuer zur 

Anwendung gelangt, besteht ein unterschiedlicher Zusammenhang zwischen 

Brutto- und Nettozinssatz. Im Fall einer Substanzsteuer auf das Kapital ent-

spricht der Bruttozinssatz der Summe aus dem Nettozinssatz (r) und dem Steu-
ersatz der Region i: 

(2.8) Z; = ri + ti,s . 

Im Fall einer Ertragsteuer auf das Kapital erhält man den Bruttozinssatz wie 
folgt: 

(2.9) Z- = 'i 
' (1-tie) 

Die Unternehmen maximieren also ihren Gewinn im Fall einer Kapitalsubstanz-

steuer, wenn 

(2.10) 

gilt und im Fall einer Kapitalertragsteuer, wenn 
r. 

(2.11) v-tJ = fK1(K1) 

vorliegt. Definiert man f., als Umkehrfunktion von fx,, dann kann die Menge 

an nachgefragtem Kapital in der Region i explizit bestimmt werden. Kommt ei-
ne Substanzsteuer zur Anwendung, so wird Kapital in Höhe von 

1 Vgl. Homburg (1999, S. 3), Kollintzas / Philippopoulos / Vassilatos (2000, S. 6), Apolte 
(2001, s. 361). 
2 Vgl. Apolte (2001, S. 361), Hensberg (2002, S. 6). 
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(2.12) K; = fz;{ri +t;,.) 
und bei einer Ertragsteuer in Höhe von 

(2.13) K; = f.{ (l ::;,e)) 
nachgefragt. Weil Kapital eine nicht-negative Größe ist, gilt: 

c2.14) 1.hJ,:: o . 
Die Ableitung einer Umkehrfunktion entspricht genau dem Reziproken der Ab-

leitung der Originalfunktion: 1 

(2.15) 
l 

fzizi =-;:-- · 
JKiKi 

Insofern kann aus Gleichung (2.3) gefolgert werden, dass 

(2.16) fzizi (z;) < 0 

vorliegt. Somit entsteht c.p. eine zunehmende Nachfrage nach Kapital bei sin-

kendem Nettozinssatz und eine abnehmende Kapitalnachfrage bei steigendem 

Nettozinssatz. Der Zusammenhang zwischen dem Nettozinssatz und der Kapi-

talnachfrage ist also negativ. 

Es wird angenommen, dass es sich bei den betrachteten Regionen um äußerst 

kleine Regionen handelt. Diese Regionen sind so klein, dass ihre Aktionen letzt-

lich nahezu keine Auswirkungen auf den Nettozinssatz haben. In den Modellen, 

die solche kleine Regionen betrachten2, wird daher der Einfachheit halber unter-

stellt, dass diese Auswirkungen so gering sind, dass sie vernachlässigt werden 

können. Dann stellt der Nettozinssatz einen Parameter dar, der für eine kleine 

Region i exogen vorgegeben ist.3 Folglich wird in der Region i in beliebiger 

Menge Kapital angeboten, wenn der Nettozinssatz dem exogen vorgegebenem 

Weltmarktzinssatz (r) entspricht:4 

(2.17) r; = r . 
Insofern wird von einem vollkommen preiselastischen Kapitalangebot ausge-

gangen. 

1 Vgl. Chiang (1984, S. 173). 
2 Vgl. beispielsweise Oates / Schwab (1988, S. 337) und Sinn (1997, S. 14 und 18). 
3 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337), Hensberg (2002, S. 13). 
4 Vgl. Sinn(1997, S. 14 und 18). 
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Ein Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt der Region i ist nun genau dann gege-

ben, wenn folgende Bedingung für die gleichgewichtige Kapitalmenge (K;) er-

füllt ist: 1 

(2.18) 

bzw. 

(2.19) K• -f ( r ) 
i - zl (l-t. ) ,,. 

( vgl. Gleichung (2.17) und Gleichung (2.12) bzw. Gleichung (2.13)) . 

2.1.2 Wirkung einer Steuersatzänderung 

Eine besondere Eigenschaft dieses Kapitalmarktes ist es, dass der Nettozinssatz 

als exogen vorgegeben und fix angesehen werden kann. Dadurch hat eine mar-

ginale Änderung des Steuersatzes keinen Einfluss auf die Höhe des Nettozins-
satzes: 

bzw. 

(2.20) o r =O 
0 t;,s 

(2.21) 0 r = o . 
o t;,. 

Die Anpassung des Kapitalmarktes an eine Steuersatzänderung erfolgt also aus-

schließlich durch Mengenanpassungsprozesse. Wird eine Substanzsteuer auf das 

Kapital erhoben, dann wird durch eine marginale Änderung des Steuersatzes der 
Region i Kapital in Höhe von 

(2.22) 0 K. ( ) __ , =f:izi Z; <0 
0 ti,s 

zu- bzw. abfließen (siehe Gleichung (2.18) und Gleichung (2.16)). Wird eine 
Ertragsteuer angewendet, so wird die Höhe der Kapitalmenge durch eine margi-
nale Steuersatzänderung wie folgt verändert: 

1 Vgl. Sinn (1997, S. 14), Hensberg (2002, S. 13). 
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(2.23) o K. ( ) r 
__ , =fzizi Z; "( )2 <0 
0 t;,e 1- t;,e 

(siehe Gleichung (2.19) und Gleichung (2.16)). Erhöht die Regierung der Regi-
on i also den Steuersatz auf das Kapital bzw. auf den Kapitalertrag, so sinkt die 

Kapitalmenge, die in Region i eingesetzt wird, und umgekehrt. 
Da der Nettozinssatz von den steuerpolitischen Maßnahmen der Region i nicht 
beeinflusst wird, kommt es in den Konkurrenzregionen G) zu keinerlei Verände-
rung der Kapitalmenge: 

bzw. 

o K. 
(2.24) __ , = 0 

0 t;,s 

(2.25) 
o K. __ , =0. 
0 t;,e 

Senkt die Region i ihren Steuersatz, so bleibt die Kapitalmenge bei einem so 
modellierten Kapitalmarkt in den Konkurrenzregionen unverändert. Ein Wett-

bewerb um Kapital greift nicht, weil auf einem solchen Kapitalmarkt der Kon-
kurrenzregion kein Kapital entzogen werden muss, um selber zusätzliches Kapi-
tal einsetzen zu können. Die Wirkung der Steuersatzänderung der Region i ist 
demnach allein auf die Region selbst beschränkt, da alle Konkurrenzregionen 
von dieser Änderung unbeeinflusst bleiben. Verändert Region i ihren Steuersatz, 

so bleiben die Konkurrenzregionen davon unberührt. Insofern kann nicht von 

einer Konkurrenzsituation zwischen den Regionen gesprochen werden. Diese 
Eigenschaft des Kapitalmarktes führt dazu, dass die Reaktionen auf diesem Ka-
pitalmarkt grafisch für die Region i einzeln verdeutlicht werden können (vgl. 

Abbildung l ). 
Im Zeitpunkt I bestehe das Kapitalmarktgleichgewicht ( r •, K1 •) in einer kleinen 

Region i. Senkt diese Region ihren Steuersatz von t1 auftu, so verschiebt sich die 
Nachfragekurve nach rechts. Da das Kapitalangebot vollkommen preiselastisch 

ist, kann die Anpassung auf dem Markt nicht durch eine Preisanpassung, d.h. 
durch eine Nettozinssatzerhöhung erfolgen. Das neue Gleichgewicht (P, Ku•) 

wird ausschließlich durch eine Erhöhung der Kapitalmenge von Ki° auf Ku• in 

der Region i erreicht. Umgekehrtes gilt bei einer Erhöhung des Steuersatzes. 



Kapitalangebot 

Kapitalnachfrage 
bei t11 

Kapitalnachfrage 
bei t1 

K; 

Abbildung 1: Anpassung des Kapitalmarkts eines kleinen Landes 
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Um von einem Steuerwettbewerb zwischen Regionen sprechen zu können, muss 

die Wahl des Steuersatzes in einer Region Einfluss ausüben auf die Wahl des 

Steuersatzes in einer anderen Region. 1 Da jedoch die Höhe des Steuersatzes der 

Region i die Höhe der Kapitalmenge in den Konkurrenzregionen nicht beein-

flusst, können die Konkurrenzregionen ohne Beachtung des Steuersatzes der 

Region i ihren Steuersatz wählen. Somit befinden sich die Regionen nicht in ei-

nem Steuerwettbewerb. Das Modell eines kleinen Landes mit vollkommen 

preiselastischen Kapitalangebot ist insofern ungeeignet, um einen Steuerwett-

bewerb darzustellen. 

2.2 Exogen vorgegebener Kapitalbestand 

Ein anderes Kapitalmarktmodell geht davon aus, dass die Welt aus zwei Regio-

nen (a und b) besteht. In beiden Regionen werden die Produktionsfaktoren Ar-
beit (L) und Kapital (K) eingesetzt, um das Einheitsgut (Y) herzustellen. Als 

Produktionsfunktion erhält man folglich:2 

(2.26) Y0 = J0 (Ka,La) 
bzw. 

(2.27) 

1 Vgl. Graf(! 999, S. 226). 
2 Vgl. Fuest (1997, S. 176). 
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Das Einheitsgut dient als numeraire mit einem Preis von Eins. 1 Der Faktor Ar-

beit sei vollständig immobil. Kapital wird als vollkommen mobil angenommen.2 

Die Grenzerträge des Kapitals sind positiv und abnehmend. 3 

Jede der beiden Regierungen erzielt Einnahmen durch Steuern auf das Kapital. 

Die Doppelbesteuerung wird nach dem Quellenlandprinzip verrnieden.4 Die A-

nalyse wird wiederum sowohl für eine Substanzsteuer als auch für eine Er-

tragsteuer durchgeführt. Der Einfachheit halber wird ebenfalls unterstellt, dass 

die Regionen neben den Einnahmen aus Kapitalsteuern weder Einnahmen noch 

Ausgaben haben, die Einfluss auf den Kapitalmarkt nehmen. 

2.2.1 Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt 

Die Unternehmen treten als Nachfrager auf dem Kapitalmarkt auf. Gelangt eine 

Substanzsteuer zur Anwendung, so fragen sie in Region a Kapital in Höhe von 

(2.28) Ka = fza (ra + la,s) 
bzw. in Region b Kapital in Höhe von 

(2.29) Kb= fzbh +tb,.) 
nach (siehe Gleichung (2.12)).5 Erheben die Regierungen eine Ertragsteuer auf 

das Kapital, so werden die Unternehmen in Region a Kapital in Höhe von 

(2.30) K0 = fza( (l :;a,e)) 
und die in Region b Kapital in Höhe von 

(2.31) Kb = fzb((l :: )) b,e 
einsetzen (vgl. Gleichung (2.13)). Die gesamte Kapitalnachfrage der beiden Re-

gionen (Ki) ergibt sich aus der Summe der Kapitalnachfragen in den einzelnen 

Regionen: 

(2.32) 

1 Vgl. Wildasin (1988, S. 231), Hensberg (2002, S. 5). 
2 Vgl. beispielsweise Edwards / Keen ( 1996, S. 117). Für den Realitätsbezug dieser Annahme 
vergleiche auch Apolte (1999, S. 24 ff.). 
3 Vgl. Wildasin(l991, S. 397), Hange/Wellisch (1998, S. 317). 
4 Vgl.Roloffetal.(1994,S.61 ff.),Fuest(1997,S.176). 
5 Siehe für die Herleitung der Kapitalnachfragefunktion Abschnitt 2.1.1. 
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Unter Berücksichtigung von Gleichung (2.28) bis Gleichung (2.31) zeigt sich, 

dass die Höhe der gesamten Kapitalnachfrage durch die Steuersätze und die Net-
tozinssätze festgelegt wird. Sie beläuft sich für den Fall einer Kapitalsubstanz-
steuer auf: 

(2.33) 

und für den Fall einer Kapitalertragsteuer auf: 

(2.34) Kd =f,a((l:; ))+ f,b((l:: ))· 
a,e b,e 

Die Kapitaleigner bieten ihr Kapital in den Regionen an. Sie stellen ihr Kapital 

dort den Unternehmen zur Verfügung, wo sie die höchste Nettorendite erwirt-

schaften können. 1 Es wurde angenommen, dass Kapital vollkommen mobil ist. 

Daher entsteht ein einheitlicher Nettozinssatz (r), so dass gilt:2 

(2.35) r = r0 = rb . 

Der Kapitalbestand auf der Welt (K) sei exogen vorgegeben und fix.3 Dieser 
entspricht dem aggregierten Kapitalangebot (K.): 

(2.36) Ks = K . 
Es liegt ein Gleichgewicht auf dem Weltkapitalmarkt vor, wenn bei einem ein-
heitlichen Nettozinssatz (r) das aggregierte Kapitalangebot mit der aggregierten 

Kapitalnachfrage übereinstimmt:4 

(2.37) Ks = Kd, 
Wird eine Kapitalsubstanzsteuer angewendet, so besteht die Gleichgewichtsbe-
dingung für den Kapitalmarkt daher in: 

(2.38) K = f,0 (r+t0 J+ fzb(r+tb,s} 
(vgl. Gleichung (2.33) und Gleichung (2.35) bis Gleichung (2.37)). Wird hinge-

gen eine Kapitalertragsteuer erhoben, dann ergibt sich folgende Gleichgewichts-
bedingung: 

(2.39) K =fza((l-: ))+ fzb((l-: )) 
a,e b,e 

(vgl. Gleichung (2.34) bis Gleichung (2.37)). 

1 Vgl. Hange/ Wellisch (1998, S. 317), Hensberg (2002, S. 7). 
2 Vgl. Wildasin (1991, S. 397), Edwards / Keen (1996, S. 117). 
3 Vgl. Wildasin (1991, S. 397), Fuest (2000, S. 360). 
4 Vgl. Hange/ Wellisch ( 1998, S. 317). 
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2.2.2 Auswirkung einer Anderung des Steuersatzes 

Für eine Analyse der Nettozinssatzänderung als Reaktion auf eine marginale 

Veränderung des Steuersatzes in einer der Regionen ist die Ableitung von Glei-

chung (2.38) bzw. Gleichung (2.39) nach dem Steuersatz zu ermitteln. Im Fall 

einer Substanzsteuer führt eine marginale Veränderung des Steuersatzes von 

Region a zu einer Änderung des Nettozinssatzes in Höhe von: 1 

iJ r -1 
(2.40) = -,------,--~ 

Ö ta,s (l + fzbzb ~ + tb,s )J . 
fzaza {r + ta,s) 

Entsprechend erhält man für eine marginale Änderung des Steuersatzes der Re-

gion b: 

(2.41) 
ö r -1 

Ö tb,s = [, + fzaza (r + ta,s )J . 
fzbzb ~ + tb,s) 

Im Fall einer Kapitalertragsteuer bewirkt eine marginale Änderung des Steuer-

satzes der Region a folgende Änderung des Nettozinssatzes:2 

ö r -1 r 
--=--- --,------------,,--
0 ta,e (1-ta,e) ( r ) 

(1 - t a,e) · fzbzb (l _ t ) 
1+ b~ 

(1- tb,e) · fzaza ( (1 _:a,e)) 

(2.42) 

Ebenso ergibt sich für Region b: 

ö r -1 r 
(2.43) = --- -,----------,--

0 tb,e (1-tb,e) ( r ) 
(1 - t b,.) · fzaza (l _ t ) 

1+ a~ 

(1- ta,e). fzbzb ((1 _: )) 
b,e 

Berücksichtigt man Gleichung (2.16), so zeigt sich, dass für alle vier Fälle 

1 Siehe Anhang 1 a für die Berechnung von Gleichung (2.40). 
2 Für die Berechnung von Gleichung (2.42) siehe Anhang 1 b. 



(2.44) 
8 r 0 -< 
8 t 
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gilt. Wird also der Kapitalsteuersatz in einer Region erhöht, dann sinkt die Net-
torendite und umgekehrt. Im Gegensatz zu dem in Abschnitt 2.1 diskutierten 

Modell verursacht eine Steuersatzänderung im Rahmen dieses Modells stets eine 
Anpassung des Nettozinssatzes. 

Der Kapitalmarkt findet aber nicht nur über den soeben skizzierten Preisanpas-
sungsprozess sein Gleichgewicht. Steuersatzänderungen lösen im Rahmen die-

ses Modells immer auch Mengenanpassungsprozesse aus, d.h. sie führen stets zu 
einer Kapitalrelokation. Nach Gleichung (2.28) und Gleichung (2.29) entspricht 
im Fall der Substanzsteuer die Kapitalmenge, die in Region a nachgefragt wird: 

(2.45) Ka = fza(ra +ta,,) 
bzw. die, die in Region b eingesetzt wird: 

(2.46) Kb = fzb (rb + t b.J • 
Für den Fall einer Kapitalertragsteuer ergibt sich die Kapitalmenge der Region a 

wie folgt: 

(2.47) K -f ( ra ) 
a - za (}-/ ) 

a,e 

bzw. die der Region b als: 

(2.48) Kb = f,b((l :; )) 
b,e 

(siehe Gleichung (2.30) und Gleichung (2.31)). Die Änderung der Kapitalmenge 
in der Region a bei einer marginalen Änderung des Steuersatzes in derselben 
Region beläuft sich im Fall der Substanzsteuer daher auf: 1 

8 K 0 = 1 

0 ta,s ( 1 1 ) 
fzbzb(r + tb,.) + fzaz)r + ta,s) 

(2.49) 

und im Fall der Ertragsteuer auf:2 

1 Die Berechnungen für Gleichung (2.49) sind in Anhang 2a aufgeführt. 
2 Vgl. für die Berechnungen, die zu Gleichung (2.50) führen, Anhang 2b. 
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(2.50) iJ K 0 r 
--=--- --,-----------~ 
iJ ta,e (1- ta,,) 

(1-tb,) (1-t0 ,) 
---~·--+ ' 

fzbzb((l-~ )) fzaza((l -~ )) 
b,e a,e 

Entsprechend erhält man für den Fall einer Kapitalsubstanzsteuer bei einer mar-

ginalen Änderung des Steuersatzes der Region b eine Änderung der Kapital-

menge in Region b in Höhe von: 

(2.51) 
iJ Kb 1 = ---,-----------c-

0 tb,s ( l 1 ) 
fzbzb(r + tb,s) ·I· f,aza (r + ta,s) 

und für den Fall einer Kapitalertragsteuer eine Änderung in Höhe von: 

(2.52) iJ Kb = r 

(1-tb,) (1-ta,) 
----·--+ ' 

fzbzb ( (l _: )) f,aza ((1 _: )) 
b~ a~ 

In allen vier zuvor skizzierten Fällen gilt: 

(2.53) iJ K; < 0 . 
iJ t; 

Die Erhöhung (Senkung) des Steuersatzes in einer Region (i) führt c.p. bei eben 

dieser Region also zum Kapitalabfluss (Kapitalzufluss). 

Da der Kapitalbestand in der Welt als exogen gegeben und fix angenommen 

wurde, entspricht der Kapitalabfluss der einen Region genau dem Kapitalzufluss 

der anderen Region und umgekehrt. Insofern liegt in den beiden betrachteten 

Fällen (Fall der Substanzsteuer und Fall der Ertragsteuer) 

(2.54) iJ Kb = - iJ Ka > 0 
iJ ta f} la 

bzw. 

(2.55) iJ Ka = - iJ Kb > 0 
f} tb iJ tb 
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vor. 1 Senkt also eine der Regionen ihren Steuersatz, dann fließt unter sonst un-
veränderten Umständen aus der Konkurrenzregion Kapital ab und umgekehrt. 
Eine Region muss also im Rahmen dieses Modells stets der Konkurrenzregion 
Kapital abziehen, um selbst zusätzliches Kapital attrahieren zu können. Die Re-

gionen stehen somit im direkten Wettbewerb um Kapital. Im Gegensatz zu dem 
in Abschnitt 2.1 vorgestellten Modell bleibt die Wirkung der Steuersatzänderung 

einer Region nicht auf diese Region beschränkt. Insofern können die Reaktionen 
auf dem Kapitalmarkt bezüglich einer Steuersatzänderung einer der Regionen 

auch nicht für eine Region alleine dargestellt werden. Der Kapitalmarkt beider 

Regionen ist als Einheit mit Interdependenzen zu verstehen und kann daher auch 

nur insgesamt in einer Grafik veranschaulicht werden (vgl. Abbildung 2). 

. 
r, 

. 
rm 

Region a 
nach Steuer-
erhöhung 

Region a 
vor Steuer-
erhöhung 

ru ............................ t························· 

Region b 

. r, 
. 

rm 

Abbildung 2: Anpassungen des Kapitalmarkts an eine Steuersatzänderung 

Zu Anfang befindet sich der Kapitalmarkt im Gleichgewicht (r1°, K/). Region a 
erhöht nun einmalig ihren Kapitalsteuersatz, wodurch sich die Nachfragekurve 
von Region a nach links verschiebt. Es liegt ein Ungleichgewicht auf dem Kapi-
talmarkt vor, bei dem die Nettorendite in Region a (r11) geringer ausfällt als die 

1 Der exakte, mathematische Beweis für diese Behauptung ist für den Fall der Substanzsteuer 
in Anhang 3a und für den Fall der Ertragsteuer in Anhang 3b geführt. 
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in Region b (r/). Daraufhin verlagern die Kapitaleigner von Region a in Region 

b Kapital, weil sie dort eine höhere Nettorendite erwirtschaften können. Dadurch 

fällt die Bruttorendite in Region b und die in Region a steigt an, was bei jetzt 

unveränderten Steuersätzen zu einer entsprechenden Änderung der Nettorendi-

ten führt. Das neue Gleichgewicht (r11/, Kmr°) wird somit sowohl durch Kapital-

relokation als auch durch Anpassung des Nettozinssatzes erreicht. 

Ändert demnach eine Region ihren Steuersatz, so ist die Wirkung nicht nur auf 

diese Region begrenzt, sondern entfaltet sich auch in der Konkurrenzregion. 

Möchte also eine Regierung ihren Steuersatz variieren, so hat sie zu bedenken, 

dass ihre Steuersatzvariation auch Auswirkungen auf die Konkurrenzregionen 

hat. Diese werden ihre Steuerpolitik entsprechend anpassen, was wiederum 
Rückwirkungen auf die eigene Region hat. Insofern kann die einzelne Region 

ihren Steuersatz nicht ändern, ohne dabei die steuerpolitischen Reaktionen in der 

Konkurrenzregion zu beachten. Dann aber beeinflusst die Wahl des Steuersatzes 

einer Region die Wahl des Steuersatzes der anderen Region, so dass ein Steuer-

wettbewerb vorliegt. Dieses Modell ist demnach in der Lage, einen Steuerwett-

bewerb um Kapital abzubilden. 

2.3 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich also festhalten, dass nur das zweite der beiden betrachte-

ten Modelle einen Steuerwettbewerb um Kapital darzustellen vermag. 

In dem ersten Modell, das von einem vollkommen preiselastischen Kapitalange-

bot auf dem Kapitalweltmarkt ausgeht, erfolgt eine Anpassung an eine Steuer-
satzänderung einer Region ausschließlich über eine Änderung der Kapitalmenge 
in eben dieser Region. Durch eine Steuersatzänderung wird keine Änderung des 

Nettozinssatzes ausgelöst. Daher führt eine Steuersatzvariation einer Region i 

auch nicht zu einer Kapitalmengenänderung der Konkurrenzregionen. Die Kon-

kurrenzregion kann daher unabhängig von der Steuerpolitik der Region i ihren 

Steuersatz wählen, weshalb nicht von einem Steuerwettbewerb gesprochen wer-

den kann. 

In dem zweiten Modell, das einen exogen vorgegebenen Kapitalbestand unter-

stellt, wirkt sich hingegen eine Steuersatzänderung weitaus anders aus. So be-
wirkt eine Änderung des Steuersatzes in einer der Regionen eine Anpassung des 
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Nettozinssatzes. Darüber hinaus führt sie zu einer Kapitalrelokation zwischen 
beiden Regionen. Die eine Region muss also Kapital verlieren, damit in der an-
deren Region zusätzliches Kapital eingesetzt werden kann. Zwischen den Regi-

onen herrscht demnach ein Wettbewerb um Kapital. Insofern muss allerdings 

auch die eine Region bei ihrer Entscheidung bezüglich des Steuersatzes die 
Steuerpolitik der anderen Region berücksichtigen, da die Wirkung der Steuerpo-

litik nicht auf eine Region beschränkt ist. Dieses Modell ist demnach geeignet, 

um Steuerwettbewerb abzubilden. 
Der folgende Teil der Arbeit befasst sich mit Fragestellungen zum fiskalischen 

Wettbewerb um Kapital. Fiskalischer Wettbewerb besteht zum einen in Steuer-
wettbewerb zum anderen aber auch in Ausgabenwettbewerb. Wie gezeigt wur-
de, lässt sich Steuerwettbewerb nur mit Hilfe des Kapitalmarktmodells, welches 
einen exogen vorgegebenen Kapitalbestand unterstellt, und nicht durch das Mo-

dell, welches ein vollkommen preiselastisches Kapitalangebot annimmt, darstel-
len. Diese Erkenntnis ist auf den Ausgabenwettbewerb übertragbar, da eine Ana-

lyse des Ausgabenwettbewerbs zu gleichen Ergebnissen führt wie die hier 

durchgeführte Analyse des Steuerwettbewerbs. Aus diesem Grund werden sich 

die folgenden Untersuchungen auf das Kapitalmarktmodell stützen, welches ei-
nen exogen vorgegebenen Kapitalbestand unterstellt und welches in Abschnitt 
2.2 vorgestellt wurde. 

3. Wirkung der fiskalpolitischen Instrumente auf dem Kapitalmarkt im 

Wettbewerb 

Aktuelle Themen wie die Neugestaltung des deutschen Finanzausgleichs und die 
Gestaltung der Europäischen Union geben immer wieder Anlass, sich mit dem 
Thema „Standortwettbewerb" auseinander zu setzen. Dementsprechend groß ist 
die Zahl der Aufsätze, die sich mit diesem Thema befassen. In der Regel wird in 

diesen berücksichtigt, dass die Regierungen sowohl Einnahmen in Form von 

Steuern erzielen als auch Ausgaben für öffentliche Güter tätigen. 1 Besondere 
Beachtung wird häufig der Wirkung von Steuern auf dem Kapitalmarkt ge-

1 Vgl. beispielsweise Oates / Schwab (1988), Edwards / Keen (1996), Sinn (1997), Arnold/ 
Fuest (1999). 
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schenkt. 1 Ein entsprechendes Interesse findet die Wirkung von öffentlichen Zwi-

schenprodukten auf dem Kapitalmarkt hingegen nicht. So ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die derzeitige Regierung in erster Linie durch Steuersenkungen 
Anreize für Kapital geben möchte.2 Daher hat sie, um die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands zu sichern, das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 beschlos-
sen, welches durch Ausgabeneinsparungen gegenfinanziert werden soll.3 Inwie-

fern eine derartige Politik geeignet sein kann, zusätzliches Kapital in die Region 

zu locken, soll im Weiteren überprüft werden. Im Gegensatz zur Literatur zum 
Standortwettbewerb wird dabei insbesondere die Rolle von öffentlichen Zwi-
schenprodukten auf dem Kapitalmarkt thematisiert. 

Das Kapitel ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 3.1 wird ein Grundmodell fis-
kalischen Standortwettbewerbs skizziert, wobei die den Regierungen zur Verfü-
gung stehenden fiskalpolitischen Instrumente und das Entstehen eines Gleich-
gewichtes auf dem Kapitalmarkt erläutert werden. Auf Basis dieses Grundmo-
dells kann dann in Abschnitt 3.2 sowohl die Wirkung einer Steuersatzänderung 
als auch die Wirkung einer Änderung der Bereitstellungsmenge an öffentlichem 

Zwischenprodukt auf dem Kapitalmarkt analysiert werden. In Abschnitt 3.3 
wird die Wirkung beider Instrumente zusammen untersucht. Dabei wird insbe-

sondere das Ausmaß der Substituierbarkeit der fiskalpolitischen Instrumente 

festgestellt und ein Wert definiert, der das Niveau beider fiskalpolitischer In-

strumente zusammengefasst wiedergibt. In Abschnitt 3.4 werden dann die Prob-
leme, die beim Wettbewerb um Kapital auftreten können, thematisiert. Abschnitt 
3.5 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse. 

3.1 Grundmodell des fiskalischen Standortwettbewerbs 

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht eine Föderation, die aus zwei Regionen (a 
und b) besteht. In jeder dieser Regionen (i) gelangen die beiden privaten Primär-

faktoren Arbeit (L) und Kapital (K) zum Einsatz. Es wird angenommen, dass 

1 Vgl. zum Beispiel DePater / Myers (1994), Hange/ Wellisch (1998), Homburg (1999), A-
rolte (2001). 

Vgl. BT-Drucks. 14/2683, S. 93. 
3 Vgl. BT-Drucks. 14/2683, S. 92. 
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das Kapital vollständig mobil ist. 1 Arbeit wird als vollkommen immobil unter-
stellt. In jeder Region produzieren Unternehmen, deren Anzahl exogen vorgege-

ben ist, ein Einheitsgut (Y). Dieses Einheitsgut dient als numeraire mit einem 
Preis von Eins. 2 

3.1.1 Fiskalpolitische Instrumente 

Jede Region wird von einer Regierung regiert, die mit Hilfe der fiskalpolitischen 

Instrumente ihre Ziele verfolgt. Um die Gültigkeit der Analyse nicht weiter ein-
zuschränken, wird die Zielfunktion der Regierungen nicht definiert. Somit blei-

ben die folgende Untersuchung und ihre Ergebnisse sowohl für Ansätze die eine 
wohlwollende Regierung als auch für solche die eine eigennützige Regierung 
modellieren zugänglich. Als fiskalpolitische Instrumente, die die Regierung ein-

setzen kann, stehen eine Steuer und ein öffentliches Gut zur Verfügung. 

Bei der Steuer handelt es sich um eine Kapitalertragsteuer (T;). Die eventuell 

auftretende Doppelbesteuerung wird nach dem Quellenlandprinzip vermieden,3 
so dass die Besteuerung des Kapitals in der Region erfolgt, in der das Kapital 
eingesetzt wird und daraus Erträge erwirtschaftet werden. Die Einnahmen, die 

die jeweilige Regierung durch die Kapitalertragsteuer erzielt, belaufen sich da-

her auf das Produkt aus Steuersatz (t;), dem für die Region gültigen Bruttozins-
satz (z;) und der Menge an in der Region eingesetztem Kapital (K;): 

(3.l) 1'; =t; ·Z; ·K;. 
Erhebt die Regierung diese Kapitalertragsteuer, so ist zwischen dem Bruttozins-
satz (z;) und dem Nettozinssatz (r;) zu unterscheiden. Den Nettoertrag aus Kapi-

tal (r; ·K;) erhält man, indem der Bruttoertrag aus Kapital (z; ·K;) um die zu 

leistenden Steuern (T;) verringert wird: 

(3.2) r; •K; =z; •K; -t; •Z; •K;. 
Demnach entspricht der Nettozinssatz dem Produkt aus dem Bruttozinssatz und 

dem Steuerfaktor (l - t;): 

1 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337), Edwards / Keen (1996, S. 117), Sinn (1997, S. 14 und 
18), Rauscher (1998, S. 61), Tausch (1998, S. 330). Zum Realitätsbezug dieser Annahme sie-
he auch Apolte (1999, S. 24 ff.). 
2 Vgl. Wildasin (1988, S. 231), Tausch (1998, S. 330). 
3 Vgl. Roloff et al. (1994, S. 61 ff.), Edwards / Keen (1996, S. 117), Fuest (1997, S. 176). 
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(3.3) 'i =Z; •(1-t;) 

bzw. der Bruttozinssatz dem Quotienten aus Nettozinssatz und Steuerfaktor: 

(3.4) z __ r_; -
; - (1-t;) 

Das öffentliche Gut, welches die Regierung bereitstellt, ist kein Konsumgut, 

sondern ein Zwischenprodukt, welches kostenlos in die Produktion der Unter-

nehmen einfließt. Dieses Gut ist ein lokal öffentliches Gut, so dass die Nutzung 

des öffentlichen Gutes durch gebietsfremde Unternehmen nicht möglich ist. 1 

Interregionale Externalitäten, so genannte „spillovers", sind somit ausgeschlos-

sen. 2 Darüber hinaus handelt es sich bei diesem öffentlichen Zwischenprodukt 

um ein rein öffentliches Gut im Sinne von Samuelson, das sich durch Nicht-

Rivalität im Konsum auszeichnet.3 Insofern liegt ein „factor-augmenting public 

input" vor.4 Daher ist die Berücksichtigung von Ballungskosten nicht notwen-

dig, weil sich diese aufgrund der fehlenden Nutzungsrivalität aufNull belaufen.5 

Das öffentliche Zwischenprodukt führt zu einem Anstieg des Outputs des Ein-

heitsgutes und wirkt insofern produktivitätssteigemd.6 Des weiteren ist es Hicks-

neutral, weshalb es die gleiche Wirkung auf beide privaten Primärfaktoren hat. 7 

Die Wirkung des öffentlichen Zwischenprodukts im Produktionsprozess kann 

durch einen Effizienzparameter (E) beschrieben werden. 8 Dieser Parameter 

hängt von der Höhe der bereitgestellten Menge an öffentlichem Input ab: 

(3.5) E; = E;(G;). 
Die Wirkung einer bestimmten Menge an öffentlichem Zwischenprodukt ist in 

allen Regionen gleich, so dass auf den Index des Effizienzparameters verzichtet 

werden kann. Wenn das öffentliche Zwischenprodukt nicht bereitgestellt wird, 

dann nimmt er den Wert Eins an: 

(3.6) E(O) = I . 

Mit steigendem Einsatz des Zwischenprodukts steigt der Parameter derart an, 

dass 

1 Vgl. Richter/ Wellisch (1993, S. 436 und 438). 
2 Vgl. Hange/ Wellisch (1998, S. 318). 
3 Vgl. Samuelson (1954). 
4 Vgl. Kaizuka (1965, S. 118 ff.), Tausch (1998, S. 331), Colombier (2001, S. 43 ff.). 
5 Vgl. Sinn (1997, S. 17), Tausch (1998, S. 335). 
6 Vgl. Tausch (1998, S. 331). 
7 Vgl. Colombier (2001, S. 45). 
8 Vgl. Tausch (1998, S. 331), Roloff(l999, S. 50; 2001, S. 116 f.). 
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(3.7) 

und 

(3.8) 

gilt. 

3.1.2 Der Kapitalmarkt 

Auf dem Kapitalmarkt treten die Unternehmen als Nachfrager auf, da sie neben 

der Arbeit und dem öffentlichen Zwischenprodukt Kapital einsetzen, um das 

Einheitsgut zu produzieren. Die Branchenproduktionsfunktion der jeweiligen 

Region i entspricht daher: 1 

(3.9) Y; = E(G;)· /;(K;,L;). 
Die Grenzproduktivität des Kapitals ist positiv und abnehmend:2 

(3.10) t3 /;(K;,L;) = r .(K) > 0 
a K. JK, ' ' 

1 

2 

(3.11) t3 /;(K;,L;) = • .. (K)<O. 0 K2 JK,K, 1 

1 

Das Ziel der Unternehmen liegt darin, ihren Gewinn (TI;) zu maximieren. Die-

sen erhält man durch Subtraktion der Ausgaben, die aus der Entlohnung der bei-

den Primärfaktoren - Kapital und Arbeit - entstehen, von den Einnahmen, die 

sich aufgrund eines Preises von Eins auf die Outputmenge belaufen. Die Ge-

winnfunktion entspricht demnach:3 

(3.12) TI; =E(G;)· /;(K;,L;)-z; •K; -w; ·L;, 

1 Vgl. Michael (1995, S. 74), Colombier(2001, S. 45). 
2 Vgl. Zodrow /Mieszkowski (1986, S. 358), Wildasin (1991, S. 397), Hange/ Wellisch 
(1998, S. 317), Tausch (1998, S. 331). 
3 Vgl. Arnold/ Fuest (1999, S. 166), Homburg (1999, S. 3), Kollintzas / Philippopoulos / 
Vassilatos (2000, S. 6), Apolte (2001, S. 361). 
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wobei wi den Bruttolohnsatz und Zi den Bruttozinssatz der jeweiligen Region 

darstellen. Die Unternehmen erreichen ihr Gewinnmaximum, wenn u.a. die 
Grenzproduktivität des Kapitals mit dem Bruttozinssatz übereinstimmt: 1 

(3.13) E(G;)· /K;(K;) = Z;. 

Berücksichtigt man den in Gleichung (3.4) dargestellten Zusammenhang zwi-
schen Brutto- und Nettozinssatz, dann kann diese Bedingung auch in Abhängig-
keit des Nettozinssatzes ausgedrückt werden: 

(3.14) 
r. 

E(G;)· JK;(K;) = (1 ~!;) . 

Gleichung (3 .14) enthält implizit die Höhe der in der jeweiligen Region nachge-

fragten Kapitalmenge. Definiert man /r; als die Umkehrfunktion von f Ki, so 

kann die Höhe an nachgefragtem Kapital in einer Region explizit bestimmt wer-

den: 

(3.15) K; =fr{E(G;t(l-t;)). 
Da Kapital eine nicht-negative Größe ist, liegt 

(3.16) fr{E(G;t(l-t;))~o 

vor. Des weiteren gilt, dass die Ableitung einer Umkehrfunktion genau mit dem 
Reziprok der Ableitung der Originalfunktion übereinstimmt: 2 

I 
(3.17) /p;p; =-. 

fKiKi 

Aus Gleichung (3. I 1) kann somit gefolgert werden, dass 

(3.18) /r;r{ E(G;t(l-t;)) < 0 

gültig ist. Der Zusammenhang zwischen dem Nettozinssatz und der Kapital-

nachfrage in einer Region ist also negativ. Somit ergibt sich c.p. eine zuneh-
mende (abnehmende) Kapitalnachfrage bei sinkendem (steigendem) Nettozins-
satz. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 3 illustriert, in der die Kapital-
nachfragefunktion einer Region dargestellt ist. 

1 Vgl. Fuest (1995, S. 481), Hange/ Wellisch (1998, S. 317), Apolte (2001, S. 361). 
2 Vgl. Chiang (1984, S. 173). 
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r; 

K; 

Abbildung 3: Kapitalnachfragefunktion der i-ten Region 

Die Kapitalnachfrage der gesamten Föderation (Ko) erhält man, indem die Kapi-

talnachfrage der Region a und die der Region b addiert wird: 

(3.19) Kd =Ka +Kb, 
Nach Gleichung (3.15) wird deren Höhe durch die Mengen an von den beiden 

Regionen bereitgestelltem öffentlichen Zwischenprodukt, durch die Kapitaler-

tragsteuersätze beider Regionen und durch die Nettozinssätze festgelegt: 

(3·20) Kd = fPa( E(Ga;~(l-ta) )+ /p{ E(Gb;\1-tb)). 

Der Kapitalbestand der Föderation (K), der dem aggregierten Kapitalangebot 

( K s) entspricht, ist exogen vorgegeben und fix: 1 

(3.21) Ks = K . 
Da das Kapital vollkommen mobil ist, stellen die Kapitaleigner der Föderation 

ihr Kapital dort zur Verfügung, wo sie die höchste Nettorendite erzielen kön-

nen.2 Somit bildet sich eine Nettorendite (r) in der Föderation, die für alle Regi-

onen gleich hoch ist:3 

(3.22) r = 'i . 

1 Vgl. Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 358), Oates / Schwab (1988, S. 337), Wildasin (1991, 
S. 397), Fuest (2000, S. 360). 
2 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337). 
3 Vgl. Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 358), Wildasin (1991, S. 397), Edwards / Keen (1996, 
S. 117), Apolte (2001, S. 361). 
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Der Kapitalmarkt der Föderation ist im Gleichgewicht, wenn bei einem einheit-

lichen Nettozinssatz (r) die aggregierte Kapitalnachfrage mit dem aggregierten 
Kapitalangebot übereinstimmt: 1 

(3.23) K, = Kd . 

Setzt man Gleichung (3.20) und Gleichung (3.21) in Gleichung (3.23) ein, so 
erhält man - unter Berücksichtigung von Gleichung (3.22) - als Gleichgewichts-
bedingung für den Kapitalmarkt:2 

(3·24) ,K = fPa(E(Ga/(1-t0 ))+ fp{E(Gb/(1-tb)} 

Dieses Gleichgewicht ist grafisch in Abbildung 4 veranschaulicht: 

r. 

. 
r 

K. • 

Kapitalnachfrage 
in Region b 

Abbildung 4: Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt 

1 Vgl. Hange/ Wellisch (1998, S. 317). 
2 In der Literatur findet man auch folgende Art der Gleichgewichtsbedingung: 

(1- t.) · E(G.) · li:..(K.,L.) = (1-tb) · E(Gb) · li:.b(K -K.,Lb) 

. 
r 

(Vgl. beispielsweise Arnold/ Fuest (1999, S. 167). Diese entspricht inhaltlich der in dieser 
Arbeit verwendeten Gleichgewichtsbedingung. Sie unterscheiden sich also nur in der 
Schreibweise, da die in der Literatur teilweise verwendete Bedingung explizit die Kapital-
mengen der beiden Regionen aufführt und implizit den gleichgewichtigen Nettozinssatz bein-
haltet, wohingegen die in dieser Arbeit verwendete Gleichgewichtsbedingung explizit den 
Nettozinssatz aufführt und implizit die Kapitalmengen der Regionen beinhaltet. Die Schreib-
weise dieser Arbeit wurde gewählt, weil man bei ihr explizit die Angebots- und Nachfrage-
pläne in der Föderation erkennen kann. 
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Im Gleichgewicht entspricht die Summe des in beiden Regionen nachgefragten 
Kapitals (K;°) dem in der Föderation insgesamt vorhandenen Kapitalbestand 

(K ). Dieses Gleichgewicht wird durch einen entsprechenden Nettozinssatz (r•) 

erreicht. 

3.2 Wirkung der einzelnen fiskalpolitischen Instrumente 

Die Regierungen können die Höhe der von den Regionen attrahierten Kapital-

mengen sowie die Höhe des Nettozinssatzes durch ihre fiskalpolitischen Instru-

mente beeinflussen. Im Rahmen des hier skizzierten Modells kann dies zum ei-
nen durch eine Änderung des Kapitalertragsteuersatzes geschehen. Zum anderen 

wirkt eine Veränderung der bereitgestellten Menge an öffentlichem Input auf die 
Höhe der attrahierten Kapitalmengen und auf die des Nettozinssatzes. Die fol-
gende Analyse wird nur am Beispiel von Region a vorgenommen. Für Region b 
gelten die Ergebnisse entsprechend. 

3.2. 1 Wirkung der Steuer 

Variiert Regierung a den Kapitalertragsteuersatz, so verändert sich c.p. sowohl 

der Nettozinssatz als auch die Kapitalverteilung innerhalb der Föderation. Die 
Veränderung des Nettozinssatzes kann durch Ableitung desselben nach dem 
Steuersatz (t.) ermittelt werden. Aus der Kapitalmarktgleichgewichtsbedingung 
(siehe Gleichung (3.24)) lässt sich bei einer marginalen Änderung des Steuersat-

zes von Region a die Änderung des Nettozinssatzes in Höhe von 1 

(3.25) 
o r -1 r 

0 t a = (1- t a ) • (l + E (Ga ) · (1- t a ) • f KaKa ( K J) 
E(Gb)·(l-tb)· fKbKb(Kb) 

bestimmen. Der Zusammenhang zwischen Nettozinssatz und Steuersatz ist so-
mit negativ: 

(3.26) 

1 Für die Berechnung von Gleichung (3.25) siehe Anhang 4a. 



40 

Erhöht also eine Regierung den Kapitalertragsteuersatz, so sinkt c.p. der Netto-
zinssatz der Föderation und umgekehrt.' 

Diese Nettozinssatzänderung wird von einer Veränderung der Kapitallokation 

begleitet. Die Änderung der Kapitalmenge in Region a als Reaktion auf einen 

marginal veränderten Kapitalertragsteuersatz der Region a wird durch die par-

tielle Ableitung der Kapitalmenge (K.) nach dem Steuersatz (t.) ausgedrückt:2 

o K -1 -r 
(3.27) _a =-·------------

0 ta (1-ta) (E(G0 )-(l-t0 )·fxaxJK0 )+E(Gb)·(l-tb)-fxbKJKb))" 
Eine Erhöhung des Steuersatzes in Region a führt demnach unter sonst gleichen 

Umständen in dieser Region zu einem Kapitalabfluss und eine Senkung zu ei-

nem Kapitalzufluss:3 

(3.28) o Ka < 0 . 
0 la 

Da der Kapitalbestand der gesamten Föderation exogen vorgegeben ist, muss die 

von Region a abgeflossene Menge an Kapital Region b zufließen und umge-

kehrt. Insofern bewirkt eine Steuersatzänderung in Region a einen Kapitalzu-

fluss bzw. -abfluss von Region b, der genau dem Kapitalabfluss bzw. -zufluss in 

Region a entspricht:4 

(3.29) o Ka o Kb ---=--

Somit geht eine marginale Änderung des Kapitalertragsteuersatzes in Region a 

mit einer Änderung der Kapitalmenge in Region b vom Umfang 

o Kb -1 r 
o ta = (l-ta). (E(Ga)-(l-ta)·fxax1Ka)+E(Gb)·(l-tb)-fKbKJKb)) 

(3.30) 

einher.5 Eine Erhöhung des Steuersatzes in Region a verursacht c.p. demnach, 

dass Kapital in Region b fließt und eine Senkung des Steuersatzes, dass Kapital 

aus Region b abfließt:6 

1 Vgl. Hange/ Wellisch (1998, S. 319). 
2 Die Berechnung, die zu Gleichung (3.27) führt, ist Anhang 4b zu entnehmen. 
3 Vgl. Edwards / Keen (1996, S. 117), Hornburg (1999, S. 3). 
4 Vgl. Apolte (2001, S. 368). 
5 Alternativ kann Gleichung (3.30) auch durch Ableitung von Kb nach ta hergeleitet werden. 
Diese Herleitung ist in Anhang 4c aufgeführt. 
6 Vgl. Wildasin (1991, S. 398), Hange/ Wellisch (1998, S. 319). 
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Die Veränderungen des Nettozinssatzes und der Kapitallokation beruhen dabei 

auf folgendem Anpassungsprozess auf dem Kapitalmarkt: Zu Beginn ist der Ka-

pitalmarkt im Gleichgewicht (r1 •, Kil °). Erhöht Region a beispielsweise einmalig 

den Kapitalertragsteuersatz, so sinkt bei konstanter Bruttorendite zunächst die 

Nettorendite dieser Region. Da es sich beim Kapitalertragsteuersatz um einen 

Lageparameter der Kapitalnachfragefunktion handelt, drückt sich dieser Vor-

gang grafisch in einer Verschiebung der Nachfragekurve von Region a nach 

links aus (siehe Abbildung 5). Weil die Nettorendite in Region a aufgrund der 

Steuererhöhung auf ra2 sinkt, liegt ein Ungleichgewicht auf dem Kapitalmarkt 

vor. 

r, 
r2 

. . 

Kapitalnachfrage 
in Region a 

r.2 ...... :::: .. ·::::·"="'""' --· 

K, • 

Kapitalnachfrage 
in Region b 

r, 
. 

Abbildung 5: Wirkung einer Steuererhöhung in Region a 

Die Kapitaleigner werden ihr Kapital von Region a abziehen und nach Region b 

verlagern, da sie dort eine höhere Nettorendite erzielen können. Dadurch steigt 

die Bruttorendite in Region a an, und die Bruttorendite in Region b fällt, was bei 

jetzt unveränderten Steuersätzen eine Änderung der Nettorenditen bewirkt. Nach 

entsprechender Wanderung des Kapitals von Region a in Region b, begleitet von 

einer Anpassung des Nettozinssatzes, erreicht der Kapitalmarkt sein neues 

Gleichgewicht (r2°, K;2°). 
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3.2.2 Wirkung des öffentlichen Zwischenprodukts 

Da das öffentliche Zwischenprodukt zu einem Anstieg in der Ausbringungs-

menge führt, wird der Kapitalmarkt durch die Höhe der bereitgestellten Menge 

an öffentlichem Zwischenprodukt beeinflusst. Der Einfluss auf den Nettozins-

satz wird mit Hilfe der Ableitung des Nettozinssatzes (r) nach dem öffentlichen 

Zwischenprodukt (Ga) ermittelt: 1 

dE(Ga) 
dGa r 

=---''--- --,-------------,--

8 Ga E(Ga) '(I+E(Ga)·(I-ta)·fKaKa(KJ) 
E(Gb) · (1-tb) · fKbKb (Kb) 

(3.32) 
t3 r 

Wie Gleichung (3.32) zu entnehmen ist, hängt der Nettozinssatz mit der Menge 

an bereitgestelltem öffentlichen Input positiv zusammen:2 

(3.33) _.!!__!__ > 0 . 
t3 Ga 

Unter sonst gleichen Umständen erhöht (senkt) jede Regierung also den Netto-

zinssatz, indem sie mehr (weniger) öffentlichen Input anbietet. 

Diese Zinssatzänderung geht mit einer Kapitalrelokation einher. Verändert bei-

spielsweise Regierung a die Menge an öffentlichem Zwischenprodukt marginal, 

so führt dies zu einer Änderung der Kapitalmenge in eben dieser Region ent-

sprechend Gleichung (3.34):3 

dH._G0 ) 

(3_34) t3 Ka dq, ( -r ) 
0 Ga= E(Ga) . E(Ga)-(I-!a)·fKaKlKa)+E(Gb)·(l-tb)-JKbKJKb) . 

Wie zu erkennen ist, bewirkt c.p. eine Erhöhung der bereitgestellten Menge 

durch Regierung a einen Kapitalzufluss in Region a und eine Senkung einen 

Kapitalabfluss:4 

(3.35) 

1 Für die Berechnung von Gleichung (3.32) siehe Anhang 5a. 
2 Vgl. Arnold/ Fuest (1999, S. 167), Roloff(1999, S. 52; 2001, S. 118 f.). 
3 Vgl. für die Berechnung von Gleichung (3.34) Anhang 5b. 
4 Vgl. Keen / Marchand (1997, S. 37), Arnold/ Fuest (1999, S. 167). 
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Weil der Kapitalbestand der gesamten Föderation exogen vorgegeben und somit 

fix ist, entspricht der durch eine Erhöhung der bereitgestellten Menge an öffent-

lichem Zwischenprodukt induzierte Kapitalzufluss in Region a genau dem Kapi-

talabfluss aus Region b und umgekehrt: 

(3.36) 
iJ Ka iJ Kb ---=--

Insofern verursacht eine marginale Änderung der Bereitstellungsmenge an öf-

fentlichem Input eine Änderung der Höhe des in Region b eingesetzten Kapitals 

von: 1 

dFf..Ga) 
iJ Kb dG,, r 

(3.37) 
iJ Ga= E(Ga) . (E(Ga)-(l-ta)·fKaKJKJ+E(Gb)·(l-tb)·fKbKJ_Kb))" 

Der Zusammenhang zwischen in Region a bereitgestelltem öffentlichen Zwi-

schenprodukt und in Region b attrahiertem Kapital ist somit negativ: 

(3.38) iJ Kb < 0 . 
iJ Ga 

Der Veränderung des Nettozinssatzes und der Kapitallokation liegt dabei fol-

gender Anpassungsprozess zugrunde. Zu Anfang befindet sich der Kapitalmarkt 

wiederum im Gleichgewicht (r1 •, Kil °). Erhöht Region a nun beispielsweise die 

Menge an öffentlichem Zwischenprodukt, dann steigt die Bruttorendite dieser 

Region und somit bei konstantem Steuersatz auch die Nettorendite. Grafisch 
zeigt sich dieses in einer Verschiebung der Kapitalnachfragekurve nach rechts 
(siehe Abbildung 6). Da die Nettorendite in Region a (ra2) in diesem Fall die 

Nettorendite der Region b übersteigt, besteht ein Ungleichgewicht auf dem Ka-

pitalmarkt. Die Kapitaleigner werden ihr Kapital nun von Region b in Region a 

verlagern, weil sie dort eine höhere Nettorendite erwirtschaften können. Da-

durch sinkt die Bruttorendite in Region a und die in Region b steigt, was bei 

jetzt unveränderten Steuersätzen zu einer Senkung der Nettorendite in Region a 

und zu einer Erhöhung der Nettorendite in Region b führt. Nach entsprechender 

Verlagerung des Kapitals und Anpassung des Nettozinssatzes wird schließlich 

der Gleichgewichtszustand (ri°, Ki2°) erreicht. 

1 Diese Gleichung lässt sich auch durch Ableitung - wie in Anhang 5c gezeigt - ermitteln. 
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r. 

r.2 

. 
r1 

Kapitalnachfrage 
in Region a 

K. • 

Kapitalnachfrage 
in Region b 

K;1• K;2• 

. 
r1 

Abbildung 6: Wirkung einer Erhöhung der Bereitstellungsmenge des öffentli-

chen Zwischenprodukts in Region a 

3.3 Gesamtwirkung der fiskalpolitischen Instrumente einer Regierung 

Wie sich also gezeigt hat, haben die beiden fiskalpolitischen Instrumente eine 
vollkommen konträre Wirkung auf dem Kapitalmarkt. Bewirkt eine Senkung 
des Kapitalertragsteuersatzes eine Erhöhung des Nettozinssatzes, so bringt eine 

Senkung der Bereitstellungsmenge an öffentlichem Input ein Reduktion dessel-
ben und umgekehrt. Ebenso folgt auf eine Steuersatzerhöhung beispielsweise in 

Region a ein Abfluss des Kapitals aus Region a in Region b, wohingegen eine 
Erhöhung der Bereitstellungsmenge an öffentlichem Zwischenprodukt der Regi-

on a von einem Zufluss des Kapitals in Region a aus Region b begleitet wird. 
Diese Feststellung legt die Vermutung nahe, dass die beiden fiskalpolitischen 
Instrumente aus Sicht der Regierungen gegeneinander substituierbar sind. Die 
folgende Untersuchung wird wiederum beispielhaft nur für Region a durchge-

führt. Die Ergebnisse gelten für Region b entsprechend. 
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3.3.1 Substituierbarkeit fiskalpolitischer Instrumente 

Um die Substituierbarkeit der fiskalpolitischen Instrumente zu bestimmen, be-

darf es einer genaueren Untersuchung der gemeinsamen Wirkung von Steuern 
und öffentlichem Zwischenprodukt auf dem Kapitalmarkt: Zum einen wirken 
die fiskalpolitischen Instrumente auf die Kapitallokation. Somit ändert sich ers-

tens die Höhe der von Region a attrahierten Kapitalmenge 

(3.39) dK = ° Ka ·dt + ° Ka ·dG 
a ot a 8G a 

a a 

und zweitens ändert sich die Höhe der in Region b eingesetzten Kapitalmenge 

(3.40) dK = o Kb ·dt + o Kb ·dG 
b ot a oG a 

a a 

bei einer marginalen Änderung der fiskalpolitischen Instrumente. Zum anderen 

beeinflussen sie aber auch die Höhe des Nettozinssatzes wie folgt: 

o r o r 
(3.41) dr=-·dt +--·dG . ot a oG a a a 

Um nun die Substituierbarkeit der beiden Instrumente zu ermitteln, wird ver-
langt, dass die Änderung der fiskalpolitischen Instrumente zu keinerlei Ände-
rung auf dem Kapitalmarkt führt. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn sich sowohl 
die Kapitallokation als auch der Nettozinssatz nicht ändern: 

(3.42) dKa =dKb =dr=O. 
Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.25), Gleichung (3.27), Gleichung 
(3.30), Gleichung (3.32), Gleichung (3.34) und Gleichung (3.37) zeigt sich, dass 

eine Änderung der fiskalpolitischen Instrumente keine Änderung auf dem Kapi-
talmarkt bewirkt, wenn die Änderung derart vorgenommen wird, dass 

dE(Ga) 

(3.43) 
-1 dG 0=--·dt + a ·dG 

(l-ta) a E(Ga) a 
gilt. 1 Welche Beträge der fiskalpolitischen Instrumente sich gegeneinander sub-
stituieren lassen, kann ermittelt werden, indem Gleichung (3.43) integriert wird. 
Dadurch erhält man folgende Stammfunktion: 

1 Vgl. Anhang 6. 
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(3.44) 0 = ln((l-tJ·E(G0 ))-c , 

wobei c einen beliebigen Wert repräsentiert. 1 Durch Umformung gelangt man 

zur Substitutionsfunktion, die den Steuersatz in Abhängigkeit der Menge an öf-
fentlichem Input darstellt: 

ec 
t =1---. 

0 E(G 0 ) 

(3.45) 

Sie gibt alle möglichen Kombinationen von Steuersatz und öffentlichem Zwi-

schenprodukt wieder, durch die eine identische Kapitallokation und ein identi-

scher Nettozinssatz erreicht wird. 

Die Substitutionsfunktion hat eine positive Steigung 

(3.46) 

c dE(G0 ) 
e ·----=-

dG0 0 
[E(G0 )]2 > ' 

weshalb eine Erhöhung des Steuersatzes durch eine entsprechende Erhöhung der 

Bereitstellungsmenge an öffentlichem Input kompensiert werden kann und um-

gekehrt. 

Ga 

Abbildung 7: Substitutionsfunktion 

Aus der zweiten Ableitung ist ersichtlich, dass ihr Verlauf rechts gekrümmt ist: 

1 Eine ökonomische Interpretation des Wertes c wird in Abschnitt 3.3.2 ff. geliefert. Dass es 
sich bei Gleichung (3.44) um die Stammfunktion von Gleichung (3.43) handelt, kann durch 
Bilden des Totalen Differentials von Gleichung (3.44) überprüft werden. 
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c d 2E(G0 ) 
e ·---=-

o2t dG2 
__ a_ = ---~a-

0 G; [E(G0 )]2 
(3.47) 

Die Substitutionsfunktion ist in Abbildung 7 grafisch dargestellt. Aus ihr kann 

entnommen werden, dass, wenn der Ausgangssteuersatz nahe dem Wert 1 liegt, 

es zur Kompensation einer Steuersatzänderung nahezu einer unendlich großen 

Änderung der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt bedarf. Befindet sich 

der Ausgangssteuersatz hingegen nahe dem Wert 0, so wird zur Kompensation 

einer Steuersatzänderung nur eine kleine Änderung in der Menge an öffentli-

chem Input benötigt. 

3.3.2 Fiskalpolitischer Instrumenten-Index 

Betrachtet man Gleichung (3.45), so zeigt sich, dass die Substitutionsfunktion 

maßgeblich von dem Wert c bestimmt wird. Je nach dem wie hoch der Wert 

ausfällt, erhält man eine andere Substitutionsfunktion. In Abbildung 8 sind Sub-

stitutionsfunktionen mit unterschiedlichen Werten von c abgetragen. 

t. 

Ga 

Abbildung 8: Kurvenschar der Substitutionsfunktionen 

Je höher der Wert c ist, desto weiter unten bzw. rechts befindet sich die Substitu-

tionskurve. Es handelt sich bei diesem Wert also um einen Lageparameter der 

Substitutionsfunktion. Er beschreibt das Niveau beider fiskalpolitischer Mittel 

zusammengefasst: 
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(3.48) 

(siehe Gleichung (3.44)). Aufgrund dieser Eigenschaft wird er im weiteren als 

fiskalpolitischer Instrumenten-Index (1) oder einfach nur als Instrumenten-Index 

bezeichnet. Insofern wird der Instrumenten-Index der Region a Oa) definiert als: 

(3.49) I 0 =ln((l-tJ·E(G0 )). 

Werden nun der Kapitalertragsteuersatz und die Bereitstellungsmenge des öf-

fentlichen Inputs derart geändert, dass sich die Wirkungen der Änderungen ge-
genseitig aufheben (siehe Bedingung (3.43)), so drückt sich dieses in einem 

konstanten Instrumenten-Index aus. Ein konstanter Index weißt also darauf hin, 

dass keine Veränderungen auf dem Kapitalmarkt ausgelöst werden. Grafisch 

zeigt sich eine solche Änderung der fiskalpolitischen Instrumente in einer Be-

wegung auf einer Substitutionskurve. Eine Veränderung der Situation auf dem 

Kapitalmarkt kann also nur durch Änderungen des Steuersatzes und der Menge 

an öffentlichem Zwischenprodukt erfolgen, die zu einer Änderung des fiskalpo-

litischen Instrumenten-Indexes führen. Nur dann bewirken nämlich die Ände-

rungen, dass die Substitutionskurve verlassen wird. Daher wird im folgenden 

untersucht, welche Änderungen der fiskalpolitischen Instrumente mit welcher 

Art von Änderung des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes einhergehen. Da-

bei wird zunächst die Wirkung eines einzelnen fiskalpolitischen Instruments -

Steuern oder öffentliches Zwischenprodukt - auf den Index betrachtet. Anschlie-

ßend wird dann die Wirkung eines kombinierten Einsatzes der Instrumente ana-

lysiert. Die Frage, wie sich eine Änderung des Instrumenten-Indexes auf den 

Kapitalmarkt bezüglich der attrahierten Kapitalmengen und des Nettozinssatzes 

auswirkt, wird zunächst zurückgestellt und erst in Abschnitt 3.4 untersucht. 

3.3.2.1 Wirkung eines fiskalpolitischen Instruments auf den Instrumenten-Index 

Welche Wirkung eine Senkung bzw. Erhöhung des Steuersatzes auf die Höhe 

des Instrumenten-Indexes hat, hängt von der damit einhergehenden Änderung 

der Bereitstellungsmenge an öffentlichem Input ab. Führt die Regierung einzig 

und allein eine Steuererhöhung (Steuersenkung) durch und lässt die Bereitstel-

lungsmenge unverändert, so bewirkt diese eine Senkung (Erhöhung) ihres Inde-

xes, da 
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(3.50) iJ Ja =--=-.!_ < 0 
0 !a (1- ta) 

gilt. Der Zusammenhang zwischen Steuersatz und Instrumenten-Index einer Re-

gion ist demnach negativ. Diese Aussage ist in Abbildung 9 für Region a ver-

deutlicht: 

t. 

t.,1 
• ............................................ ,_:_:: ... :;:;···:::a· .. ,.... --

Ga 

Abbildung 9: Wirkung einer Änderung des Steuersatzes auf den Instrumenten-

Index 

Wird der Steuersatz von t.,o auf t„1 erhöht und bleibt die Bereitstellungsmenge 

an öffentlichem Input konstant, dann wird das Niveau Ia,2 verlassen und das 

niedrigere Niveau Ia, 1 erreicht. Wird der Steuersatz hingegen von ta.o auf ta,2 ge-

senkt, so gelangt man zu dem höheren Niveau 1„3• 

t. 

Ga.2 G •. o G •. 1 Ga 

Abbildung 10: Wirkung der Bereitstellungsmenge an öffentlichem Zwischen-

produkt auf den Instrumenten-Index 
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Wird einzig und allein die Menge an öffentlichem Zwischenprodukt verändert, 

so geht diese Änderung mit einer gleichgerichteten Änderung des fiskalpoliti-

schen Instrumenten-Indexes einher. Der Zusammenhang zwischen öffentlichem 

Zwischenprodukt und Instrumenten-Index ist also positiv, da 

dE(G0 ) 

8Ia=. dGa >Ü 

8 Ga E(Ga) 
(3.5 I) 

vorliegt. Dies ist in Abbildung 10 beispielhaft für Region a veranschaulicht. 

Wird die Menge an öffentlichem Input von Ga,o auf Ga,1 erhöht und bleibt der 

Kapitalertragsteuersatz konstant, dann wird ein höheres Niveau (10,3) des fiskal-

politischen Instrumenten-Indexes erreicht. Wird hingegen die Bereitstellungs-

menge von Ga,o auf G.,2 gesenkt, dann verringert sich der Index, so dass auf das 

Niveau l0, 1 zurückgefallen wird. 

3.3.2.2 Gesamtwirkung der fiska/politischen Instrumente auf den Instrumenten-
Index 

Ändert eine Regierung nun gleichzeitig die Höhe des Steuersatzes und die Men-

ge an öffentlichem Input, so ist das Ergebnis nicht mehr ganz so eindeutig. Wie 

in Abschnitt 3.3.1 gezeigt, kompensieren sich unter Umständen die Effekte der 

beiden fiskalpolitischen Instrumente. Allgemein lässt sich die Änderung des In-

dexes bestimmen, indem das Totale Differential der Gleichung (3.49) gebildet 

wird: 

(3.52) 

Ein höheres Niveau des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes wird also immer 

dann erreicht, wenn 

dE(G0 ) 

(3.53) -1 d dGa dG 0 --· t +---· a > 
(l-t 0 ) a E(G0 ) 

erfüllt ist und ein niedrigeres, wenn 



(3.54) 

gilt. 

dE(G0 ) 

---=-!__,dt + dGa ·dG < 0 
(1-ta) a E(Ga) a 
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Senkt die Regierung nun ihre Steuern ( dta < 0), so wird ein höheres Niveau des 
Instrumenten-Indexes nur erzielt, falls das Verhältnis der marginalen Änderun-
gen der beiden fiskalpolitischen Instrumente kleiner ist als das Verhältnis vom 
Effizienzparameter zu dem Produkt aus Steuerfaktor und marginaler Effizienz-
steigerung: 

dGa E(Ga) --<------
dto (1-t ) · dE(Ga) 

a dGa 

(3.55) 

Bedingung (3.55) ist stets gegeben, sollte die Steuersatzsenkung von einer Erhö-
hung der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt begleitet werden. Geht je-
doch die Steuersatzsenkung mit einer Senkung der Bereitstellungsmenge an öf-
fentlichem Input einher, um die Steuersenkung durch eine Ausgabensenkung 
gegen zu finanzieren, so hängt das Ausmaß einer möglichen Senkung der Be-
reitstellungsmenge vom Ausgangsniveau des Steuersatzes ab. 

Abbildung 11 : Wirkung einer „Senkungspolitik" in einer Hochsteuerregion 

Handelt es sich um eine Hochsteuerregion mit einem sehr hohen Kapitaler-
tragsteuersatz, dann trifft Bedingung (3.55) auch dann noch zu, wenn eine rela-
tiv geringe Steuersatzsenkung mit einer relativ hohen Senkung der Menge an 
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öffentlichem Zwischenprodukt kombiniert wird (vgl. Abbildung 11) und gilt 

somit zwangsläufig ebenfalls, wenn die Senkung der beiden fiskalpolitischen 

Instrumente in etwa proportional ausfällt. Für den Fall einer Hochsteuerregion 

ist also davon auszugehen, dass eine durch Verringerung der Ausgaben für öf-

fentliche Zwischenprodukte finanzierte Steuersenkung zu einem höheren fiskal-
politischen Instrumenten-Index führt. 
Liegt jedoch eine Region vor, die sich ohnehin eher durch einen niedrigen Kapi-

talertragsteuersatz auszeichnet, so kann Bedingung (3.55) nur erfüllt werden, 

wenn neben einer großen Steuersatzsenkung allenfalls eine sehr geringe Reduk-
tion der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt erfolgt (siehe Abbildung 12) . 

............................................................................ 

Ga 

Abbildung 12: ,,Senkungspolitik" bei defizitärem Budget in einer Niedrigsteuer-
region 

Dann ist jedoch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die geringe Ausgaben-
verminderung nicht ausreicht, um die Steuersatzsenkung gegen zu finanzieren. 

Betreibt eine Niedrigsteuerregion eine Senkung der Steuern und Ausgaben und 
möchte sie dabei ein ausgeglichenes Budget beibehalten, so ist davon auszuge-
hen, dass diese durch ihre Politik ihren fiskalpolitischen Instrumenten-Index re-
duziert. Erfolgt nämlich eine etwa proportionale Änderung der beiden fiskalpoli-
tischen Instrumente, dann wird in einer Niedrigsteuerregion der positive Effekt 



53 

der Steuersatzsenkung durch den negativen Effekt der Ausgabenreduktion über-

kompensiert (siehe Abbildung 13). 

Ga 

Abbildung 13: ,,Senkungspolitik" bei ausgeglichenem Budget in einer Niedrig-

steuerregion 

Senkt die Regierung ihren Steuersatz nun nicht, sondern erhöht sie diesen, so 

kann ein höherer fiskalpolitischer Instrumenten-Index nur erreicht werden, wenn 

(3_56) dG0 > E(G0 ) 

dta (1-t )· dE(Ga) 
0 dG0 

vorliegt (vgl. Gleichung (3.53)). Diese Bedingung kann nicht zutreffen, wenn 

die Steuersatzerhöhung mit einer Senkung der Bereitstellungsmenge an öffentli-

chem Input einher geht. Wird eine Steuersatzerhöhung von einer Senkung der 

Menge an öffentlichem Zwischenprodukt begleitet, so wird dadurch stets der 

fiskalpolitische Instrumenten-Index verringert. Eine Steuersatzerhöhung muss 

demnach immer mit einem entsprechend starken Anstieg der Bereitstellungs-

menge an öffentlichem Input verbunden sein, um den Index zu erhöhen. Inwie-

fern die Steuersatzerhöhung gekoppelt mit einem Anstieg der Menge an öffent-

lichem Input zu einer Erhöhung des Instrumenten-Indexes führt, hängt wieder-

um vom Ausgangsniveau des Steuersatzes ab. Je geringer das Ausgangsniveau 

des Steuersatzes ist, desto geringer kann die Erhöhung der Bereitstellungsmenge 

bei einer Erhöhung des Steuersatzes ausfallen, um dennoch ein höheres Niveau 

des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes zu erreichen. 
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In einer Hochsteuerregion muss demnach die Steuersatzerhöhung von einem 
starken Anstieg der Menge an öffentlichem Input begleitet werden (vgl. Abbil-
dung 14), so dass diese Maßnahme wohl eher nicht Budget-neutral durchzufüh-
ren ist. 

Abbildung 14: ,,Erhöhungspolitik" bei defizitärem Budget in einer Hochsteuer-

region 

Wird hingegen eine Erhöhung beider fiskalpolitischer Instrumente bei ausgegli-

chenem Budget gefordert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der fiskalpoliti-
sche Instrumenten-Index durch diese Vorgehensweise reduziert wird (siehe Ab-
bildung 15). 

Ga 

Abbildung 15: ,,Erhöhungspolitik" bei ausgeglichenem Budget in einer Hoch-

steuerregion 
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Handelt es sich hingegen um eine Niedrigsteuerregion, so kann die Steuersatz-
erhöhung mit einer relativ niedrigen Erhöhung der Ausgaben einhergehen, so 
dass ein höheres Niveau des Instrumenten-Indexes erreicht wird (vgl. Abbildung 
16). Die jeweilige Regierung kann somit die Ausgaben erhöhen, um das Niveau 
des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes anzuheben, und die Ausgabenerhö-
hung durch entsprechende Steuererhöhungen finanzieren . 

........................................................ -.:.:··::.:···~·••::.,·•--

Ga 

Abbildung 16: Wirkung einer „Erhöhungspolitik" in einer Niedrigsteuerregion 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass es von dem Ausgangsni-
veau des Kapitalertragsteuersatzes in einer Region abhängt, welche Maßnahmen 

einer Regierung zu einer Erhöhung bzw. Senkung des fiskalpolitischen Instru-
menten-Indexes führen. Liegt eine Region vor, die durch einen hohen Steuersatz 
gekennzeichnet ist, so lässt sich ein höheres Niveau des Instrumenten-Indexes 
am leichtesten erzielen, indem der Steuersatz gesenkt wird. Die Steuersatzsen-
kung führt selbst dann zu einem höheren Index, wenn sie durch eine entspre-
chende Senkung der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt finanziert wird. 
Wird hingegen der Steuersatz noch weiter erhöht, so kann wahrscheinlich selbst 
durch eine mit Hilfe der Steuererhöhung finanzierte Erhöhung der Menge an 

öffentlichem Zwischenprodukt das Abrutschen auf ein niedrigeres Niveau nicht 
verhindert werden. Handelt es sich hingegen um eine Region, dessen Kapitaler-
tragsteuersatz sich ohnehin schon auf einem geringen Niveau befindet, so kann 

ein höheres Niveau des Instrumenten-Indexes am besten erreicht werden, wenn 
die Menge an öffentlichem Zwischenprodukt erhöht wird. Sogar bei einer 
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gleichzeitigen Erhöhung des Steuersatzes zur Finanzierung der so entstandenen 

Mehrausgaben steigt der fiskalpolitische Instrumenten-Index in dem Fall an. 

Wird allerdings die Menge an öffentlichem Input zurückgefahren, dann wird 

aller Wahrscheinlichkeit nach selbst bei einer gleichzeitig vorgenommenen 

Steuersatzsenkung der Instrumenten-Index verringert. 

3.4 Wettbewerb um Kapital 

Die Regierungen der einzelnen Regionen setzen nun ihre fiskalpolitischen In-

strumente ein, um Kapital zu attrahieren. Allerdings bestimmen nicht die einzel-

nen Regierungen für sich genommen die Höhe der in ihrer Region eingesetzten 

Kapitalmenge. Die attrahierte Kapitalmenge einer Region wird auch von den 

Aktionen der Konkurrenzregion beeinflusst. Insofern führen Änderungen des 

fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes sowohl von Region a als auch von Regi-

on b zu einer Kapitalrelokation 

(3.57) dK = ° Ka ·dl + ° Ka ·dlb 
a o/ a o/ ' 

a b 

(3.58) dK =o Kb ·dI +o Kb -dib 
b .:::lJ a .:::,/ v a v b 

und zu einer Änderung des Nettozinssatzes 

t3r or 
(3.59) dr=--·dla +--·dlb. 

0 Ja O fb 

Um also die Wirkung der von den Regierungen vorgenommenen Fiskalpolitik 

zu ennitteln, muss zuerst die Wirkung des fiskalpolitischen Instrumenten-

Indexes auf die Kapitalmenge in Region a und Region b und auf den Nettozins-

satz bestimmt werden. 

3.4.1 Wirkung des fiskalpo/itischen Instrumenten-Indexes 

Ein Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt liegt nach Gleichung (3.24) vor, wenn 

folgende Bedingung erfüllt ist: 
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(3.60) K = fPa(E(Ga/(1-ta))+ fp{E(Gb/(l-tb)) · 

Berücksichtigt man, dass nach Gleichung (3 .49) 

(3.61) e11 =(1-t;)·E(G,) 
gilt, so kann die Gleichgewichtsbedingung des Kapitalmarkts auch in Abhän-
gigkeit der fiskalpolitischen Instrumenten-Indizes der Regionen a und b ausge-
drückt werden: 

(3.62) 

Aus Bedingung (3.62) erhält man für die Wirkung des Instrumenten-Indexes der 

Region a auf den Nettozinssatz: 1 

(3.63) 
Ör r 
--=-------

( } + e1• • fxaKa (K J) 
e1b. fxbKb(Kb) 

Eine Erhöhung des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes der Region a führt 

also c.p. zu einer Erhöhung des Nettozinssatzes und umgekehrt: 

(3.64) .!....:_ > 0. 
Ö Ja 

Entsprechendes gilt für eine Änderung des Instrumenten-Indexes von Region b: 

(3.65) .!....:_ = r > 0. 
oJb (1+e;b·fxbKb(Kb)) 

e • · f KaKa (K a) 
Diese Zinssatzänderung wird von einer Kapitalrelokation begleitet. Verändert 
Region a zum Beispiel die Höhe ihres fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes 
marginal, dann bewirkt dieses eine Änderung der von Region a attrahierten Ka-
pitalmenge wie folgt: 2 

(3.66) 
8 Ka -r 
0 Ja = {e1• ·fxaxa(KJ+e1b · fxbKb(Kb)) · 

Entsprechend ergibt sich für Region b: 

1 Die Berechnung von Gleichung (3.63) ist Anhang 7a zu entnehmen. 
2 Die Berechnung für Gleichung (3.66) ist im Anhang 7b enthalten. 
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(3.67) 
8 Kb -r 

8 Jb = k• ·fKaKa(KJ+e1b ·fKbKb(Kb))" 
Die Wirkung des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes einer Region auf die in 
dieser Region attrahierte Kapitalmenge ist demnach für beide Regionen gleich, 

da nach Gleichung (3.66) und Gleichung (3.67) 

(3.68) 8 Ka = 8 Kb 
0 Ja O Jb 

gilt. Wie aus diesen Gleichungen darüber hinaus zu entnehmen ist, hängen die 

attrahierte Kapitalmenge einer Region und der fiskalpolitische Instrumenten-
Index derselben Region positiv zusammen: 

(3.69) 0 Ka = 0 Kb > 0 . 
o Ja o Jb 

Unter sonst gleichen Umständen führt also eine Erhöhung des Instrumenten-

Indexes einer Region zu einer höheren Kapitalmenge in eben dieser Region und 

umgekehrt. Da der Kapitalbestand der Föderation exogen vorgegeben und fix 

ist, entspricht der Kapitalzufluss (Kapitalabfluss) einer Region dem Kapitalab-
fluss (Kapitalzufluss) der Konkurrenzregion, weshalb 

(3.70) 
0 Ka O Kb --=---

bzw. 

(3.71) 8 Kb o Ka --=---
8 Jb 8 Jb 

vorliegt. 1 Insofern reduziert c.p. eine Erhöhung des fiskalpolitischen Instrumen-

ten-Indexes einer Region die von der Konkurrenzregion attrahierte Kapitalmen-
ge und umgekehrt: 

(3.72) 

Die Kapitalrelokation und die Änderung des Nettozinssatzes beruhen dabei auf 
folgendem Anpassungsprozess des Kapitalmarkts: Im Ausgangszustand (r1 •, 

Kil •) befindet sich der Kapitalmarkt im Gleichgewicht. Wird nun beispielsweise 

1 Für die Berechnung von ° Kb siehe Anhang 7c. 
iJ 1. 
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von Region a der fiskalpolitische Instrumenten-Index auf welche Weise auch 

immer angehoben, so verschiebt sich die Nachfragekurve dieser Region nach 
rechts (vgl. Abbildung 17). 

Kapitalnachfrage 
in Region a 

Kapitalnachfrage 
in Region b 

Abbildung 17: Wirkung einer Erhöhung des fiskalpolitischen Instrumenten-

Indexes von Region a 

Es liegt nun ein Ungleichgewicht auf dem Kapitalmarkt vor, weil die Nettoren-
dite in Region a (ra2) höher ausfällt als die Nettorendite der Region b. Die Kapi-
taleigner werden daraufhin ihr Kapital von Region b in Region a verlagern, da 

sie dort eine höhere Nettorendite erzielen können. Dadurch steigt die Bruttoren-
dite in Region b, wobei die in Region a sinkt, was bei jetzt unveränderten Steu-
ersätzen eine entsprechende Änderung der Nettorenditen mit sich bringt. Durch 
die Verlagerung des Kapitals und die Anpassung des Nettozinssatzes gelangt 
man schließlich zum Gleichgewichtszustand (r/, Ki2°). 

3.4.2 Wettbewerb der Regionen 

An dieser Stelle können nun endlich die Bedingungen heraus gearbeitet werden, 
unter denen Region a bzw. b zusätzliches Kapital attrahiert. Nach Gleichung 
(3.68), Gleichung (3.70) und Gleichung (3.71) gilt: 
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(3. 73) 0 Ka O Kb 
--=--= 

o Kb o Ka 
---=---

8 Ja O Jb 
Insofern zieht Region a zusätzliches Kapital an, wenn 

(3.74) dK = t3 Ka ·(dJ -dJb)> 0 
a O J a 

a 

bzw. Region b wenn 

(3. 75) dKb = t3 Ka ·(dJb -dJa}>O 
0 Ja 

vorliegt (vgl. Gleichung (3.57) und Gleichung (3.58)). Inwiefern eine Region 

zusätzlich Kapital anlocken kann, hängt also von der Differenz der Änderungen 

der fiskalpolitischen Instrumenten-Indizes beider Regionen ab. Senkt die Kon-

kurrenzregion ihren Index, so kann bereits durch eine etwas geringer ausfallende 

Senkung des Indexes zusätzliches Kapital von der Region angezogen werden. 
Erhöht hingegen die Konkurrenzregion ihren Index, so muss die andere Region 
diese Erhöhung überbieten, um noch weiteres Kapital attrahieren zu können. 

Fällt die Erhöhung des Instrumenten-Indexes einer Region geringer aus als die 
Erhöhung des Indexes der Konkurrenzregion, dann hat die Region sogar mit 

Kapitalabflüssen zu rechnen. 
Darüber hinaus hat eine Regierung, die entsprechende fiskalpolitische Maßnah-

men ergreift, zu beachten, dass ihre Aktionen auf die Höhe des Nettozinssatzes 
wirken. Eine Nettozinssatzänderung wird nach Gleichung (3.59) u.a. von einer 
Änderung der beiden Indizes ausgelöst: 

or or 
(3.76) dr=--•dJa +--·dJb. o J0 o Jb 

Aus Gleichung (3.63) bis Gleichung (3.65) folgt, dass der Nettozinssatz bei ei-
ner Erhöhung der Indizes in beiden Regionen steigt und bei einer Senkung der 
Indizes sinkt. Erhöht die eine Region ihren Index und senkt die andere ihren, so 
wird vom Umfang der Änderungen der Indizes, von den Ausgangswerten der 

Indizes sowie des Nettozinssatzes und von der Steigung der Grenzproduktivitä-

ten des Kapitals in beiden Regionen bestimmt, wie sich der Nettozinssatz ändert. 
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3.4.3 Ruinöse Wettbewerbsspirale 

Es liege nun eine Situation vor, in der ein Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt 

besteht. Beide Regierungen verfolgen gleichzeitig das Ziel, dauerhaft zusätzli-

ches Kapital zu attrahieren. Daher erhöhen sowohl Region a als auch Region b 

ihren Instrumenten-Index. Der Einfachheit halber sei unterstellt, dass die Erhö-

hung in beiden Regionen gleich groß ausfällt, so dass 

(3.77) d/0 = dlb > 0 

gilt. Insofern hebt sich die Wirkung der Änderungen der fiskalpolitischen In-

strumente der beiden konkurrierenden Regionen bezüglich der Kapitallokation 

auf(vgl. Gleichung (3.74) und Gleichung (3.75)): 

(3.78) dK0 = dKb = 0. 

Allerdings führt die Erhöhung der fiskalpolitischen Instrumenten-Indizes zu ei-

nem steigenden Zinssatz (vgl. Gleichung (3.76) in Verbindung mit Gleichung 

(3.63) bis Gleichung (3.65)): 

or or dr =--·d/0 +--·dlb > 0. 
I} Ja I} Jb 

(3.79) 

Anstatt also zusätzliches Kapital zu attrahieren, kommt die Erhöhung der fiskal-

politischen Instrumenten-Indizes den Kapitaleignern in Form einer höheren 

Rendite zu Gute. Die Regierungen haben durch ihr Verhalten lediglich den Net-

tozinssatz erhöht und ihr eigentliches Ziel, Kapital zu attrahieren, verfehlt. Die-

ser Vorgang ist in Abbildung 18 illustriert: 

Kapitalnachfrage 
in Region a 

Kapitalnachfrage 
in Region b 

Abbildung 18: Wettbewerb beider Regionen um Kapital 
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Wie in Abschnitt 3.3 heraus gearbeitet kann eine Niedrigsteuerregion ein höhe-

res Niveau des Instrumenten-Indexes am einfachsten dadurch erreichen, indem 
sie die Menge an bereitgestelltem öffentlichen Input erhöht. Insofern ist bei 

Niedrigsteuerregionen damit zu rechnen, dass sie einen Ausgabenwettbewerb 
eingehen. Zusätzliche Ausgaben für das öffentliche Zwischenprodukt bewirken 

eine Erhöhung des Outputs der Region. Dieser zusätzliche Output kommt so-

wohl den abhängig Beschäftigten in Form eines höheren Lohns als auch den 

Kapitaleignern in Form einer höheren Nettorendite zu Gute. Hochsteuerregionen 
hingegen erzielen ein höheres Niveau des Instrumenten-Indexes am leichtesten 
durch Steuersatzsenkungen. Daher ist bei einer Föderation, die sich vorwiegend 
durch hohe Steuersätze auszeichnet, davon auszugehen, dass sie eher zu einem 

Steuersenkungswettbewerb neigt. Steuersenkungen, die das Ziel verfehlen, zu-

sätzliches Kapital zu attrahieren, bewirken keine Veränderung des Outputs in 

der Region. Die steigende Nettorendite kann also nur das Resultat einer Umver-
teilung des Outputs sein. Durch die Senkung des Kapitalertragsteuersatzes ent-

geht dem Staat ein Teil des Outputs. Dieser Teil wird aufgrund des Steuersen-
kungswettbewerbs den Anteilseignern überlassen. Erfolgt nicht gleichzeitig eine 

Senkung der Lohnsteuersätze, so verschiebt sich das Verhältnis der Anteile der 
abhängig Beschäftigten und der Kapitaleigner am Gesamtoutput zu Gunsten der 
Kapitaleigner. Die hier skizzierte Wettbewerbspolitik verfehlt dann ihre beab-
sichtigte allokative Wirkung und führt eine unbeabsichtigte distributive Wirkung 
mit sich. 
Halten die Regierungen nun in den Folgeperioden an ihrem Ziel fest, so setzt 
sich eine Spirale in Gang, die im ständigen Kampf um das Kapital letztlich zu 

einem permanent steigenden Nettozinssatz bei gleichbleibender Kapitalvertei-
lung führt (siehe Abbildung (19)). Trotz dieses unerwünschten Resultats hat je-

doch keine der Regierungen eine Veranlassung, ihr Verhalten im Alleingang zu 
ändern, da sie dann Gefahr läuft, dass aus ihrer Region letztlich noch Kapital 
abgezogen wird. Eine Lösung dieses Problems ist daher nur bei kooperativen 

Verhalten der Regierungen zu erwarten. Wie die Analyse über die Substituier-
barkeit der fiskalpolitischen Instrumente gezeigt hat, ist es allerdings unbedingt 
erforderlich, dass diese kooperative Lösung die Wirkung beider fiskalpolitischer 

Instrumente berücksichtigt. 
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Abbildung 19: Wettbewerbsspirale mit pennanent steigendem Nettozinssatz 

3.5 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich also festhalten, dass das in der Einleitung genannte Vor-

gehen der Bundesregierung in zweierlei Hinsicht problematisch ist. 
Zum Ersten konnte gezeigt werden, dass sich die beiden fiskalpolitischen In-
strumente gegeneinander substituieren lassen. Daher führt eine Steuersatzsen-
kung, die durch Senkung der Ausgaben für öffentliche Zwischenprodukte gegen 
finanziert wird, nicht ohne Weiteres zu einem höheren fiskalpolitischen Instru-
menten-Index. Es besteht die Möglichkeit, dass die Steuersatzsenkung durch die 

Senkung der Menge an öffentlichem Input kompensiert oder gar überkompen-

siert wird. Es wurde verdeutlicht, dass ein höherer fiskalpolitischer Instrumen-

ten-Index bei einer solchen Senkungspolitik um so eher zu erwarten ist, je höher 

das Niveau des Ausgangssteuersatzes der Region ausfällt. Je niedriger das Aus-

gangsniveau ist, um so wahrscheinlicher ist es, dass eine entsprechende Sen-
kungspolitik einen niedrigeren fiskalpolitischen Instrumenten-Index bewirkt. 
Niedrigsteuerregionen können eher ein höheres Niveau des Instrumenten-

Indexes erreichen, indem sie die Ausgaben für öffentliche Inputs erhöhen und 

diese durch Steuersatzerhöhungen finanzieren. 
Zum Zweiten garantiert jedoch selbst ein steigender Instrumenten-Index in einer 
Region keine erhöhte Kapitalmenge der selben Region. So hängt die letztlich 
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von einer Region zusätzlich attrahierte Kapitalmenge nämlich von der Differenz 

der Änderungen der fiskalpolitischen Instrumenten-Indizes beider Regionen ab. 

Stimmen die Ziele der Regierungen einer Föderation in soweit überein, dass alle 

zusätzliches Kapital in ihre Regionen locken wollen, so entsteht eine ruinöse 

Wettbewerbsspirale. Letztlich erreicht dann keine der Regierungen ihr Ziel, 

sondern bewirkt durch ihr Verhalten lediglich, dass der Nettozinssatz ansteigt. 

Es ist jedoch zu beachten, dass diese Ergebnisse nur mit Hilfe einer sehr speziel-

len Spezifikation der Zielfunktion der Regierungen erhalten wurden. Der Ein-

fachheit halber wurde nämlich unterstellt, dass die Regierungen ausschließlich 

das Ziel verfolgen, zusätzliches Kapital zu attrahieren. Wesentlich realistischer 

wäre hingegen die Annahme, dass Regierungen darauf zielen, ihren Surplus zu 

maximieren und / oder ihre Wiederwahl zu sichern und dazu im gewissen Aus-

maß zusätzliches Kapital attrahieren möchten. Eine entsprechende Untersuchung 

wird daher im folgenden Kapitel vorgenommen. 

4. Wirkung der Steuerharmonisierung auf Leviathanregierungen im 

Standortwettbewerb 

Das Thema „Steuerharmonisierung" ist insbesondere aufgrund der Ausgestal-

tung der Steuerpolitik in der Europäischen Union derzeit von großer Bedeutung. 

Durch Artikel 93 des EG-Vertrages, der ein Harmonisierungsgebot für die Um-

satzsteuer, die Verbrauchsabgaben und die sonstigen indirekten Steuern enthält, 

ist der Harmonisierungsprozess bezüglich der indirekten Steuern weit fortge-

schritten.' So sind im Rahmen der Mehrwertsteuer die Bemessungsgrundlagen 

in der Europäischen Union nahezu harmonisiert und die übrigen indirekten 

Verbrauchsteuern teilweise angeglichen.2 Die direkten Steuern weisen demge-

genüber auch heutzutage noch erhebliche nationale Unterschiede auf.3 Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu den indirekten Steuern keine EU-

Vorschrift existiert, die eine Harmonisierung der direkten Steuern unmittelbar 

gebietet.4 Ein Harmonisierungsgebot der direkten Steuern lässt sich allenfalls 

durch eine entsprechende Interpretation der allgemeinen Rechtsangleichungs-

1 Vgl. Pitlik (1998, S. 172). 
2 Vgl. Mans (1996, S. 331). 
3 Vgl. Mans (1996, S. 331), Pitlik (1998, S. 174). 
4 Vgl. Mans (1996, S. 334), Pitlik (1998, S. 173), Fleißig (2000, S. 133). 
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vorschriften der Artikel 94 und 96 des EG-Vertrages konstruieren. 1 Insbesonde-
re im Bereich der Zinsbesteuerung unternahm die Gemeinschaft immer wieder 
Bemühungen, eine Harmonisierung zu erreichen, die bisher allerdings stets nur 

zur weiteren Er- und Überarbeitung von Kompromissvorschlägen führten. 2 

Diese Unentschlossenheit der Europäischen Union spiegelt auch den gegenwär-
tigen kontroversen Forschungsstand der Wissenschaft bezüglich der Vorteilhaf-
tigkeit einer Steuerharmonisierung der direkten Steuern wider. Befürworter ei-
ner Steuerharmonisierung nennen als Vorteil, dass durch eine abgestimmte 
Steuerpolitik der ruinöse Steuersenkungswettlauf zwischen den Mitgliedstaaten 

eingedämmt werden kann.3 Gegner verweisen darauf, dass die Steuerharmoni-

sierung den Wettbewerb zwischen Regierungen unterbindet, durch den eine fis-

kalische Disziplinierung der Regierungen erzeugt werden soll.4 In dieser Dis-

kussion um die Vorteilhaftigkeit der Steuerharmonisierung wird die Aufmerk-
samkeit in der Regel ausschließlich auf die Auswirkungen der Steuerharmoni-

sierung bezüglich des Steuerwettbewerbs und der damit verbundenen Problema-
tik gelenkt. 

In diesem Kapitel sollen hingegen mögliche Auswirkungen der Steuerharmoni-

sierung auf die Ausgabenpolitik der Regierungen auf theoretischer Ebene mo-

delliert werden. Dazu wird unterstellt, dass die einzelnen Gebietskörperschaften 
einer Föderation zwar durch die Steuerharmonisierungsvorschriften an die ge-

meinschaftliche Steuerpolitik gebunden sind, dass sie aber in ihrer Ausgabenpo-
litik vollkommen autonom sind. Obwohl die einzelnen Regierungen somit die 
Steuerpolitik nicht beeinflussen können und diese daher auch nicht im Stand-

ortwettbewerb zur Attrahierung von Produktionsfaktoren benutzen können, steht 
den Regierungen die Möglichkeit offen, durch eine entsprechende Ausgabenpo-
litik ihren Standort attraktiv zu gestalten. 
Dieses Kapitel ist wie folgt strukturiert: In Abschnitt 4.1 wird zunächst das Mo-

dell des Ausgabenwettbewerbs vorgestellt. Dabei werden die Regierungen als 
Leviathanregierungen modelliert, die sich in einem nicht-kooperativen Nash-

Spiel befinden. In Abschnitt 4.2 werden die Reaktionsfunktionen der Leviathan-

regierungen aus dem Surplus maximierenden Verhalten der Regierungen herge-
leitet. Darauf aufbauend werden in Abschnitt 4.3 die Bedingungen für ein Nash-

1 Vgl. Sapusek (1997, S. 306), Pitlik (1998, S. 173). 
2 Vgl. Fleißig (2000, S. 143 ff.). 
3 Vgl. Pitlik (1998, S. 170). 
4 Vgl. Pitlik (1998, S. 170). 
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Gleichgewicht herausgearbeitet. Abschnitt 4.4 setzt sich dann mit den Auswir-
kungen des harmonisierten Steuersatzes auf die im Gleichgewicht für den Levia-
than optimale Menge an öffentlichem Input auseinander. Das Kapitel endet mit 

einer Zusammenfassung in Abschnitt 4.5. 

4.1 Das Modell 

Betrachtet wird eine Föderation, die sich aus zwei gleichen Regionen (a und b) 
zusammensetzt. In jeder Region werden die beiden privaten Primärfaktoren, Ar-

beit {L) und Kapital (K), zur Produktion eingesetzt. Jede Region ist mit einer 

exogen vorgegebenen Anzahl an nicht mobilen Arbeitskräften (La bzw. Ib) 
ausgestattet. 1 Das Kapital wird als vollständig mobil unterstellt. 2 Mit Hilfe der 
privaten Primärfaktoren produzieren die Unternehmen, deren Anzahl exogen 

vorgegeben ist, ein Einheitsgut (Y). Dieses Einheitsgut dient als numeraire mit 

einem Preis von Eins.3 

4.1. I Die Regierung als Leviathan 

Im Gegensatz zur herrschenden Theorie4 werden die Regierungen nicht als 
,,wohlwollend" modelliert. Vielmehr wird der von Brennan und Buchanan be-
gründeten Tradition gefolgt und unterstellt, dass die Regierungen ihren eigenen 

Nutzen maximieren.5 Der Nutzen bestimmt sich ausschließlich in Abhängigkeit 
des Finanzierungsüberschusses, den die Regierung erwirtschaftet. Der Finanzie-
rungsüberschuss (S) ist definiert als die Differenz zwischen den Steuereinnah-
men {T) und den Staatsausgaben (C):6 

( 4.1) S = T - C . 

1 Vgl. Tausch (1998, S. 330). 
2 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337), Edwards / Keen (1996, S. 117), Sinn (1997, S. 14 und 
18), Rauscher (1998, S. 61), Tausch (1998, S. 330). Zum Realitätsbezug dieser Annahme sie-
he auch Apolte (1999, S. 24 ff.). 
3 Vgl. Wildasin (1988, S. 231), Tausch (1998, S. 330). 
4 Vgl. beispielsweise Zodrow / Mieszkowski (1986), Oates / Schwab (1988), Sinn (1997), 
Tausch (1998). 
5 Vgl. Brennan / Buchanan (1980, S. 169). 
6 Vgl. Brennan / Buchanan (1980, S. 27 und 169), Niskanen (1997, S. 466). 
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Die Höhe der Steuereinnahmen kann die jeweilige lokale Regierung mit Hilfe 

ihres Steuermonopols nicht direkt beeinflussen. Die einzelnen Regierungen 

werden nämlich durch eine Finanzverfassung1 in ihrem Steuermonopol be-

schränkt. Diese Finanzverfassung schreibt vor, dass die Regierungen alleinig 

eine Substanzsteuer auf das Kapital erheben können. Die Steuereinnahmen ei-

ner Region i2 ( I;) ergeben sich demnach als Produkt aus dem Steuersatz der 

Region ( t KI) und dem in der Region eingesetzten Kapital ( K, ): 

(4.2) T; = tKi • K; . 

Die Finanzverfassung legt darüber hinaus fest, dass die Steuern in der gesamten 

Föderation harmonisiert sind. Zum einen bedeutet dies, dass die Bemessungs-

grundlagen nach denselben Vorschriften ermittelt werden.3 Zum anderen gelten 

aber auch in allen Regionen einheitliche Steuersätze,4 so dass der Kapitalsteuer-

satz einer jeden Region dem harmonisierten Kapitalsteuersatz (~) entspricht: 

(4.3) tKi = fx- . 
Die gesamten Steuereinnahmen einer Region (T;) belaufen sich daher auf: 

(4.4) T; = TK ·K;. 

1 Das Konzept der Finanzverfassung als Beschränkung des Leviathanstaates von Brennan und 
Buchanan geht auf die Überlegungen von Hobbes zurück. Dieser ging von einem hypotheti-
schen Ursprungszustand der Anarchie aus, der sich durch hohe Kosten der Unsicherheit aus-
zeichnet. Gegenüber diesem Ursprungszustand ist es dann gesamtwirtschaftlich effizienter, 
einen übergeordneten Machthaber - den Leviathan - einzusetzen, damit zumindest ein gewis-
ses Maß an öffentlichen Gütern - insbesondere das öffentliche Gut „Sicherheit" - bereitge-
stellt wird. Es ist die hierin enthaltene Idee des Gesellschaftsvertrages, an die Brennan und 
Buchanan anknüpfen. Sie nehmen an, dass rationale Individuen „hinter dem Schleier der Un-
gewissheit" ex ante eine Finanzverfassung aufstellen, die das Ausmaß des Steuermonopols 
des Leviathans verbindlich festlegt (vgl. Brennan / Buchanan (1980, S. 33)). Darauf aufbau-
end gehen sie dann der Frage nach, wie eine solche Finanzverfassung effizienter Weise zu 
gestalten ist. 
Die Annahme einer dem Leviathan vorgegebenen Finanzverfassung ist jedoch sowohl hin-
sichtlich der Entstehung einer solchen Verfassung als auch hinsichtlich der Durchsetzung 
nicht unproblematisch. Da in diesem Kapitel allerdings der Leviathanstaat ohnehin nur als 
entscheidungstheoretische Referenzfigur verwendet wird, soll das Konzept der Finanzverfas-
sung, wie es Brennan und Buchanan vorschlagen, als theoretisches Konstrukt in das hier prä-
sentierte Modell eingehen. 
2 Region i repräsentiert wahlweise Region a oder Region b. Das Symbol i ist demnach als 
Variable für a und b zu verstehen. 
3 Vgl. Pitlik (1998, S. 170). 
4 Vgl. Kamada (1989, S. 4), Homburg (1999, S. 9). 
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Da die Steuersätze von der Finanzverfassung fest vorgegeben sind, kann die 

einzelne Regierung also nur indirekt über die Menge an attrahiertem Kapital die 

Höhe der Steuereinnahmen beeinflussen. 

Das Instrument, welches den Regierungen hierfür zur Verfügung steht, ist ein 

öffentliches Zwischenprodukt. Die Strategiemenge einer jeden Regierung, d.h. 

die Menge an öffentlichem Zwischenprodukt, sei eine konvexe und kompakte 

Teilmenge von IR(t, 1 Das öffentliche Zwischenprodukt ist ein lokal öffentliches 

Gut, so dass die Nutzung des öffentlichen Zwischenproduktes durch gebiets-

fremde Unternehmen ausgeschlossen ist.2 Die Unternehmen können es, ohne 

dass ihnen dabei direkte Kosten entstehen, nutzen. Des Weiteren zeichnet sich 

das öffentliche Zwischenprodukt durch Nicht-Rivalität im Konsum aus und ist 

somit ein rein öffentliches Gut im Sinne von Samuelson.3 Insofern handelt es 

sich um ein „factor-augmenting public input".4 Das öffentliche Zwischenprodukt 

ist Hicks-neutral, weshalb es die gleiche Wirkung auf beide privaten Primärfak-

toren entfaltet. 5 Es führt zu einem Anstieg des Outputs des Einheitsgutes und 

wirkt insofern produktivitätssteigemd.6 Die Wirkung des öffentlichen Zwi-

schenprodukts im Produktionsprozess kann durch einen Effizienzparameter (E) 

dargestellt werden.7 Der Effizienzparameter hängt von der Höhe der bereitge-

stellten Menge an öffentlichem Input ab: 

(4.5) E; = E(G;). 
Wird das öffentliche Zwischenprodukt nicht angeboten, dann nimmt dieser Pa-

rameter den Wert Eins an: 

(4.6) E(O) = 1 . 

Mit steigendem Einsatz des Zwischenprodukts steigt der Wert des Parameters 

derart an, dass 

(4.7) 

und 

1 Vgl. Friedman (1977, S. 152), Holler/ Illing (1991, S. 33 f. und 67). 
2 Vgl. Richter/ Wellisch (1993, S. 438). 
3 Vgl. Samuelson (1954). 
4 Vgl. Kaizuka (1965, S. 118 ff.), Tausch (1998, S. 331), Colombier (2001, S. 43 ff.). 
5 Vgl. Colombier (2001, S. 45). 
6 Vgl. Tausch (1998, S. 331). 
7 Vgl. Tausch (1998, S. 331), Roloff(1999, S. 50; 2001, S. 116 f.). 
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(4.8) 

vorliegt. 

Der Einfachheit halber wird unterstellt, dass das öffentliche Zwischenprodukt 

außerhalb der Föderation produziert wird und die einzelnen Regionen es von 

dort erwerben. 1 Die Kosten (C), die einer Region dabei entstehen, hängen von 

der Menge an bereitgestelltem öffentlichen Zwischenprodukt ab: 

(4.9) C; = C(G;) . 

Mit zunehmendem Einsatz des öffentlichen Zwischenprodukts steigen diese an: 

(4.10) dC >0. 
dG; 

Die Kostenfunktion ist derart strukturiert, dass die 2. Ableitung der Kostenfunk-

tion größer ist als die 2. Ableitung der Einnahmenfunktion des Staates.2 Ferner 

gelte: 3 

( 4. l l) 
d 2C 
--2 >0. 
dG; 

Die Technologie zur Produktion des öffentlichen Gutes weist somit abnehmende 

Skalenerträge auf. 4 

4.1.2 Die Regierungen im nicht- kooperativen Nash-Spiel 

Der Handlungsspielraum der Regierungen wird außer durch die Finanzverfas-

sung auch durch die Reaktionen auf den privaten Märkten begrenzt. Da die Re-

gierungen lediglich eine Kapitalsteuer erheben, ist für diese auch nur der Kapi-

talmarkt von Interesse. Auf dem Kapitalmarkt treten die Unternehmen als Nach-

1 Vgl. Apolte (2001, S. 361). 
2 Vgl. Friedman (1983, S. 30). 
3 In der herrschenden Literatur (vgl. beispielsweise Sinn (1997)) wird die Annahme einer 
Kostenfunktion mit den genannten Eigenschaften stets durch Stauungskosten gerechtfertigt. 
Wie Colombier (2001) und Colombier / Pickhardt (1999) jedoch gezeigt haben, ist die An-
nahme von Stauungskosten mit der Annahme eines öffentlichen Zwischenproduktes im Sinne 
von Samuelson unvereinbar. Daher wird in dieser Arbeit die Modellierung von Stauungskos-
ten unterlassen. 
4 Eine solche Annahme kann beispielsweise mit Ineffizienzen im öffentlichen Sektor begrün-
det werden. 
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frager auf. Diese verfolgen das Ziel, ihren Gewinn (TT) zu maximieren. Letzterer 

setzt sich aus den Einnahmen, die aufgrund eines Preises von Eins dem Output 

entsprechen, abzüglich der Kosten zusammen. Der Output (Y) einer Region 

wird durch die eingesetzte Menge an Kapital (K), Arbeit (L) und öffentlichem 

Zwischenprodukt (G) bestimmt. Die Produktionsfunktion einer Region (i) stellt 

sich somit dar als: 

(4.12) 

wobei die Grenzproduktivität des Kapitals positiv und abnehmend ist: 

(4.13) iJ J;(K;,L;) = ., .(K.) > 0 
OK. J K, 1 ' 

1 

(4.14) 
2 -

iJ J; (K;, L;) = ., .. (K.) < O. 
iJ K2 J K,K, 1 

1 

Bei den Kosten, die den Unternehmen entstehen, handelt es sich zum einen um 

den Lohn für die benötigten Arbeitskräfte und zum anderen um Zinszahlungen 

für das eingesetzte Kapital. Die Gewinnfunktion der Unternehmen einer Region 

(i) entspricht somit: 

(4.15) CT; =E(G;)· J;(K;,L;)-z1 ·K; -w; ·L;, 
wobei z den Bruttozinssatz und w den Bruttolohnsatz repräsentiert. Die Unter-
nehmer maximieren ihren Gewinn u.a., wenn die Grenzproduktivität des Kapi-

tals mit dem Bruttozinssatz übereinstimmt: 
(4.16) 

Die Kapitaleigner legen ihr Kapital in der Region an, in der sie den höchsten 
Nettozinssatz erzielen können. 1 Da das Kapital innerhalb der Föderation voll-
kommen mobil ist, bildet sich ein einheitlicher Nettozinssatz (r) in der Föderati-
on: 2 

(4.17) r = 'i. 
Da die Kapitalsteuersätze darüber hinaus harmonisiert sind, sind auch die Brut-

tozinssätze in den Regionen identisch, so dass in der gesamten Föderation ein 
einheitlicher Bruttozinssatz (z) vorliegt: 

(4.18) Z=Z;• 

1 Vgl. Oates / Schwab (1988, S. 337). 
2 Vgl. Zodrow / Mieszkowski (1986, S. 358), Wildasin (1991, S. 397), Edwards / Keen (1996, 
S. 117), Apolte (2001, S. 361). 
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Der Kapitalbestand der Föderation ( K) ist exogen vorgegeben und fix. 1 Im 

Gleichgewicht müssen daher bei einheitlichem Netto- bzw. Bruttozinssatz die in 
den beiden Regionen nachgefragten Kapitalmengen dem Kapitalbestand ent-

sprechen: 

(4.19) Ka+Kb=K. 
Aus Gleichung ( 4.16), Gleichung ( 4.18) und Gleichung ( 4.19) erhält man somit 
die Gleichgewichtsbedingung für den Kapitalmarkt: 

(4.20) E(Ga)• fKa(Ka) = Z = E(Gb) • fKb(K -Ka) 
bzw. 

(4.21) 

Bedingung (20) ist eine implizite Funktion der Kapitalmenge Ka bzw. Bedin-

gung (21) eine implizite Funktion der Kapitalmenge Kb, Es zeigt sich, dass die 

Kapitalmenge in der jeweiligen Region sowohl von der Höhe der bereitgestell-
ten Menge an öffentlichem Zwischenprodukt in Region a als auch von der Höhe 

der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt in Region b abhängt. Die Höhe des 
Surplus einer Regierung wird also nicht nur durch die eigenen Entscheidungen 
bestimmt, sondern auch durch das Verhalten der Konkurrenzregierung beein-

flusst. Die Situation, in der die Regierungen sind, ist somit eine Analogie zu der, 
in der sich die Oligopolisten im Coumot-Modell befinden.2 Es handelt sich also 
um ein Nash-Coumot-Spiel, welches die Regierungen eingehen. 
Dieses Spiel ist wie folgt charakterisiert: Die Höhe des Surplus einer jeden Re-

gierung hängt von den Entscheidungen beider Regierungen ab.3 Die Regierun-

gen sind sich der Interdependenz bewusst und sie gehen davon aus, dass die je-

weilige Konkurrenzregion sich auch dieser Interdependenz bewusst ist.4 Die Re-
gierungen handeln rational und haben vollständige Information über sich selbst, 
die Märkte und die Konkurrenzregierungen. 5 Die Finanzverfassung verbietet 
sowohl bindende Vereinbarungen als auch informelle Absprachen.6 Eine Kom-
munikation zwischen den beiden Regierungen, die eine Koordination der Strate-
gien bewirkt, ist somit ausgeschlossen.7 Es handelt sich demnach um ein nicht-

1 Vgl. Hensberg (2002). 
2 Vgl. Coumot (1838), Friedman (1983, S. 19 ff.), Heap / Varoufakis (1995, S. 54 ff.). 
3 Vgl. Holler/ Illing (1991, S. 1), Rieck (1993, S. 16). 
4 Vgl. Holler/ Illing (1991, S. 1). 
5 Vgl. Friedman (1977, S. 17), Holler/ Illing ( 1991, S. 45 und 64). 
6 Vgl. Friedman (1977, S. 23), Rieck (1993, S. 28). 
7 Vgl. Holler/ Illing (1991, S. 3). 
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kooperatives Spiel. 1 Die Lösung eines solchen Spiels existiert, sofern keine der 

Regierungen einen Anreiz hat, von dieser Lösung abzuweichen.2 Eine Lösung 

kann also nur existieren, wenn beide Regierungen ihr Ziel, ihren Surplus zu ma-
ximieren, gleichzeitig erreichen. Die Strategiewahl zur Erreichung des Ziels be-
steht dabei darin, dass jeder Spieler über seine eigene Strategie entscheidet unter 
der Annahme, dass die übrigen Spieler ihren Surplus maximieren. 

4.2 Das Surplusmaximum der Regierungen 

Die Höhe des Surplus (Si) hängt von der Höhe des harmonisierten Steuersatzes 

(7;., ), der in der jeweiligen Region (i) eingesetzten Kapitalmenge (K;) und von 

den Kosten (C), die bei der Bereitstellung des öffentlichen Zwischenproduktes 
(Gi) anfallen, ab: 

(4.22) S;=~·K;-C(G;) 
(vgl. Gleichung (4.1), Gleichung (4.4) und Gleichung (4.9)). Die einzelnen Re-

gierungen können den Surplus allein über die Menge an bereitgestelltem öffent-
lichen Input beeinflussen. Dabei haben sie die Wirkung des öffentlichen Zwi-

schenproduktes auf dem Kapitalmarkt zu berücksichtigen: 

(4.23) S; = ~ ·K;(G;)-C(G;). 
Die Abhängigkeit des Surplus von der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt 
ist in Abbildung (20) beispielhaft, grafisch dargestellt. Jede der Leviathanregie-

rungen strebt nun danach, ihren Surplus zu maximieren. Leitet man Gleichung 
(4.23) nach G; ab, so erhält man als notwendige Bedingung für ein Surplusma-
ximum: 

(4.24) dS; = ~ . 8K; _ dC = O. 
dG; aG; dG; 

Die hinreichende Bedingung ist erfüllt, da annahmegemäß die 2. Ableitung der 
Kostenfunktion größer ist als die 2. Ableitung der Einnahmenfunktion. Die Le-
viathanregierungen maximieren also ihren Surplus, wenn die Grenzeinnahmen 
den Grenzkosten entsprechen: 

1 Vgl. Friedman (1977, S. 17), Holler/ Illing (1991, S. 3), Rieck (1993, S. 29), Sinn (1997, S. 
12). 
2 Vgl. Holler/ Illing ( 1991, S. 6). 
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S; 
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1 

G; 

Abbildung 20: Die Surplusfunktion einer Leviathanregierung 
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Bedingung ( 4.25) ist eine implizite Funktion der für die Regierungen optimalen 

Menge an öffentlichem Zwischenprodukt ( G;'~) und stellt somit die Reaktions-

funktion der Leviathanregierung i dar. Die optimale Menge an öffentlichem In-

put hängt also maßgeblich von der durch die Bereitstellung des öffentlichen 
Zwischenprodukts zusätzlich attrahierten Menge an Kapital ab. Wie viel Kapital 

zusätzlich attrahiert wird, wird durch den Kapitalmarkt festgelegt. Der Kapital-
markt befindet sich im Gleichgewicht, wenn 

{4.26) E(Ga)· fKa(Ka) = E(Gb)· fKb(K -K0 ) 

gilt (vgl. Gleichung (4.20)). Leitet man diese implizite Funktion nach Ga ab, so 
ergibt sich: 1 

(4.27) 

Durch Ableitung der Funktion nach Gb erhält man entsprechend: 

(4.28) aKb = dE . fKb(Kb) > o. 
0Gb dGb -(E(GJ· fKaKa(KJ+ E(Gb)· fKbKb(Kb)) 

1 Für die genaue Berechnung siehe Anhang 8. 
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Somit kann die Reaktionsfunktion der Leviathanregierung a zu 

(4.29) ~. dE . fK0 (KJ = dC 
dG0 -(E(GJ· fKaKa(KJ+ E(Gb)· fKbKb(Kb)) dG0 

(siehe Gleichung (4.25) und Gleichung (4.27)) und die der Regierung b zu 

(4.30) TK. dE . fKb(Kb) = dC 
dGb -(E(GJ· fKaKa(KJ+E(Gb)· fKbKb(Kb)) dGb 

(siehe Gleichung (4.25) und Gleichung (4.28)) konkretisiert werden. 

Da die 2. Ableitung der Surplusfunktion für G; e IRo + kleiner null ist, kann 

höchstens eine Lösung der Gleichung (4.29) bzw. der Gleichung (4.30) für G. 
bzw. Gb vorliegen. 1 Allerdings ist es somit auch möglich, dass die Gleichungen 

( 4.29) und ( 4.30) für G; e IR0 + nicht lösbar sind. Die Surplusfunktion der jewei-

ligen Regierung besitzt dann kein globales Maximum (siehe Abbildung 21). 

S; 

lokales Maximum 

G; 

Abbildung 2 I: Lokales Maximum einer Surplusfunktion 

In diesem Fall (Fall 1) kann die Regierung ein Surplusmaximum nur erreichen, 
indem sie das lokale Maximum wählt. Das lokale Maximum besteht - wie Ab-
bildung 21 veranschaulicht - bei G; = 0. Die Leviathanregierungen werden dann 
also davon absehen, das öffentliche Zwischenprodukt bereitzustellen. Die Regie-

rungen werden ebenfalls die Bereitstellung des öffentlichen Inputs unterlassen, 

falls ein globales Maximum bei G; = 0 gegeben ist (Fall 2) (vgl. Abbildung 22). 

1 Für den Beweis dieser Behauptung siehe Anhang 9. 
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S; 

X"' 
globales Maximum 

G; 

Abbildung 22: Globales Maximum einer Surplusfunktion bei Gi = 0 

Neben diesen Randlösungen kann das globale Maximum aber auch im Bereich 

Gi e IR+ liegen (Fall 3) (siehe Abbildung 20). In diesem Fall haben die Regie-

rungen einen eigenständigen finanziellen Anreiz, das öffentliche Zwischenpro-
dukt bereitzustellen.1 So wird durch eine zusätzlich bereitgestellte Menge an öf-

fentlichem Zwischenprodukt Kapital in die Region gelockt, wodurch die Bemes-
sungsgrundlage der Kapitalsubstanzsteuer verbreitert wird und die Einnahmen 
der Leviathanregierung erhöht werden. Diesen zusätzlichen Einnahmen stehen 
zusätzliche Kosten, die durch die Bereitstellung des öffentlichen Zwischenpro-

duktes erzeugt werden, gegenüber. Die jeweilige Leviathanregierung wird also 

ihr Angebot an öffentlichem Input so weit ausdehnen, bis sich Grenzertrag und 

Grenzkosten desselben entsprechen. 
Ob und wie viel öffentlichen Input die Regierungen bereitstellen, hängt nun von 
folgenden Faktoren ab: Zum Ersten üben die Technologien Einfluss auf die für 
die Regierungen optimale Menge an öffentlichem Zwischenprodukt aus. So be-
einflusst die Art der Produktionsfunktion (t) die Grenzproduktivität des Kapitals 

und insofern auch die Höhe der durch eine zusätzliche Einheit an öffentlichem 
Input attrahierten Kapitalmenge. Je nach Art des Effizienzparameters (E) entfal-
tet das öffentliche Zwischenprodukt eine andere Wirkung im Produktionspro-
zess und bestimmt darüber die Menge an Kapital, die von den Unternehmen in 

einer Region eingesetzt wird. Aber auch der Markt für das öffentliche Zwi-
schenprodukt ist relevant, da durch ihn die Kostenfunktion (C) festgelegt wird. 

1 Vgl. Roloff(2001, S. 138 f.). 
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Die Einflüsse, die von den Technologien ausgehen, seien im Weiteren durch die 

Funktion <l> repräsentiert. Zum Zweiten spielt der Harmonisierungssteuersatz 

(t;;) eine entscheidende Rolle bezüglich der für den Leviathan optimalen Menge 

an öffentlichem Zwischenprodukt. Auf seine Wirkung soll in Abschnitt 4.4 noch 

genauer eingegangen werden. Zum Dritten ist jedoch auch das Verhalten der 

Konkurrenzregion maßgeblich für die Menge an öffentlichem Input, die eine 

Regierung bereitstellen wird. Je nach Höhe der von der Konkurrenzregion ange-

botenen Menge an öffentlichem Zwischenprodukt (Gb bzw. G.) ist für die Levia-

thanregierung eine andere Menge optimal. Unter Beachtung dieser Überlegun-

gen lässt sich die Reaktionsfunktion aus Gleichung (4.29) bzw. Gleichung (4.30) 

auch explizit als 

(4.31) 

bzw. 

(4.32) 

schreiben. In Abhängigkeit von der Menge an öffentlichem Zwischenprodukt 

der Konkurrenzregion (Gb bzw. G0), dem harmonisierten Steuersatz (t;;) und 

den Technologien (<1>~ bzw. <I>l) ergibt sich demnach eine eindeutige Lösung 

der für die jeweilige Regierung optimalen Menge an öffentlichem Input(G;® ). 

4.3 Das Nash-Gleichgewicht 

Ein Nash-Gleichgewicht liegt vor, wenn jede Regierung ihren Finanzierungs-

überschuss unter der Annahme maximiert, dass die anderen Regierungen eben-

falls ihren Finanzierungsüberschuss maximieren. 1 Das Nash-Gleichgewicht ist 

ein stabiles Gleichgewicht, da sich kein Spieler verbessern kann, wenn er alleine 

von der Gleichgewichtskombination abweicht.2 Ausgangspunkt ist das individu-

elle Surplusmaximum einer jeden Regierung (vgl. Gleichung (4.29) bzw. Glei-

chung (4.30)). Der Einfachheit halber wurde die Reaktionsfunktion der Regie-

rung a umgeformt zu: 

1 Vgl. Nash (1951), Holler/ Illing (1991, S. 60). 
2 Vgl. Friedman (1977, S. 149), Rieck (1993, S. 25). 
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(4.33) 

und die der Regierung b zu: 

(4.34) (::.t,,(K,)· ( f ( ) ( ~L 

(dC) -(E(GJ·fKaKaKa +EGb ·fKbKbKb)) 
dGb 

Im Gleichgewicht müssen nun beide Regierungen gleichzeitig ihr Surplusma-
ximum erreichen, d.h. beide Bedingungen (Gleichung (4.33) und Gleichung 
( 4.34)) müssen gleichzeitig erfüllt sein. 1 Ob dies möglich ist, lässt sich ermit-
teln, indem die beiden Bedingungen gleichgesetzt werden: 

(::) (:~J 
( 

dC) ·fKa(Ka)= ( dC) 'fKb(Kb), 

dGa dGb 

( 4.35) 

Es liegt demnach ein Nash-Gleichgewicht vor, wenn das Verhältnis von margi-

naler Effizienz zu marginalen Kosten des öffentlichen Zwischenproduktes, ge-
wichtet mit der Grenzproduktivität des Kapitals, bei Region a und bei Region b 
übereinstimmt. 

Eine Lösung für Gleichung (4.35) besteht, wenn in beiden Regionen die glei-

che, für die Regierungen optimale Menge an öffentlichem Input (G;"'') bereitge-

stellt wird: 

(4.36) G0 = Gb = G~ . 

Setzt man Gleichung (4.36) in Gleichung (4.35) ein, so erhält man: 

1 Vgl. Heap Naroufakis (1995, S. 55). 
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(4.37) 

Da die Regionen vollkommen identisch sind, führt eine gleiche Menge an öf-

fentlichem Input zu einer Gleichverteilung des Kapitals. Weil der Kapitalstock 

mit K exogen vorgegeben ist, entfällt auf jede Region somit eine Kapitalmenge 

. H„h K m o evon -: 
2 

K 
K =Kb=-

a 2 
(4.38) 

Gleichung (4.37) kann daher wie folgt geschrieben werden: 

[ ~t, =G~ tt(!)= [ ~IG, =G,0 tt(!} 
(4.39) 

[:~IG,=G,.)' [:~IG,=G,")' 
Da es sich bei Gleichung ( 4.39) um eine wahre Aussage handelt, konnte gezeigt 
werden, dass ein Nash-Gleichgewicht vorliegt, wenn beide Regierungen diesel-
be, für sie optimale Menge an öffentlichem Input anbieten. Dieses Nash-

Gleichgewicht ist eindeutig. 1 Die Höhe der gleichgewichtigen Menge (G;®) kann 

wahlweise aus Gleichung (4.33) oder Gleichung (4.34) ermittelt werden. Setzt 
man Gleichung (4.36) und Gleichung (4.38) ein, so ergibt sich: 

1 Filr den Beweis, dass das Nash-Gleichgewicht eindeutig ist, siehe Anhang 10. 
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(4.40) 

Wie Gleichung ( 4.40) zu entnehmen ist, hängt die Höhe der für die Leviathanre-
gierungen im Nash-Gleichgewicht optimalen Menge an öffentlichem Zwischen-

produkt von den Technologien (<1>~) und dem harmonisierten Steuersatz (~) 

ab: 

(4.41) 

4.4 Die Bedeutung des harmonisierten Steuersatzes 

Bisher wurde also untersucht, wie sich Leviathanregierungen im Standortwett-
bewerb bei einem durch die Finanzverfassung exogen vorgegebenen, harmoni-

sierten Kapitalsteuersatz verhalten. Diese Untersuchung stellt die Basis für die 
Beantwortung der Frage nach einer optimalen Finanzverfassung dar. Um dieser 
Frage nachzugehen, wird zunächst die Höhe des harmonisierten Steuersatzes 
variiert und dabei beobachtet, auf welche Weise der Steuersatz die Höhe der 
von den Regierungen im Nash-Gleichgewicht bereitgestellten Menge an öffent-

lichem Zwischenprodukt beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen öffentli-
chem Input und Steuersatz lässt sich bestimmen, indem Gleichung ( 4.40) nach 
dem harmonisierten Steuersatz abgeleitet wird: 1 

1 Vgl. für die Berechnung von Gleichung (4.42) Anhang 11. 
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(4.42) 
d(f/ 

= 

-] 

>0, 

Die Menge an öffentlichem Zwischenprodukt ist also umso größer, je höher der 

Steuersatz ausfällt und umgekehrt (vgl. Abbildung 23). 

Abbildung 23: Die Wirkung des harmonisierten Steuersatzes1 

Durch die verfassungsgemäß vorgeschriebene Höhe des harmonisierten Steuer-

satzes wird also letztlich indirekt die Menge an öffentlichem Input festgelegt. 

Der Leviathanstaat maximiert seinen Surplus, wenn die Grenzeinnahmen den 

1 Inwiefern der Zusammenhang zwischen dem Steuersatz und der Menge an öffentlichem 
Input überproportional, proportional oder unterproportional ist, kann nicht geklärt werden. 
Der Einfachheit halber wurde bei der Darstellung ein proportionaler Zusammenhang ange-
nommen. 



81 

Grenzkosten entsprechen. Die Höhe des Steuersatzes beeinflusst die Höhe der 

Einnahmen und somit auch die Höhe der Grenzeinnahmen. Je höher der harmo-

nisierte Substanzsteuersatz ist, umso höher sind auch die Grenzeinnahmen je 
eingesetztem öffentlichen Input. Daher stimmen bei einem relativ hohen Steuer-
satz Grenzeinnahmen und Grenzkosten erst bei einer größeren Menge an öffent-

lichem Zwischenprodukt überein als bei einem niedrigen Steuersatz. 

Durch den in der Verfassung festgelegten, harmonisierten Steuersatz kann nun 

verhindert werden, dass die Regierungen überhaupt einen Anreiz haben, das öf-

fentliche Zwischenprodukt bereitzustellen. Dies ist der Fall, wenn der Steuer-

satz (4<-) einem bestimmten kritischen Wert (t;?) entspricht oder ihn gar unter-

schreitet (vgl. Abbildung 23): 

( 4.43) t,. $. t;?. 
Für den Fall, dass der Steuersatz genau mit dem kritischen Wert übereinstimmt, 

liegt das globale Surplusmaximum bei G~ = 0. Es handelt sich also um den in 

Kapitel 4.2 bereits diskutierten Fall 2, bei dem die Regierungen ihren Surplus 

maximieren, indem sie das öffentliche Zwischenprodukt nicht anbieten. Liegt 

der Steuersatz unterhalb dieses kritischen Werts, so besteht ein lokales Maxi-

mum bei G~ = 0. In diesem in Kapitel 4.2 als Fall 1 behandelten Fall stellen 

die Regierungen das öffentliche Zwischenprodukt ebenfalls nicht bereit. Be-

rücksichtigt man Gleichung (4.40), so zeigt sich, dass dieser kritische Steuersatz 

(dCI l·E(O) (K) dG; _ fg_g_ 2 
(4.44) 4(-o=(-2)· G;-0 . 22 - >0 

[:it,J 1f(:J 
entspricht. Ob die Regierungen das öffentliche Zwischenprodukt überhaupt be-
reitstellen, wird also durch die Finanzverfassung bereits festgelegt. Damit die 
Leviathanstaaten einen eigenständigen finanziellen Anreiz haben, das öffentli-
che Zwischenprodukt anzubieten, muss der harmonisierte Steuersatz größer als 
der kritische Steuersatz sein: 

(4.45) 
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Fraglich ist dann jedoch immer noch, ob das öffentliche Zwischenprodukt effi-

zient bereitgestellt wird. Nach der Kaizuka-Regel1 wird das öffentliche Zwi-
schenprodukt effizient angeboten, wenn die Menge des öffentlichen Inputs so 

gewählt wird, dass die Grenzkosten der Produktion des öffentlichen Zwischen-

produkts gerade mit dem Wertgrenzertrag aus dem Einsatz des öffentlichen 
Zwischenprodukts übereinstimmen:2 

(4.46) [::IG,= G," )A~ ,L; )=[ :i IG,= GJ 
Betrachtet man Gleichung (4.40), so zeigt sich, dass die Regierungen freiwillig 
so viel öffentliches Gut bereitstellen, dass 

(4.47) 

gültig ist. Möchte man nun garantieren, dass die Regierungen freiwillig eine ef-

fiziente Menge an öffentlichem Input (a;•) anbieten, dann ist der harmonisierte 

Steuersatz (t;;') von der Verfassung so vorzugeben, dass 

(4.48) 
~• 1~(!) (- ) 

(-2),~(G,'j f~m = f, ~ ,L; 

vorliegt. Im Nash-Gleichgewicht bieten daher die Regierungen eine effiziente 
Menge an öffentlichem Input an, wenn der harmonisierte Steuersatz genau 

1 Diese Regel wurde von Kaizuka (1965) in Anlehnung an die Samuelsonbedingung aufge-
stellt. Während die Samuelsonbedingung eine Bedingung für den effizienten Einsatz von öf-
fentlichen Konsumgütern darstellt, beschreibt die Kaizuka-Regel die Bedingung für die pro-
duktionseffiziente Bereitstellung von öffentlichen Inputs. Vgl. Samuelson (1954), Feehan 
(1989, S. 238), Colombier / Pickhardt (1999, S. 27 ff.), Colombier (2001, S. 28). 
2 Vgl. Colombier (2001, S. 32). 
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(4.49) 
- {- 2)· /K~{ ~) 

J; ~ E(G,' )-1{: ,L,) f i f) > 0 

entspricht (siehe Abbildung 23). Liegt der harmonisierte Steuersatz nämlich bei 

T;, so können beide Leviathanregierungen ihren Surplus nur maximieren, wenn 

sie das öffentliche Zwischenprodukt effizient bereitstellen. Wie Gleichung 
(4.49) zu entnehmen ist, wird die Höhe des harmonisierten Steuersatzes, die zu 
einer effizienten Bereitstellung des öffentlichen Inputs führt, letztlich durch die 

Technologien zur Produktion des privaten Gutes detenniniert. 

4.5 Zusammenfassung 

Es hat sich somit gezeigt, dass die Regierungen auch bei einer Harmonisierung 

der Steuern in einer Föderation einen Wettbewerb um Kapital eingehen. Bei 
diesem Wettbewerb handelt es sich nicht um einen Steuerwettbewerb, weil der 
aufgrund der Steuerharmonisierung unterbunden wird, sondern um einen Aus-
gabenwettbewerb. In diesem Ausgabenwettbewerb versuchen die einzelnen Re-
gierungen, über ein unterschiedliches Angebot an öffentlichen Zwischenpro-
dukten Kapital in ihre Region zu locken. Dadurch kann dann für die einzelnen 

Regierungen ein eigener finanzieller Anreiz entstehen, das öffentliche Zwi-

schenprodukt anzubieten. 
Des Weiteren konnte dargelegt werden, dass die Höhe des durch die Finanzver-

fassung vorgegebenen, harmonisierten Steuersatzes von fundamentaler Bedeu-
tung für den Ausgabenwettbewerb ist. Wird der Steuersatz zu niedrig angesetzt, 
so entsteht dadurch für die Regierungen der Anreiz, die Regionen mit öffentli-

chen Zwischenprodukten unterzuversorgen. Eine solche Finanzverfassung ist 
somit weder im Interesse der Bürger, da die Versorgung mit öffentlichen Zwi-
schenprodukten suboptimal ist, noch im Interesse der Leviathanstaaten, da de-
ren Einnahmen stark begrenzt werden. Erst ein entsprechend hoher Steuersatz 

auf das Kapital (,;) bietet dem Leviathan im Standortwettbewerb genügend An-

reiz, um das öffentliche Zwischenprodukt in effizientem Umfang bereitzustel-

len. Schreibt die Finanzverfassung also den Kapitalsteuersatz 7; vor, so ist die-
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se Finanzverfassung für die Bürger insofern optimal, als sie ein effizientes An-

gebot an öffentlichem Zwischenprodukt sicherstellt und die Besteuerungsmacht 
des Leviathans im notwendigen Maße einschränkt. 

5. Fazit und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde die Bedeutung von Ausgaben für öffentliche Zwischen-

produkte im zwischenstaatlichen Wettbewerb um Kapital herausgearbeitet. Es 

wurde gezeigt, dass die fiskalpolitischen Instrumente - Steuern und Ausgaben 
für öffentliche Zwischenprodukte - als strategische Variablen zur Attrahierung 
von Kapital substituierbar sind. Untersuchungen zum fiskalischen Standortwett-
bewerb, die sich ausschließlich auf den Steuerwettbewerb beziehen, greifen so-

mit zu kurz. Steuersatzsenkungen in einer Region führen nämlich nicht notwen-

digerweise zu einem höheren fiskalpolitischen Instrumenten-Index in dieser Re-

gion. Bei einer gleichzeitig zur Finanzierung der Steuersenkung vorgenomme-

nen Ausgabensenkung ist insbesondere bei einem relativ niedrigen Ausgangsni-

veau des Steuersatzes zu erwarten, dass der fiskalpolitische Instrumenten-Index 

sinkt. C.p. bewirkt dann diese Kombination von Steuersatz- und Ausgabensen-
kung, dass die Menge an attrahiertem Kapital in der betreffenden Region sinkt. 
Untersuchungen, die ausschließlich den Steuerwettbewerb analysieren, würden 
jedoch bei einer Steuersatzsenkung einer Region generell eine Erhöhung der 

Menge an Kapital in dieser Region vorhersagen, da die Wirkung des öffentli-
chen Zwischenproduktes modelltheoretisch nicht erfasst wird und somit unbe-
achtet bleibt. Diese konträren Ergebnisse veranschaulichen die Wichtigkeit, öf-

fentliche Zwischenprodukte im Modell zu integrieren und insbesondere ihre 

Wirkung auf das Kapital explizit im Modell einzubeziehen. 

Unter diesem Aspekt ist dann auch die Vorstellung unhaltbar, dass die Harmoni-

sierung von Steuern den fiskalischen Wettbewerb der Regionen unterbinden 
könnte. Durch eine Harmonisierung der Steuern in einer Föderation wird ledig-
lich Steuerwettbewerb verhindert. Da der Steuerwettbewerb jedoch nur einen 
Teil des fiskalischen Wettbewerbs darstellt, konkurrieren die Regionen im Rah-
men des Ausgabenwettbewerbs weiterhin miteinander um Kapital. Allerdings 
wird dieser Ausgabenwettbewerb nicht unmaßgeblich von den durch die Verfas-

sung festgesetzten Regeln zur Harmonisierung der Steuern beeinflusst. Liegt 
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der hannonisierte Steuersatz zu niedrig, so werden die Regierungen eine zu ge-

ringe Menge an öffentlichem Zwischenprodukt bereitstellen. Es kommt zu einer 
Unterversorgung mit öffentlichen Zwischenprodukten. Erst ein entsprechend 

hoher Steuersatz ((,:) gibt den Regierungen den Anreiz, dass sie das öffentliche 

Zwischenprodukt in effizientem Umfang anbieten. Generell ist ein positiver Zu-

sammenhang zwischen der Höhe des Steuersatzes und dem aus dem zwischen-
staatlichen Wettbewerb resultierenden Angebot an öffentlichem Input festzustel-
len. Indirekt beeinflussen somit die Verfassungsregeln zur Steuerharmonisierung 
das Ergebnis des Ausgabenwettbewerbs. 

Diese Resultate wurden mit Hilfe eines Kapitalmarktmodells erhalten, dass ei-
nen exogen vorgegebenen Kapitalbestand annimmt. Änderungen der Fiskalpoli-
tik führen daher zu einer Anpassung des Nettozinssatzes und zu einer Kapitalre-
lokation zwischen den Regionen. Da eine Region Kapital von den anderen Re-

gionen abziehen muss, um selbst zusätzliches Kapital zu erhalten, ist dieses Ka-

pitalmarktmodell in der Lage, fiskalischen Wettbewerb um Kapital darzustellen. 

Durch die Verwendung dieses Modells wurde deutlich, dass bei einer Steuer-

satzsenkung einer Region nicht nur durch die gleichzeitig notwendige Ausga-
benreduktion eine Attrahierung von zusätzlichem Kapital verhindert werden 

kann. Ebenso kann durch die Fiskalpolitik der Konkurrenzregionen selbst bei 

steigendem fiskalpolitischen Instrumenten-Index Kapital aus der eigenen Region 
abgezogen werden. Dieser Effekt würde bei einem Modell, dass von kleinen 
Regionen mit vollkommen preiselastischem Kapitalangebot ausgeht, nicht sicht-
bar werden. Daher ist das Modell mit vollkommen preiselastischem Kapitalan-

gebot auch nicht geeignet, um fiskalischen Wettbewerb um Kapital abzubilden. 

Es ist jedoch zu bedenken, dass die Ergebnisse der Arbeit zumindest in Teilen 

auf der Annahme einer Leviathanregierung basieren. Diese Annahme wurde als 
erste Näherung für eine eigennützige Regierung verwendet, um die Untersu-

chung alleinig auf die unmittelbare Wirkung des fiskalischen Wettbewerbs auf 
eigennützige Regierungen zu konzentrieren. Durch sie war ein praktikabler Ein-
stieg in die Untersuchung des Ausgabenwettbewerbs zwischen eigennützigen 
Regierungen möglich. Weitaus realistischer wäre hingegen die Verwendung ei-
nes Modells mit einer eigennützigen Regierung, wie sie Edwards und Keen vor-
schlagen, gewesen. Eine entsprechende Erweiterung des Modells wird in einer 
späteren Untersuchung angestrebt. 
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Darüber hinaus wurden die Untersuchungen auf die Analyse der allokativen 

Wirkung von fiskalischem Standortwettbewerb beschränkt. Allerdings weisen 
die in Kapitel 3 Abschnitt 4.3 erhaltenen Ergebnisse auf die Bedeutung der dist-

ributiven Wirkung von fiskalischem Wettbewerb hin. Dort hatte sich gezeigt, 

dass eine ruinöse Wettbewerbsspirale in Gang gesetzt wird, wenn beide Regie-

rungen gleichzeitig das Ziel verfolgen, zusätzliches Kapital zu attrahieren. Dabei 
bleibt die Kapitallokation unverändert, wobei der Nettozinssatz stetig ansteigt. 
Die intendierte allokative Wirkung unterbleibt somit. Demgegenüber führt der 

Wettbewerb zwischen den Regierungen unter Umständen eine von den Regie-
rungen nicht intendierte distributive Wirkung mit sich. Diese im Rahmen dieser 

Untersuchung lediglich angerissene Problematik der Änderung der Einkom-

mensdistribution durch fiskalischen Wettbewerb bedarf ebenfalls tiefgehenderer 
Untersuchungen. Insbesondere wäre die unterschiedliche distributive Wirkung 

von Steuer- und Ausgabenwettbewerb herauszuarbeiten. 
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Anhang 1 

Abschnitt a 

Gleichung (2.38) stellt eine implizite Funktion des Nettozinssatzes (r) dar: 

K = f,a (r + t0 ,.)+ fzb (r + tb,J 
Leitet man Gleichung (2.38) nach ta.s ab, so ergibt sich: 

i3 K ( ) i3 (r+t0 ,.) ( ) i3 ~+tb.,) --=fzaza r+ta,s ·---~+ fzbzb r+tb,s ·----
O 1a,s O 1a,s O ta,s 

0 = fzaza(r+t 0.,)·(~+ l]+ fzbzb(r+tb,.)-~ 
O 1a,s O ta,s 

- fzazJr + t0 ,.) = (r,a,Jr + t0 ,.)+ f,bzb (r + tb_.)). :/ 
a,s 

i3 r f,aza (r + ta,s) 
0 ta,s = (r,aza(r+ta,,)+ fzbzb(r+tb,.}) 0 

Die Ableitung des Nettozinssatzes nach dem Substanzsteuersatz (ta,s) entspricht 

also: 

i3 r -1 = -,-----,---,-,-
0 1a,s (l + fzbzb (r + tb,.)l . 

fzaza (r + ta,s} 

Abschnitt b 

Gleichung (2.39) ist eine implizite Funktion des Nettozinssatzes (r): 

K = f,a((l-: ))+ /,b((l-: ))· 
a,e b,e 

Durch Ableitung der Funktion nach t •.• und Umformung gelangt man zu: 
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OK = fzaza( r ) O ((1:,J + 1,.,.( r )· O ((1:,J 
0 ta,e (1-ta,e) 0 ta,e (1-tb,e) 0 ta,e 

<c> 0-1-( (1-:.J( :,:, (!-'., .. ) + (!-;.,), J 

+ 1,.,.( (l:,J( :,:,. (1-llJ 
<c>O~ 1-((1_:J ~+ 1-((1:,,J. , 

(l-t0 ,e) 0 ta,e (l-t0 ,e) (l-t0 ,e) 

fzbz{ (1-:b,e)) 0 r 
+ ---'-------'--. --

(1- tb,e) O ta,e 

fzaza( (1-:a,e)) fzbz{ (1 _:b,e)) 0 r _ r fzaz{ (1 _:a,e)) 
<=> -~-~+-~-~ ·--=--

(1-ta,e) (1-tb,e) 0 ta,e (1-ta,e) (1-ta,e) 

0 r (l-t 0 ,e) (1-ta,e) 
<=> --=~-------~ 

O ta,e fzaza((l _: )) fzbzb((l _: )) 
-~-a-,e~+ b,e 

(1- ta,e) (l - tb,e) 



r 

fzbzb((l -~ )) 
b,e 

(l-tb,) 
l+ . 

fzaza( (l _:a,,)) 
(l - t0 ,,) 

Als Ergebnis erhält man somit: 

o r -1 r 

(1-ta,,) · fzbzb((l -~ )) 
l+ b~ 

(l- tb,,) · fzaza((l _: )) 
a,e 

89 
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Anhang2 

Abschnitt a 

Nach Gleichung (2.45) und Gleichung (2.35) kommt folgende Kapitalmenge in 

Region a zum Einsatz: 

Ka = f,a(r+ta,s). 
Durch Ableitung dieser Gleichung nach ta,s resultiert: 

iJ Ka = fzaza (r + 10 ,J· (~ + 1) • 
iJ 1a,s iJ ta,s 

t3 r -1 
Ersetzt man nun --durch ( ( )) (vgl. Gleichung (2.40)) und 

O 1a,s l + fzbzb r + tb,s 
fzaza (r + ta,s) 

formt um, dann folgt daraus: 

oK ( ) -1 
_a = fzaza r + ta,s · ( ( )) + 1 
O 1a,s l + fzbzb r + tb,s 

fzaza (r + ta,s) 

-l + (l + fzbzb (r + tb,.)) 
0 K ( ) fzaza(r + ta,s) 

<=> _____.E... = fzaza r + ta,s · -(---'---~(~~)~)--'--
O ta,s l + fzbzb r + tb,s 

fzaz)r + t a,s ) 

fzbzb(r + tb.J 

<=> 0 Ka = f ( + t )· fzaz)r + ta,J 
zaza r a,s ( ( )) O ta,s l + fzbzbr + tb,s 

fzaza~ + fa,s) 

fzbzb(r + tb,s) 

( fzbzb{r + tb J) I + , 
fzaza (r + t a,s) 
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fzbzb(r+tbJ[ ( l t ( l )) 
' fzbzbr + t b,s fzazar + f a,s 

Man gelangt dadurch zu folgendem Resultat: 

Abschnitt b 

Nach Gleichung (2.47) und Gleichung (2.35) wird folgende Kapitalmenge in 
Region a eingesetzt: 

Ka = fza[ (1-:a,e)} 

Durch Ableitung dieser Gleichung nach ta.e erhält man: 

t3Ka=f [ r )·(..!....!__· 1 + r ] 
0 ta,e zaza (1-ta,e) 0 ta,e (1-ta,e) (l-ta,e)2 . 

t3 r 
Ersetzt man nun --durch 

O ta,e 
-1 r 

--- ----------(siehe 
(1-ta,e) [ r ) 

(1-ta,e)·fzbzb (1-t ) 
l + b,e 

(1-fb,e) 'fzaza[ (l _:a,e)) 

Gleichung (2.42)) und formt um, dann ergibt sich: 
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fzaza((l -: )) 0 K a,e • 

~= (1-t 0 ,.} 

-1 
(1-10 ,,) a,e 

f,aza ((1-: )) r 
0 K a,e •---- -

<:::> _ 0 = (l-t ) (1-10 ,e) 0 ta,e a,e 

fzaza((l -: )) r 
0 K a,e ·---

<=> -~ -0 = (l-t ) (l-t0 ,e) 0 ta,e a,e 

-1 +l 

(1- ta,e) · fzbz{ (1 _:b,e)) 

I+ (1-1,,)·f-((l-:.J 
(l -/0 ,,) • fzbzb( (1 _:b,e)) 

-l+ I+ (l-t,,)·f=.((l:,.J 
(1- ta,e) · fzbz{ (I .:,b,e)) 

1 
+ (1-t,.,)· 1-( (l :,.J 
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(1- ta,e) · fzbzb ((l _: )) 
l + b,e 

(1- fb,e) · fzaza ( (l _:a,e)) 

f,bzb ((1 _: )) 
b,e 

t3 K 0 r 
<=>--=---

8 ta,e (1-ta,,) 

fzbzb((l _: )) b,e 
t3 K0 r 

<=> --= . ---------------
8 ta,e (1-ta,e) ( r ) 

fzbzb (l-t ) b,e (1-tbe) (l-t0 ,) 
---·--+ . 

fzbz{ (} _:b,e)) fzaz{ (1 _:a,e)) 
Die Ableitung des Kapitals (Ka) nach dem Kapitalertragsteuersatz (ta,,) stellt sich 

demnach dar als: 
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Anhang3 

Abschnitt a 

Nach Gleichung (2.45) und Gleichung (2.35) entspricht die Kapitalmenge in 

Region a: 

Ka = J,a{r+ta,.). 
Durch Ableitung dieser Gleichung nach tb,s folgt: 

O Ka = fzaza(r+ta,J·(_!_!_l · 
0 tb,s O tb,s 

o r -1 
Ersetzt man nun --durch ( ( )l 

O tb,s l + f,aza r + ta,s 
f,bzb (r + tb,s) 

(vgl. Gleichung (2.41)) und 

formt um, dann resultiert daraus: 

O K a = fzaza {,- + la,J· _( __ -_(l __ }_l 
O tb,s l + fzaza r + ta,s 

fzbzb (r + tb,s) 

fzaza(r+ta,)·( ( l t ( l )l 
' fzazar + I a,s f,bzb r + t b,s 
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Da nach Gleichung (2.51) ° Kb = -----1----~ 
Ö tb,s ( 1 1 ) 

fzbzb (r + f b,s) + fzaza (r + f a,s) 

vorliegt, ist 

. öK öK somit ___ b =--0 gegeben. 
Ö fb,s Ö fb,s 

Abschnitt b 

Nach Gleichung (2.47) und Gleichung (2.35) wird in Region a soviel Kapital 

eingesetzt, dass gilt: 

K=•( r) a Jza (J-ta,e) . 

Durch Ableitung dieser Gleichung nach tb,e erhält man: 

ö K0 = f ( r ) . (~. 1 ) 
iJ tb,e zaza (1- fa,e) iJ fb,e (1- fa,e) . 

iJ r 
Ersetzt man nun --durch 

iJ tb,e 
-1 r 

----------(siehe 
(1 - t b,e) ( r ) 

(1 - t b,e) · fzaza (1- t ) 
l + a,e 

(1-ta,e) · fzbzb((l _: )) 
b,e 

Gleichung (2.43)) und formt um, dann folgt dadurch: 

.:) fzaza((l-: )) v K. a,e -1 r --=-~--~--------------
1} tb,e (1-ta,e) (1-tb,e) ( r ) 

(1-tb,e)·fzaza (l-t ) 
1+ ·~ 

(1- ta,e) · fzbzb((l ~ )) 
b,e 
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o K -1 <=>--a=-----,----------~ 
0 tb,e (1- tb,e) 

r 

(1-ta ,) (1-tb,e) 
' +-----,----

fzaza( (l _:a,e)) fzbz{ (1 _:b,e)) 
Da nach Gleichung (2.52) 

gilt, ist auch 



98 

Anhang4 

Abschnitt a 

Gleichung (3.24) stellt eine implizite Funktion des Nettozinssatzes (r) dar: 

K == fPa(E(Ga/(1-ta))+ fp{E(Gh)~(l-th)). 

Durch Ableitung der Funktion nach t. und Umformung ergibt sich: 

OK== fPaPa( r )· t3 (E(Ga)~(l-ta)) 
0 fa E(Ga)-(1-ta) 0 ta 

+ r ( r )· t3 (E(Gb/(1-th)) 
JPbPb E(Gh)·(l-th) 0 ta 

<=> O == fPaPa( E(Ga/(1-tJ }(: ~ . E(Ga/ (l-ta) + E(~a). (l-~a)2) 

+ fPhPh(E(Gb/(1-th)}(: ~. E(Gh/(1-th)) 

<c> o~ f, ... (E(G./(1-1J _!__,:_+ f, .... (E(G./{1-IJ __ r_ 

E(Ga)·(l-ta) 0 ta E(Ga)·(l-ta) (1-ta) 

fPhPh( r ) 
E(Gh)·(l-th) t3 r 

+-------·--
E(Gh) · (1-tb) 0 ta 

<=> [f,..,..(E(G.i'.{1-IJ + f,.,.(E(G,i'.{1-IJJ._!_!___ 
E(Ga)·(l-ta) E(Gb)·(l-tb) 0 ta 

-r fPaPa(E(Ga/(1-ta)) 
==----~----~ 

(l-ta) E(Ga)·(l-ta) 
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Berücksichtigt man, dass nach Gleichung (3.17) /p;p; = - 1- gilt, so erhält 
fKiKi 

man: 
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Abschnitt b 

Nach Gleichung (3.15) und Gleichung (3.22) entspricht die Kapitalmenge (K.): 

K=r( r ) a /Pa E(Ga)·(l-ta) . 

Durch Ableitung dieser Gleichung nach t. folgt: 

~ :a = fPaPa( E(G0 )~(l-t0 ) }(: ~ • E(G0 /(l-t0 ) + E(~a). (l-~
0
)2) • 

Ersetzt man nun .!!.....!..._ und formt um, so resultiert daraus: 
0 ta 

Ö Ka fPaPa( E(Ga/(I-ta)) 
--=--'-------"---
ö ta E(G0 )·(l-t0 ) 

-1 r r . --·-------~---~+--
(1-ta) E(G) (l t) I' ( r ) (1-tJ 

a' - a 0 /PbPb E(G )·(I-t) 
1 + b b 

E(Gb)' (1- tb)' fPaPa( E(Ga) ~(l -ta)) 



-1 +1 

E(Ga) · (1- ta) · f PbP{ E(Gb/(1-tb)) 

I+ E(G,)-(1-t,)· f,,,,(E(G,i'.(1-1.il 

fPaPa(E(G0 /(1-t0 )). _r_ 

E(Ga)·(l-fa) (1-ta) 

[ 
E(Ga)·(l-ta)· fpbPb(E(Gb/(1-tb))] 

-I+ I+ E(G,)·([-t,)•f,,,,(E(G,i'.(1-1.il 

E(G0 )·(l-ta)· fpbp{E(G6 /(1-tb)) 

I+ E(G,)-(1-t,)· f,.,,(E(G,/(1-1,)) 

0 K fPaPa(E(Ga/0-ta)) __ r __ 
<=>~= E(Ga)·(l-ta) (1-ta) a 

101 
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E(G0 )·(1-t0 )· fPbPb( E(Gb)~(l-tb)) 

E(Gb)·(l-tb)· fPaPa( E(G
0
/(l-t

0
)) 

E(G0 ) • (l-t0 )· fPbP{ E(Gb/(1-tb)) 

l+ ( r ) 
E(Gb)•(l-tb)· fpaPa E(G

0
)·(1-t

0
) 

fPbPb( E(Gb) ~(1-tb)) 

E(Gb) · (1-tb) o K0 
_ . _r _. ---~~~((~--;r-:---1) 

<=> ~ - (1-ta) E(G0 )-(l - t0 ) • fPbPb E(Gb) · (1- tb) 

I + E(G,)-(1-t,) • /,.,.( E(G./(1-t.i) 

oK r a_ --<::::>--
O ( (1-ta) a 
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Abschnitt c 

Nach Gleichung (3.15) und Gleichung (3.22) ist die Kapitalmenge (Kb) festge-
legt als: 

Kb= frb(E(Gb/(1-tb)} 

Durch Ableitung dieser Gleichung nach t. erhält man: 

iJ Kb _ J; ( r ) iJ r 1 
~- PbPb E(Gb)·(l-tb) . 0 ta. E(Gb)·(l-tb) 

o Kb frhP{E(Gh/(1-th)) o r 
bzw. --= ---'---=-----=-_.:.._ • --. 

ota E(Gb)·(l-tb) ota 

Ersetzt man nun ~ r und formt um, dann ergibt sich: 
C/ 1. 
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r 

[
! + E(G.)-(1-t.)• J,. .. [ E(G,);(1-,,) l] 

E(Gb) · (1-tb) · fPaPa( E(Ga). (l-ta)) 

o Kb -1 ~--=--
0 t0 {1-!0 ) 



105 

Anhangs 

Abschnitt a 

Gleichung (3.24) ist eine implizite Funktion des Nettozinssatzes (r): 

K = fPa( E(GJ~(l-ta))+ fp{ E(Gb)\1-tb)). 

Durch Ableitung der Funktion nach G. und Umformung folgt: 

t3 K _ r ( r )·(..!_!__, 1 +-r-·(-l)·(E(G ))-2 
iJ Ga -JPaPa E(Ga)·(l-ta) iJ Ga E(Ga)·(l-ta) (1-ta) a 

fPbP{E(Gb/(1-tb)) iJr 
+---"----~---

E(Gb)·(l-tb) 0 Ga 

fPaPa(E(Ga/(1-ta)) iJ r d!~a) fPaPa(E(Ga/(1-ta)) 
~ 0 = ----'--------'- • --- r • --

E(G a) · (l -ta) t3 Ga E(Ga) E(Ga)·(l-ta) 

fPbP{E(Gh)~(l-th)) t3 r 
+-----'--------'-•--

E(Gb)·(l-tb) iJ Ga 



106 



dE(Ga) 
dGa ·r 

<=> _o_r_ = ____ E--=-(G__,a:...:.) ___ _ 

i} Ga fPhP{E(Gh/(1-th)) 

I} r 
<::::>--= 

o Ga 

1+ E(Gb)·(l-tb) 

f PaPa( E(Ga )~(1-ta)) 

E(Ga)·(l-ta) 
dE(G0 ) 

dG0 r 

E(Ga) .[!+ E(G.)•(J-1.)•J,.,.(E(G,):(J-1JJ. 

E(Gb) · (1-tb) · fPaPa( E(Ga), (1-ta)) 

Aus der Berücksichtigung von Gleichung (3.17) ergibt sich: 

dE(Ga) 
o r dG0 r 

0 G0 = E(Ga) '(l+ E(G0 )·(1-ta)·fKaKa(KJ). 
E(Gb) · (1-tb) · fKbKb(Kb) 

Abschnitt b 
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Nach Gleichung (3.15) in Verbindung mit Gleichung (3.22) entspricht die Kapi-
talmenge (Ka): 

Ka =fpa(E(Ga/(l-10 )} 

Durch Ableitung dieser Gleichung nach G. und Umformung erhält man: 



108 



109 



110 

-r 

Abschnitt c 

Nach Gleichung (3.15) und Gleichung (3.22) ist die Kapitalmenge (Kb) gegeben 

als: 

Kb= frb(E(Gb/(1-tb)} 

Durch Ableitung dieser Gleichung nach G. ergibt sich: 

o Kb J; ( r ) o r 1 
O Ga= PbPb E(Gb)·(l-tb) . 0 Ga. E(Gb)·(l-tb) 

o Kb frbr{E(Gb/(1-tb)) o r 
bzw. --=------'------'-•--. 

0 Ga E(Gb)·(l-tb) 0 Ga 

or 
Ersetzt man nun --und formt um, so folgt: 

o Ga 



r 

· 11 + E(G.) · (1-t.)• f,.,.( E(G,):(1-tJ] 
E(Gb). (l-tb) · fPaPa( E(Ga). (l- ta)) 

dE(Ga) 
0 Kb dGa <=> --= ---"-
0 Ga E(Ga) 

Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.17) erhält man: 

dE(Ga) 
o Kb dGa r 
o Ga= E(Ga). (E(Ga)·(l-ta)·fKaKa(KJ+E(Gb)·(l-tb)·fKbKb(Kb)). 

111 
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Anhang6 

Eine Änderung der fiskalpolitischen Instrumente führt zu keinerlei Änderungen 

auf dem Kapitalmarkt, wenn gleichzeitig 

(i) iJK0 ,dt+°K0 ·dG=O 
iJ ta a iJ Ga a 

(ii) 

und 

iJr or 
(iii) --·dt +--·dG =0 iJt a iJG a a a 

gilt. Unter Berücksichtigung von Gleichung (3.27) und Gleichung (3.34) ent-

spricht Bedingung (i): 

-1 -r 
0 =--·-----------------·dt 

(l-ta) (E(G0 ) • (l-t0 ) • fKaKa (KJ+ E(Gb) • (l -tb) · fKbKb(Kb)) a 
dE(G0 ) 

dGa ( -r ) dG 
+ E(Ga) , E(Ga)·(l-ta)·fKaKa(KJ+E(Gb)·(l-tb)·fKbKb(Kb) . a 

<=> 0 = [---=-!_ · dt + ~ · dG J (1-10 ) a E(G0 ) a 

{ E(Ga)·(l-ta)· fKaKJKa): E(Gb)· (1-tb)· fKbKb(Kb)) 

l dE(G0 ) J 
-1 dG 

<=> 0= --·dt + 0 ·dG 
(1-ta) a E(GJ a 

Unter Beachtung von Gleichung (3.30) und Gleichung (3.37) erhält man für Be-

dingung (ii) auch: 
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-1 r 0=--·---------------·dt 
(1-tJ (E(G0 ) • (1-t0 ) • fKaKa(KJ+ E(Gb) • (1-tb) · fKbKb(Kb)) a 

dE(G0 ) 

+ dG0 • r ·dG 
E(G0 ) (E(G0 ) • (l-t0 ) • fKaKa (Ka)+ E(Gb) · (1-tb) · fKbKb (Kb)) 0 

<=> 0 =[__-=-!__ ·dt + ~ · dG ] (1-ta) a E(Ga) a 

{ E(Ga)·(1-ta)• fKaKJKJ: E(Gb) · (1-tb)· fKbKb(Kb)) 

<=> O=[~·dt + d!~a) ·dG] 
(1-10 ) a E(G0 ) a 
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Anhang7 

Abschnitt a 

Gleichung (3.62) ist eine implizite Funktion des Nettozinssatzes (r): 

K = fra c:. ) + fr{ ;,6 ) • 

Aus der Ableitung der Funktion nach Ia und Umformung folgt: 

ö(~) ö(~) 
: ~ = fraPa c:. } Ö ~:• + f PhPh c:b } Ö ~~ 

( r ) ( ö r l 1 _2 1 ) ( r ) ( ö r I ) <=> 0 = fraPa - • -- · - + r · (-1) · (e •) · e • + frhPh - · --· -
e1• 8 J e1• e16 ö J e1h a a 

( r)(ör l 1) (r)(or l) 
<::;> 0 = fraPa el• O Ja el• r el• + frhPh elb Ö Ja elh 

<=> O = fraPa ( ;,:-) . (_!__!__)- fraPa ( ;,:-) . r + frbPh ( *) . (_!__!__) 
e1• ö J e1• e16 ö I a a 
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o r r 

} + e • ' f PbPb ;,; <;::> "ai; = [ , ( r )] 

et
b 'f PaPac~.) 

1 
Berücksichtigt man, dass nach Gleichung (3.17) /p;p; = -- gilt, so ergibt 

fKiKi 

sich: 

o r r 

Abschnitt b 

Nach Gleichung (3.15) und Gleichung (3.22) entspricht die Kapitalmenge (K.): 

K = r ( r ) 
0 JPa E(G0 )·(l-t0 ) • 
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Unter Beachtung von Gleichung (3.49) kann diese in Abhängigkeit des fiskalpo-

litischen Instrumenten-Indexes ausgedrückt werden: 

Ka = fPac~.) · 
Durch Ableitung dieser Gleichung nach I. erhält man: 

8 Ka ( r) t3 (i) 
0 Ja = f PaPa 7, . 0 Ja 

o K0 ( r ) ( o r 1 1 -2 1 ) <=> --=" - · --·-+r·(-l)·(e •) ·e • 0 I J PaPa e1· 8 I el• 
a a 

<=> 0 K 0 = fPaPa(-f.-) ·((_!_!_)-r) . 
o I e1• o I a a 

Ersetzt man nun_!__!_durch[ r ( )j' so resultiert daraus: 8 Ja 1. r 
e •fPbPb 4 

I+ e 

elb • f PaPa c~a ) 
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sich: 

o K 0 _ -r 

O la -{e'• ·fKaKa(Ka)+e'b ·fKbKb(Kb)). 

Abschnitt c 

Nach Gleichung (3.15) und Gleichung (3.22) ist die Kapitalmenge (Kb) gegeben 

als: 



118 

Kb =fp{E(Gb/(1-tb)} 
Berücksichtigt man Gleichung (3.49), so lässt sich diese auch in Abhängigkeit 

des fiskalpolitischen Instrumenten-Indexes schreiben: 

Kb= fPbc~b) • 
Durch Ableitung dieser Gleichung nach Ia erhält man: 

iJ Kb ( r) Ö (i) 
Ö Ja = f PbPb --;;-;- • Ö Ja 

~ ~ ~: = fPbPb(:b }(: ~ • )b) 

C, oK, = f ,.,.~7-) (~). 
0 Ja e b O Ja 

ö r r 
Ersetzt man nun--entsprechend durch[ ( )] , dann folgt: 

0 Ja J r 
e •. fPbPb 4 

l+ e 

e/b 'f PaPa c~. ) 
r 
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r 

o Kb r ~~=[ i· elb el• 

f PbPb c~b ) + f PaPa c~. ) 
Wird nun bedacht, dass nach Gleichung (3 .17) /p;p; = - 1- gilt, so ergibt sich: 

/KIKI 
t3 Kb r 
O Ja = (e1• · fKaKa(Ka)+e 16 · fKbKb(Kb)). 
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Anhang 8 

Die Kapitalmarktgleichgewichtsbedingung für Region a entspricht nach Glei-

chung (4.20): 

E(Ga) · fKa(Ka) = E(Gb) · fKb(J{ - Ka) · 

Leitet man diese implizite Funktion nach G. ab, so erhält man: 

dE · fKa(Ka)+E(Ga)· fKaKa(Ka)· oKa = E(Gb)· fKbKb(K -Ka)·(-1)· oKa 
dGa oGa oGa 

<=> dE . fxa(Ka) = -(E(Gb) · fxbKb(K -Ka) · oKa + E(Ga) · fKaKa(Ka) · oKa) 
~ ~ ~ 

<=> dE . fKa(Ka) =-(E(Gb)· fKbKb(K -Ka)+E(Ga)· fxaKa(Ka))· oKa. 
dG0 0G0 

Die Ableitung der Kapitalmenge (K.) nach der Menge an öffentlichem Zwi-

schenprodukt (G.) ist demnach: 

oK :: · fxa(Ka) 
a _ a 

oGa - -(E(Gb)· fKbKb(K -Ka)+E(Ga)· fxaKa(Ka))' 
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Anhang9 

Es soll gezeigt werden, dass die Reaktionsfunktionen der Leviathanregierungen 

~ dE fKa(KJ dC tK , __ , _____ __;;_..:=....:__:;.;_, _____ =--

dGa -(E(GJ· fKaKa(KJ+E(Gb)· fKbKb(Kb)) dGa 
bzw. 

~ dE IKb(Kb) dC 
tK ·--•--------------= --

dGb -(E(GJ· fKaKa(KJ+ E(Gb)• fKbKb(Kb)) dGb 
nur eine eindeutige Lösung für Gi besitzen. Bei der Reaktionsfunktion einer Le-

viathanregierung handelt es sich letztlich um die l. Ableitung der Surplusfunk-

tion nach Ga bzw. Gb, die null entspricht: 

dS; = t,c . oK1 _ dC = O. 
dG; oG; dG; 

Da diese Gleichung die notwendige Bedingung für ein Maximum ist, gilt: 

d2S; 0 
--2 < . 
dG; 

Die Reaktionsfunktion ist also streng monoton fallend und somit umkehrbar. 1 

Eine umkehrbare Funktion ist aber gerade dadurch definiert, dass sie nur eine 
Lösung für G; besitzt. Somit hat die Reaktionsfunktion der Leviathanregierung 
nur eine eindeutige Lösung für Gi, 

1 Vgl. Chiang (1984, S. 171 f.). 
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Anhang 10 

Um zu zeigen, dass das gefundene Nash-Gleichgewicht einmalig ist, wird von 
folgender Überlegung ausgegangen: 

Die Reaktionsfunktionen besitzen - wie bereits in Abschnitt 4.2 dargelegt - nur 

eine eindeutige Lösung. Fraglich ist jedoch, ob die Funktionen mehrere Schnitt-

punkte haben können. Die Funktionen schneiden sich, wenn Gleichung (4.35) 

erfüllt ist. Als Funktion n in Abhängigkeit von Gi wird folgende Funktion defi-
niert: 

( ) (::) ( ) 
Q G; = ( dC ) . f Ki K; . 

dG; 
Leitet man n nach Gi ab, so erhält man: 

( d2E) 
:; = (~) t,hc; }+(d: )-1,;(K; )-(-1)-(:g, f {!:~) 

dG; 

(::) ( ) (BK;) 
+ ( dC ) . fKiKi K; . BG; 

dG; 

<> dQ _(~) (K )-( dE )· (K ). (~) 
dG; -( dC ) / Ki ; dG, fKr ; ( dC )2 

dG; dG. 
I 

(::) ( ) (BK,) +-( )"fKiKiK;·-<0. dC BG; 
dG1 
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Q ist also eine streng monoton fallende Funktion und besitzt somit eine Um-

kehrfunktion.1 Insofern kann n(G0 )= n(Gb) (Gleichung (4.35)) nur gültig sein, 

wenn G0 = Gb vorliegt. Es handelt sich hierbei um die einzig mögliche Lösung. 

Das Nash-Gleichgewicht ist somit einmalig. 

1 Vgl. Chlang (1984, S. 171 f.). 
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Anhang 11 

Die Regierungen maximieren beide gleichzeitig ihren Surplus, wenn in beiden 
Regionen 

bzw. 

gilt. 

Leitet man die letzte Gleichung nach ~ ab, so gelangt man zu: 

( )

2 

~ dE d{f 
1'. dGt_ =~ . ,ff, 

1 1 =0 

(dCI J-(E(G~)Y 
d(l; G. =G® 

1 1 
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Als Ergebnis erhält man folglich: 

-1 
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